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Bericliterstatter:   Professor  Dr.  Dvroff. 

3Iit   Genehmigung  der  Fakultät  kommt  hier  nur  ein  Teil  der  ein- 
gereichten Arbeit  zum  Alxlruck. 



Vorwort. 

Die  vorliegende  Arbeit  gründet  sieli  in  der  Hauptsache 
auf  den  Kommentar  Alexanders  zum  ersten  Buch  der  ersten 

Analytik.  Sie  berücksichtigt  also  nur  den  einen,  allerdings 
wohl  wichtigeren  Teil  der  Arisiotelischen  Schlufslehre.  Der 

Kommentar,  den  Alexander  zum  zweiten  Buch  der  eben  be- 
nannten Abhandlung  geschrieben  hatte,  ist  uns  leider  nicht 

mehr  im  Ganzen  erhalten.  Einiges  daraus  findet  sich  noch 
bei  späteren  Erklärern,  namentlich  bei  Johannes  Philoponus, 
ohne  jedoch  ein  wesentlich  anderes  Bild  zu  bieten.  Hier  und 
da  konnte  der  Kommentar  zur  Topik  mit  Nutzen  herangezogen 
werden.  Auch  bot  eine  Stelle  Anlafs,  auf  den  Kommentar  zur 
Metaphysik  zu  verweisen. 

Die  Zitate  und  Seitenangaben  beziehen  sich  auf  die  Aus- 
gaben der  Berliner  Akademie: 

1.  Alexandri  in  Aristotelis  Analyticorum  priorum  librum  I 
commentarium  edidit  Maximilianus  Wallies,  Commentaria  in 
Aristotelem  graeca  edita  consilio  et  auctoritate  Academiae 
litterarum  regiae  Borussicae  Vol.  H  pars  I.    Berolini  1883. 

2.  Alexandri  Aphrodisiensis  in  Aristotelis  Topicorum  libros 
octo  commentaria  edidit  Maximilianus  Wallies,  Commentaria 
in  Aristotelem  graeca  Vol.  II  pars  IL    Berolini  1891. 

3.  Alexandri  Aphrodisiensis  in  Aristotelis  Metaphysica 

commentaria  edidit  Michael  Hayduck,  Commentaria  in  Ari- 
stotelem graeca  Vol.  I.   Berolini  1891. 

Bonn,   Juli  1907. 

Oeoi'ires  Yolait. 





I. 

DiO   JtQoxaöLq, 

Die  drei  ersten  Kapitel  der  Analytik  enthalten  Erklärungen 
der  Begriffe  jzQoxaOLq,  oqoq,  ovXXoytöfiog,  der  prädikativen 

Beziehungen  (ev  oXco  eirat  tregov  txtQcp,  xara  jiavroq-xaTa 

lüjÖEvoq  y.aTriyoQuöO-ai  darsQOv  d-dregov),  sowie  eine  kurze 
Theorie  der  Pränaissenumkehrung.  Alexander  macht  darauf 
aufmerksam,  mit  welchem  Recht  Aristoteles  diese  Bestimmungen 

der  Darstellung  der  syllogistischen  Figuren  und  Formen  voran- 
schickt; es  handelt  sich  nämlich  bei  der  Propositio  {jigoraoig) 

und  beim  Begriff  (oQog)  um  Bestandteile,  woraus  der  Schlufs 
selbst  sich  zusammensetzt,  und,  was  die  allgemeine  affirmative 
oder  negative  Prädikation  anbetrifft,  so  war  hier  eine  Erklärung 
umsomehr  geboten,  als  im  folgenden  mit  diesen  Begriffen  jeden 

Augenblick  operiert  wird  (S.  9,  25  —  S.  10,  9). 
Aristoteles  hatte  die  jigoraöia  als  einen  Satz  definiert,  der 

etwas  von  etwas  bejaht  oder  verneint  (An.  pr.  a,  24  a  16— 17: 
jtQoraöLg  fihv  ovv  aörl  Xoyog  xaracparixog  ?/  aJcog)aTixdq  ztvog 

xard  TLvog).  Man  könnte  auch,  meint  Alexander,  auf  sie  die  Defi- 
nition der  dji6(par6ig  anwenden,  wie  sie  in  De  interpr.  angegeben 

ist:  danach  ist  der  djtocfavrr/cog  Xoyog  ein  Satz,  welcher  Wahrheit 

oder  Falschheit  enthält  (de  interpr.  4, 17  a  2—3:  djtocpavxLTcog 

ÖB  ov  jiag  <  int.  X.6yog  >,  dXX'  Iv  co  ro  dXrj^iveiv  7]  iptvös- 
öd-ai  vjtaQxsL).  Dafs  aber  Aristoteles  hier  eine  eigene  Definition 
der  jtQoraöig  hat,  ist  darin  begründet,  dafs  jigoraoig  und 
djiofpavöig,  obgleich  der  Materie  nach  ein  und  dasselbe,  doch 
formaliter  (Xoyco)  verschieden  sind.  Ein  Satz  heilst  nämlich 

Urteil  (djT6(pavöig),  sofern  er  wahr  oder  falsch  ist,  Propositio 

(jTQOTaöig),  sofern  er  affirmativ  oder  negativ  lautet  (S.  10, 13-18). 
Die  gleich  darauf  folgenden  Worte :  ?]  o  f/hp  djtocpavTLxog  Xoyog 

Iv  TCO  dXi]0'rjg  7]  ipavörjg  eivai  ajrXwg  ro  tivca  ty^ei,  r/  de  jiqo- 
raöig  iqör}  tv  rm  jimg  sytiv  tavra  sind,  wie  ihre  Verknüpfung 
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mit  dem  Vorigen  dureli  die  Partikel  ;y  zeigt,  eine  zweite  Formu- 
lierung des  Unterschiedes  zwischen  Urteil  und  Propositio 

(Z.  18 — 20).  In  der  Bestimmung:  Iv  reo  jrcog  tytir  Tuvra  wird 
mit  Tatra  schwerlich  etwas  anderes  gemeint  sein  als  der 
Charakter  der  Wahrheit  oder  Falschheit  (vgl.  vorige  Zeile: 

tr  T(ü  cuf]0^f)^  7]  rfsvöi/Q  eivai),  und  in  dem  Wort  Jioog  soll  die 
qualitative  Beschaffenheit,  der  affirmative  oder  negative  Cha- 

rakter der  Aussage  zum  Ausdruck  kommen,  der  ja  nach  dem 
Vorhergehenden  für  die  cxQoraoig  das  Wesentliche  ist.  Danach 

ist  der  Sinn  folgender:  bei  der  jTQoraoic,  kommt  zu  der  Be- 
ziehung aufs  Wahre  oder  Falsche,  die  sich  ja  auch  in  ihr  als 

einem  Urteil  mittelbar  finden  mufs  (vgl.  £/^n^  T«rr«),  eine 
qualitative  Bestimmung  hinzu,  die  für  sie  charakteristisch  ist, 

nämlich  die  des  Bejahend-  oder  Verneinend- Seins.  Daraus  folgt 
unmittelbar,  dals  die  Sätze,  bei  denen  das  Wahr-  oder  Falsch- 
Sein  mit  einer  Verschiedenheit  der  Qualität  verbunden  ist, 

ihrem  Charakter  als  Urteil  nach  gleich,  als  Prämissen  aber 

ungleich  sind  (Z.  20 — 21:  öco  al  jli?)  oftolcog  lyovöat  arra  loyoi 
[Av  Ol  avTol ,  jiQoraötiq  de  ovy  al  airal).  Einige  Zeilen 
weiter  finden  wir  denselben  Gedanken  noch  einmal  ausgeführt: 
der  wahre  affirmative  und  der  wahre  negative  Satz  sind,  als 
Urteile  betrachtet,  gleich,  nicht  aber  als  Prämissen,  wegen 

ihrer  qualitativen  Verschiedenheit  (Z.  24  —  28).  Eine  solche 
Wiederholung  hat  nichts  Befremdendes  bei  einem  Kommentator, 
der  in  dem  Streben  nach  möglichst  vollkommener  Klarheit 

nicht  immer  eine  gewisse  Weitschweifigkeit  in  seiner  Dar- 

stellung zu  vermeiden  gewulst  hat,  aber  hier  dürfte  w^ohl  zu 
diesem  allgemeinen  Grund  noch  eine  besondere  Veranlassung 

sich  hinzugesellt  haben.  Betrachtet  man  nämlich  die  Aus- 
führungen Z.  21 — 24,  so  sieht  man,  dals  sie  trotz  des  ein- 

leitenden yag  unmöglich  dazu  bestimmt  sein  können,  eine 
eigentliche  Begründung  des  Vorigen  zu  geben;  wurzelte  doch 

nach  Z.  20— 21  die  Verschiedenheit  der  jrQozaötig  in  der  Ver- 
schiedenheit der  jeweiligen  Qualität;  jetzt  w^erden  zwei  Sätze 

gleicher  Qualität,  nämlich  beide  bejahend,  angeführt,  und  doch 
wird  gesagt,  sie  stellen  verschiedene  Ttgoraotiq  dar,  und  als 

Grund  angegeben,  dals  in  ihnen  Subjekte  und  Prädikate  un- 
gleich sind.  Es  lälst  sich  nicht  leugnen,  dafs  diese  ein- 

geschaltete Bemerkung    störend    wirkt   und   nur  lose  mit  dem 



Vorhergehenden  zusammenhängt.  Ihre  Rolle  wird  erst  dann 
klar,  wenn  man  auf  die  Art  und  Weise  achtet,  wie  die  schon 

besprochenen  Bestimmungen  Z.  24 — 28  mit  den  jetzigen  ver- 
knüpft sind;  dort  heilst  es :  aXXa  xal  tj  xardffaöig  xcä  rj  djto- 

(faöLQ  ai  dXrjdeig  usw.  Man  mufs  den  Nachdruck  auf  dXXct 
xal  legen :  auch  die  wahre  Bejahung  und  die  wahre  Verneinung 

stellen  verschiedene  jcQordosig  dar.  Die  Bemerkung  Z.  21 — 24 
scheint  demnach  die  Aufgabe  zu  haben,  durch  eine  Art  Kontrast 

diese  Verschiedenheit  schärfer  hervortreten  zu  lassen;  der  Ge- 
danke ist  etwa  folgender:  wo  zwei  Sätze,  die  gleiche  Qualität 

haben  und  gleich  wahr  sind,  materielle  Verschiedenheiten  auf- 
weisen, haben  wir  genügenden  Grund,  eine  Verschiedenheit 

zwischen  ihnen  zu  statuieren ;  dies  können  wir  aber  auch,  ohne 
auf  die  Unterschiede  in  den  materiellen  Bestandteilen  Rück- 

sicht nehmen  zu  müssen,  nämlich  dann,  wenn  wir  zwei  Sätze 

ins  Auge  fassen,  die  nicht  mehr  gleiche  Qualität  haben,  sondern 

der  eine  bejahend,  der  andere  verneinend  ist.  Bei  dieser  Inter- 
pretation ergibt  sich  eine  befriedigende  Folge  der  Gedanken 

und  man  hat  nicht  die  Bemerkung  Z.  21  —  24  als  unnütze,  für 
den  Zusammenhang  gar  störende  Einschiebung  anzusehen. 

Alexander  stützt  seine  Unterscheidung  von  Propositio  und 
Urteil  auf  Aristotelische  Bestimmungen  der  beiden  Termini, 
aus  welchen  deutlich  hervorgeht,  dafs  auch  für  Aristoteles  die 
sprachliche  Verschiedenheit  der  Ausdruck  einer  sachlichen  sein 
soll.  Nun  ist  wohl  zu  bemerken,  dafs  bei  letzterem  diese 

Differenz  erst  durch  Zusammenstellung  und  Vergleichung  der 
betreffenden  Belege  vom  Leser  selbst  aufgefunden  werden  mufs, 
denn  sie  ist  nirgends  in  der  Form  eines  direkten  Gegensatzes 
ausgesprochen,  wie  bei  Alexander;  hier  erscheint  sie  in  scharfer, 

völlig  bewufster  Formulierung,  aber  dabei  ist  ein  Moment  weg- 
gefallen, das  bei  Aristoteles  vielleicht  prinzipiellere  Bedeutung 

besitzt  als  die  Definition  der  jcgoraoig  als  xardcpaaig  oder 
djt6q)aaig.  In  dem  Wort  jzQozaoig  kommt  nämlich  die  Funktion 

zum  Ausdruck,  welche  dem  so  bezeichneten  Satz  seinen  eigen- 
artigen Charakter  verleiht;  er  ist  eben  ein  solcher,  der  zum 

Zweck   des  Beweises  vorangestellt  wird.')     Demnach   gehören 

^)  Ammonius  in  De  interpr.  (Schol.  in  Aristot.  96  b  28 — 30) :   cy?  vuq 
Ti^oretvofxivovg  avrovg  <Ci^t.TovQ  änkovq  Xoyovg  >  vno  xaiv  ovXXoyiaao&ai 



jtQOTaöig  und  Syllogismus  unzertrennlich  zueinander;  wie  sich 
die  Benennung  au  der  Hand  des  tatsächlichen  Beweisverfahrens 
ausgebildet  hat,  so  tritt  dieses  Verhältnis  ans  Licht  in  all  den 

Wendungen,  welche  die  Prämisse  als  Bestandteil  des  Syllogismus 

darstellend)  Dieser  syllogistischeu  Funktion  der  jrQoraöig  ent- 
spricht die  schon  besprochene  Formulierung  derselben  am  An- 

fang der  Analytik  als  Xoyog  xaracfarixoc  .  .  .  usw.  Denn  mit 

xarag^aöig  ist  das  Zukommen  {vjrdQx^f^-)^  ̂ ^^  diiocpaöig  das 
Nicht -Zukommen  (,w?}  vjiaQyeir),  d.  h.  eben  dasjenige  aus- 

gedrückt, was  für  die  Syllogistik  in  Betracht  kommt.-)  Wir 
werden  demnach  annehmen  dürfen,  dals  die  syllogistische 
Funktion  der  Prämisse  die  Grundlage  ist,  worauf  ihre  Definition 
als  bejahender  oder  verneinender  Satz  beruht,  während  ihr 
durch  den  Begriff  des  Zukommens,  wie  Maier  treffend  bemerkt 

Ti  ßov).0(jievwv  Tolz   '/(Oivüjvolq  twv  7.6yajv,   ovTwq  o\  na/.aiol  TtQoraostg 
inovo/iiaZ^ovGir. 

^)  Ad.  post.  u  T7a37 — 38:  TCQozäaeiq  6t  y.ad-^  lyidazrjv  i7iiaz/j/ji7]v  i^ 
wv  6  ovu.oyiGuoQ  6  xaO-'  exäoryjv.  Vgl.  Ammonius  a.  a.  0.,  9Gb  24 — 28, 
wo  der  Unterschied  zwischen  ccTtöcparatg  und  ngoraoLQ  derart  bestimmt 
wird,  dafs  das  erstere  den  Satz  für  sich  bezeichnet,  das  zweite  der  Satz 

ist,  sofern  er  in  einen  Syllogismus  hineingenommen  wird:*diO  xovq  an/.ovg 
TovTovg  .  .  .  oxoTCElv)  Alcx.  in  An.  pr.  a  S.  9,  26 — 28;  o  61  Gi?J.oyia,uog 
tx  TiQozuaewv  ovyxEizaL,  .  .  .  elxÖzcdq  tce^l  zovzwv  ).byei  .  .  . ,  i^  wv  tüj 
ov?.?.oyia/iuö  z6  eivai;  Trendelenburg,  Elementa  logices  aristoteleae^  Adn. 

§  2,  S.  55:  „ki:ö(favoig  quum  ad  syllogismnm  instituendum  tanquam  propo- 
sitio  quae  vocatur  praemissa  adhibetur,  TtQÖzaoig  dicitnr.  Est  enim  tiqo- 
xeivBiv  (top.  VIII  1.  p.  155  b  34.  38)  vel  TCQozelvto^ai  (top.  VIII  J4.  p.  164  b 

4.  etc.)  eas  propositiones  constituere,  unde  conclusio  efficiatur";  Bonitz, 
Ind.  Ar.  651  a  36  ff. 

2)  Vgl.  die  Definition  des  xaS-oXov,  bv  (xtgeL,  d6i6Qiazov  (An.  pr.  a 
24  a  17  ff.):  /.eyo)  6e  xaS-6?.ov  ,utv  zn  navzl  Pj  fi7]68vl  vTcaQ^eiv,  iv  /iIqsl 
6t  z6  ZIVI  .  .  .  vTca^j/etr,  usw.  Maier  (Die  Syllogistik  des  Aristoteles  II, 
l.H.  S.  7)  macht  darauf  aufmerksam,  dafs  die  Prämissen  in  der  ersten 
Analytik  fast  durchweg  die  Form  einer  Aussage  haben,  ob  ein  Begriff  A 
einem  Begriff  B  zukommt  oder  nicht  zukommt.   Er  verweist  ferner  (II,  2.  H. 
5.  360,  Aum.  2  und  S.  363,  Anm.  1)  auf  An.  pr.  I  3G  u.  37;  15,  34a  14, 

wo  inuQ'/jiv  sich  auf  die  Schlufsprämissen  beziehen  soll.  Die  Frage  nach 
dem  Verhältnis  zwischen  ngözacig  und  cxTiocpavaig  ist  ausführlich  be- 

handelt von  Maier,  a.  a.  0.  II,  2.  H.  S.  359—366  (vgl.  auch  II,  l.II.  S.G— 7). 
Er  betont,  die  Schlufsprämisse  {7t()6zaGiSj  sei  früher  als  das  logisch-onto- 
logische  Urteil  {unocpuvGig),  dieses  habe  sich  aus  jener  entwickelt,  da  ja 
die  Hermeneutik  erst  nach  der  ersten  Analytik  geschrieben  worden  sei. 



(II,  2.  H.  S.  361  und  ADincrkung  2  —  S.  362),  die  Möglichkeit 
einer  Umbildung  zum  Urteil  in  der  Weise  gegeben  ist,  dafs 

das  „Zukommen"  der  Prämisse  überhaupt  mit  dem  „Sein"  und 
„Wahrsein"  auf  gleiche  Linie  gestellt  wird.  Man  sieht,  dals 
die  Unterscheidung  von  ajrcxparöig  und  jrQoraöig,  welche 
Alexander  aufstellt,  sich  im  Keime  bei  Aristoteles  fand;  das 
Neue  besteht  nur  in  der  Formulierung,  welche  erst  einen 

scharfen  Gegensatz  da  schafi't,  wo  Aristoteles  fliefsende  Über- 
gänge bestehen  läfst,  ferner  in  der  Einseitigkeit,  womit  die 

Qualität  der  Aussage  als  das  Wesentliche  der  Prämisse  betont, 

die  reale  Unterlage  dieser  Bestimmung,  nämlich  die  syllo- 

gistische  Funktion  der  jrQoraoig,  übergangen  wird.') 
Die  Angabe  x\lexanders  (S.  11, 13 — 16),  Theophrast  scheine 

eine  Mehrdeutigkeit  der  jigoraotg  in  seiner  Schrift  IIlqi  xaxa- 
(paotmc,  angenommen  zu  haben,  wenigstens  habe  er  nicht  sie 
definiert,  sondern  die  Bejahung  und  Verneinung,  hat  zu  der 
Vermutung  geführt,  dafs  die  Unterscheidung  zwischen  Urteil 

und  Propositio  in  der  vorliegenden  Fassung  auf  ihn  zurück- 
geht (s.  Prantl,  S.  352;  —  Maier,  a.  a.  0.  II,  2.  H.  S.  363, 

Anm.  1);  jedoch  ist  es  sehr  fraglich,  ob  man  daraus  soviel 
entnehmen  darf. 

Nicht  ohne  Interesse  sind  die  Ausführungen  zwischen  der 
oben  besprochenen  Stelle,  wo  der  Unterschied  von  Urteil  und 
Propositio  aufgestellt  und  erläutert  wird,  und  dem  Hinweis  auf 
Theophrast,  welchen  sie  vorbereiten.  Alexander  bemerkt,  dafs 
mit  der  Bezeichnung  der  Propositio  als  eines  bejahenden  oder 
verneinenden  Satzes  Aristoteles  dieselbe  durch  die  ihr  unter- 

geordneten Begriffe  zu  definieren  scheine.  Dies  wäre  zweifellos 

unzulässig,  wenn  die  Propositio  zu  der  Bejahung  und  Ver- 
neinung im  Verhältnis  der  Gattung  zu  ihren  Arten  stände;  das 

ist  aber  nicht  der  Fall,   denn  Bejahung  und  Verneinung  sind 

^)  Die  Darstellung  dieses  Verhältnisses  bei  Prantl,  Geschichte  der 
Logik  im  Abendlande,  l.Bd.  S.  352,  trifft  im  Grunde  das  Richtige,  läfst 
aber  die  so  wichtige  Tatsache  unberücksichtigt,  dafs  eine  Bestimmung 
der  TfQOTaaig,  welche  ausschliefslich  die  qualitativen  Merkmale  des  Affir- 

mativ- oder  Negativ -Seins  aufnimmt,  mit  ihrer  syllogistischen  Funktion 
unmittelbar  zusammenhängt;  erst  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  wird 
diese  Bestimmung  völlig  verständlich,  und  die  fragliche  Unterscheidung 

erscheint  nicht  mehr  so  „spitzfindig",  wie  Prantl  meint. 



nicht  zwei  miteinander  gleichstehende,  koordinierte  Begriffe, 
wie  die  Arten  einer  und  derselben  Determinationsstufe,  sondern 

nach  De  interpr.  (5,17a  8  —  9)  subordinierte,  deren  einer,  die 
Bejahung,  das  logische  Prius  dem  anderen  gegenüber  darstellt, 
mithin  wird  die  Propositio  von  der  Bejahung  und  Verneinung 
nicht  als  ihre  Gattung  prädiziert,  und  so  darf  sie  durch  diese 

Begriffe  erklärt  werden  (Z.  11,5  —  6:  aö/jXcoöev  avTt'p^  [S.  10,28 
—  S.  11,6].  Interessant  ist  hier  die  Zuversicht,  mit  der  der 
Gedanke  eines  Unterordnungsverhältnisses  zwischen  Bejahung 
und  Verneinung  ausgesprochen  und  als  malsgebend  hingestellt 
wird;  denn,  wenn  sich  auch  nicht  leugnen  lälst,  dals  er  bei 

Aristoteles  an  einigen  Stellen  ')  vorhanden  ist,  so  ist  es  doch 
sicher,  dafs  dieser  im  wesentlichen  den  Standpunkt  der  Gleich- 

ordnung vertritt  (vgl.  Maier,  I,  S.  128—130).  Übrigens  hat 
wohl  die  Frage,  in  welchem  Sinne  die  Zerlegung  des  Urteils 
bzw.  der  Propositio  in  Affirmation  und  Negation  zu  fassen  ist, 
m.  a.  W.  was  für  ein  logisclies  Verhältnis  zwischen  den  beiden 
zuletzt  genannten  Begriffen  und  dem  der  djzo^avöig  [jigoraoig] 

besteht,  erst  in  der  Zeit  der  Kommentatoren  Beachtung  ge- 
funden, wozu  die  Anregung  allem  Anschein  nach  von  Alexander 

selbst  kam.-) 
Die  Ausführungen  S.  11,  6 — 13  fügen  dem  schon  Gesagten 

nichts  Wesentliches  hinzu;  es  werden  nur  zwei  weitere  Beleg- 
stellen angeführt.  Die  aus  De  interpr.  5, 17  a  22  — 23  ist  be- 

achtenswert, weil  in  ihr  die  Definition  der  einfachen  Aussage 

{äjiXrj  aji6(pavöiq)  von  der  Bestimmung  des  vjtaQxtiv  und  ,w?} 
vjtaQXi^iv  aus  geschieht  (über  den  Gebrauch  von  vjiaQxeiv  in 
der  Hermeneutik  s.  Maier  II,  2.  H.  :S.  367,  Anm.  1).  Die  Formel: 
ÄÖyoq  ajto(favxix6q  tlvoc,  jtsql  rivoq  scheint  Alexander  weiter 
zu   sein   als   die  Bezeichnungen,   welche  den   bejahenden  oder 

1)  S.  aufser  De  interpr.  5,  I7ab— 0:  M/  1008  a  IG— 18;  An.  post.  « 
86  b  .33  —  36. 

*)  Vgl.  Ammonius  in  Arist.  de  interpr.  f.  14  a  (Scliol.  in  Aristot.  99  b 
3 — 6)  und  Boethius  in  De  interpr.  cd.  sec.  lib.  I,  Migne,  Patr.  Lat.  LXIV, 
p.  400  A— D,  aus  dessen  Bericht  ersichtlich  ist,  dafs  Alexander  das  Ver- 

hältnis der  Bejahung  und  der  Verneinung  zu  einander  sowie  zur  Aussage 
zum  Gegenstand  einer  eingehenden  Untersuchung  gemacht  hatte;  ohne 
Zweifel  geschah  dies  in  dem  Kommentar  zur  Hermeneutik,  den  wir  nicht 
besitzen.  Auf  diese  Schrift  gehen  die  ausführlichen  Angaben  des  Boethius 
offenbar  zurück. 



verneinenden  Charakter  ausdrücken,  denn  in  ihr  sind  Bejahung 

und  Verneinung'  noch  nicht  mit  enthalten. 
S.  45, 15  ff.  zählt  Alexander  die  verschiedenen  Arten  von 

Gegensätzen  auf,  die  zwischen  zwei  Propositionen  aus  iden- 
tischen Termini  in  derselben  Ordnung  bestehen.  Seine  Be- 

stimmungen bedeuten  einen  erheblichen  Fortschritt  über  Aristo- 
teles hinaus.  Er  unterscheidet  vier  Fälle.  Sind  die  Prämissen 

quantitativ  gleich,  qualitativ  aber  ungleich,  so  ist  der  Gegen- 
satz ein  konträrer,  wenn  es  sich  um  allgemeine  Propositionen 

handelt,  ein  subkonträrer  {vjrtvavTiai),  wenn  die  Propositionen 
partikulär  lauten.  Wenn  sie  nur  in  der  Quantität  verschieden 

sind,  so  nennt  man  sie  subaltern  {ynaXlriloi).  Erstreckt  sich 
die  Verschiedenheit  auf  die  Quantität  und  auf  die  Qualität, 

so  stehen  sie  im  kontradiktorischen  Gegensatz  zueinander. 
Konträr  entgegengesetzt  sind  demnach  der  allgemein  bejahende 
und  der  allgemein  verneinende  Satz,  subkonträr  der  partikulär 
bejahende  und  der  partikulär  verneinende,  subaltern  einmal 
der  allgemein  bejahende  und  der  partikulär  bejahende,  auf 
der  anderen  Seite  der  allgemein  verneinende  und  der  partikulär 
verneinende,  kontradiktorisch  entgegengesetzt  endlich  1.  der 
allgemein  bejahende  und  der  partikulär  verneinende,  2.  der 
allgemein  verneinende  und  der  partikulär  bejahende.  Von  diesen 

vier  Gegensätzen  finden  sich  nur  der  konträre  und  der  kontra- 
diktorische ausdrücklieh  bei  Aristoteles.  Er  gebraucht  wohl 

das  Wort  vjisravtioi^,  aber  noch  nicht  als  terminus  technicus 
zur  Bezeichnung  des  Verhältnisses  zwischen  zwei  partikulären 

Urteilen  ungleicher  Qualität  (vgl.  Ind.  Arist.  S.  790  a  8—34). 
Auch  bei  Alexander  finden  wir  gelegentlich  vjievavzloi^  in 
einem  weiteren  Sinne  (in  Top.  68,  25 :  es  handelt  sich  um  die 
Verschiedenheit  zwischen  .^ooraöig  öialexTtx?]  und  jcQoßXr^fia 

öialexTixor',  —  S.  520,5:  vjievavxiov  =  widersprechend,  ent- 
gegengesetzt überhaupt;  —  vgl.  S.  550, 23:  vjievavxlcoc;).  Im 

zweiten  Buch  der  ersten  Analytik,  cap.  8 — 10  fafst  Aristoteles 
neben  dem  Gegensatz:  allgemein  bejahend  —  allgemein  ver- 

neinend auch  den  Gegensatz:  partikulär  bejahend  —  partikulär 
verneinend  unter  den  Begriff  des  konträren  Gegensatzes,  aber 

in  der  Regel  bezeichnet  er  als  konträr  nur  das  allgemein  be- 
jahende und  das  allgemein  verneinende  Urteil.  Einmal  sagt 

er,   dals   der  Gegensatz   zwischen   partikulär  bejahendem  und 
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partiknltär  verneinendem  Urteil  nur  in  der  Form  der  Aussage 

besteht  (63  b  27 — 28).  Daraus  ersieht  man,  dafs  nur  das  all- 
gemein bejahende  und  das  allgemein  verneinende  Urteil  einen 

konträren  Gegensatz  im  eigentlichen  Sinne  bilden  (vgl.  Tren- 

delenburg, Elementa  logices  Aristoteleae\  p.  73 — 75,  —  Maier  I, 
S.  171,  —  Prantl,  S.  155,  157—158,  der  auch  in  den  partikulären 
Urteilen  den  Gegensatz  findet,  aber  zugibt,  dals  „für  das  Princip 

der  auf  Exclusivität  von  Wahr  und  Falsch  beruhenden  Gegen- 
sätzlichkeit von  demselben  Umgang  genommen  werden  und 

daher  die  Gegensätzlichkeit  in  eminenter  AVeise  den  entgegen- 

gesetzten allgemeinen  Urtheilen  zugewiesen  werden"  kann. 
Meines  Wissens  kommt  der  Ausdruck  vjt^vavTlog  in  der  oben 

angeftihrten  technischen  Funktion  zum  erstenmal  bei  Alexander 
vor.  Ob  er  selbst  diesen  Begriff  eingeführt  hat,  vermögen  wir 
nicht  mit  Sicherheit  zu  sagen  (vgl.  Prantl,  S.  625).  Das  Wort 

vjtalXyjXov  findet  sich  nach  dem  Index  Aristotelicus  nur  ein- 
mal bei  Aristoteles,  Met.  cf,  1018  b  1 — 2,  wo  es  heifst:  der 

Art  nach  verschieden  nennt  man  einmal  all  das,  was  demselben 

genus  angehört  und  dabei  nicht  einander  untergeordnet  {vjtaX- 
XrjXa)  ist.  Es  handelt  sich  hier,  wie  man  sieht,  um  ein  Unter- 

ordnungsverhältnis von  Gegenständen.  Der  erste  Artunterschied 
findet  sich  bei  solchen,  die  innerhalb  einer  und  derselben 

Gattung  auf  derselben  Determinationsstufe  stehen  (vgl.  Alex, 

in  Met.  383, 19 — 21).  'YjiaXXrjXa  dörj  hat  man  da,  wo  eine 
Art  unter  eine  andere  höhere  fällt,  m.  a.  W.  wo  beide  ver- 

schiedenen Determinationsstufen  augehören.  Hier  hat  man 
gleichsam  ein  Enthaltenseiu  der  einen  in  der  anderen  (vgl.  was 
Alexander  von  den  vjtaXXr^Xa  yivij  sagt,  in  Met.  365, 18  ff.,  wo 
dieses  Subordinationsverhältnis  deutlich  zutage  tritt).  Man  kann 

vermuten,  dals  diese  Eigenart  des  vjtaXXrjXov-^Qin  es  ist,  die 
den  Namen  zur  Bezeichnung  des  Verhältnisses  zwischen  zwei 

qualitativ  gleichen  Propositionen  verschiedener  Quantität  ge- 
eignet erscheinen  liels :  ist  doch  der  partikulär  bejahende  bzw. 

verneinende  Satz  in  dem  allgemein  bejahenden  bzw.  ver- 
neinenden enthalten.  Auch  hier  wissen  wir  nicht,  wer  der 

Urheber  dieses  Sprachgebrauchs  gewesen  ist. 
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II. 

Die  Prämissenumkehrung. 

Das  zweite  und  das  dritte  Kapitel  des  ersten  Buches  der 
ersten  Analytik  sind  der  Behandlung  der  Prämissenumkehrung 
gewidmet.  Alexander  betont  die  wesentliche  Bedeutung  dieses 
Verfahrens  für  die  Begründung  der  unvollkommenen  Syllogismen 

der  zweiten  und  dritten  Figur  (S.  29,  4—7).  Dann  (S.  29,  7—29) 
bemerkt  er,  dafs  das  Wort  dvTLöTQorp?]  in  mehrfacher  Be- 

deutung genommen  werde  {Xsytrai  de  jtXsovaxcog  r)  «.),  und 
zählt  die  recht  heterogenen  Operationen  auf,  welche  damit 
bezeichnet  werden,  nämlich  1.  die  Umkehrung  der  Syllogismen, 

welche  im  zweiten  Buch  der  ersten  Analytik  (cap.  8 — 10)  be- 

handelt ist;  —  2.  die  Umkehrung  der  Jigoraoig  Ovv  clvriü^eösi, 
z.  B.  in  den  Sätzen  äv^Qcojiog  i,fp6v  töriv,  —  ro  (ir]  ̂ roov  ovdh 

avO^Qcojiog  töriv;  ̂   —  3.  die  drriOTQOCfrj  der  jrQoraoig,  die 
dann  stattfindet,  wenn  bei  sonstiger  Identität  der  bejahende 
und  der  verneinende  Satz  gleich  wahr  sind,  z.  B.:  Ivö^x^raL 

jiavxä  äv&QCQjtov  jtSQiJtarelv,  —  evötx^rai  f/?j6tva  drü^Qcojiov 

jisQijiaTHv;'^)  —  4.  die  blofse  Umkehrung  der  Begriffe,  auch 
einfach  Umkehrung  genannt,  welche  durch  Platzwechsel  von 
Subjekt  und  Prädikat  unter  Beibehaltung  der  ursprünglichen 

Qualität  des  Satzes  geschieht,  z.  B.  Jiäg  avdQVjjiog  C,o)Oi',  — 
jtäv  ̂ cooif  ixv\>Qo)jiog,  Kommt  nun  zu  dieser  Umkehruug  die 

Bestimmung  des  Zusammen- wahr -seins  hinzu,  so  spricht  man 
von  rein  umkehrbaren  Sätzen  {dvTiöTQefpeiv  havratg  al  jtQordöaig 

avTcu  liyovrai).  Dies  ist  eine  andere  Art  der  Prämissen- 
umkehrung neben  den  an  zweiter  und  dritter  Stelle  erwähnten. 

Alexander  nennt  sie  an  einer  anderen  Stelle  (S.  220,  7 — 8) 
Umkehrung   durch  Umstellung   der  Begriffe   {Tcard  vjtaXXayrjv 

^)  Diese  Art  der  Umkehrung  bespricht  Aristoteles  in  der  Topik  /9  113  b 
15 — 26;  s.  dazu  die  ausführlichen  Erläuterungen  bei  Alexander  in  Top. 
191,4—193,7. 

2)  Vgl.  S.  220,  7— 9,  wo  diese  Unterscheidung  anläfslich  der  Frage 
nach  der  Urakehrbarkeit  der  allgemein  verneinenden  Möglichkeitsprämisse 
gemacht  wird. 
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To)v  o()wr).  0    Auf  sie  beziehen  sich  die  AiisfUhruDgen  Aristo- 

teles' in  An.  pr.  «,  2-3  (S.  29,  30). 2) 
Bevor  Alexander  auf  die  einzelnen  Fragen  eingeht,   stellt 

er  eine  Formel  auf,  welche  die  Umkehrungsmöglichkeiten  zum 

^)  Diese  Umkelirnng  deckt  sich  nicht  mit  der  Aristotelischen  Um- 

kehrung „den  Begrlrten  nach",  denn  letztere  ist,  wie  aus  An.  pr.  «  25a5  ff. 
hervorgeht,  anf  die  allgemein  verneinenden  Sätze  beschränkt  (vgl.  Maier  II, 
J.II.  S.  15;  S.  19),  während  erstcre  dazu  noch  die  partikulär  bejahenden 
Sätze  umfafst  (vgl.  S.  29,  29,  wo  die  Prämissen,  die  diese  Umkehrbarkeit 

besitzen,  als  in  sich  selbst  umkehrbar  bezeichnet  werden  [dvTiarQi'-ifciv 
hcvraic] ;  nun  gilt  nach  S.  30,  3 — 1 1  die  Selbstumkehrbarkeit  von  dem 
allgemein  verneinenden  und  dem  partiknlHr  bejahenden  Satz,  nnd  es  wird 
von  beiden  gesagt,  dafs  ihre  Umkehrung  durch  Yertauschung  der  Begriffe 

geschehe  [Z.  5:  %al  rj  avänaXiv  xuzd  rovg  oQOvq  df.ioiiog  Xa^ßavoßh'iy, 

Z.  9-10:  xal  7]  avc'maliv  xaih  roig  oQovg  ravzy  ?Mfi^3aroiuuv7]].  Das 
Fehlen  des  vaoUo;:  in  der  zweiten  Bestimmung  ist  nicht  von  Belang;  der 
ganze  Zusammenhaug  zeigt,  dafs  es  eine  und  dieselbe  Art  der  dvTiaTQO(f/i 

ist,  welche  bei  dem  allgemein  verneinenden  und  dem  partikulär  be- 
jahenden Satz  in  Betracht  kommt).  Man  sieht,  dafs  diese  Umkehrung 

schliefslich  auf  dasselbe  hinausläuft,  wie  diejenige,  die  wir  als  reine  Um- 
kehrung zu  bezeichnen  pflegen.  Ein  Unterschied  besteht  nur  insofern,  als 

für  uns  die  Beibehaltung  der  ursprünglichen  Quantität  das  Mafsgebendo 
ist,  während  bei  Alexander  die  Betrachtung  von  dem  Gesichtspunkte  der 
Umstellung  der  Begriffe  aus  geschieht.  Die  oben  angeführte  Formulierung 

S.  220,  7—8  bezieht  sich  unzweifelhaft  auf  die  reine  Umkehrung  (vgl.  Z.  10: 
dvzioT(jb(f^eiv  .  .  .  «iVj7;  Z.  11 :  es  handelt  sich  um  dieselbe  Umkehrung 

wie  bei  den  allgemein  verneinenden  Sätzen  des  Zukommens  und  des  not- 

wendigerweise Zukommens;  S.  29,  20:  u-a?.?.ayi)  töjv  oqojv).  Daher  können 
wir  Maier  nicht  ganz  beistimmen,  wenn  er  (II,  l.H.  S.  15)  diese  Formel 
zur  Bezeichnung  der  Umkehrung  gebraucht,  wie  sie  von  Aristoteles  „in 

der  Einleitung  zur  Syllogistik  entwickelt  wird";  denn  diese  ist  weiter  als 
diejenige,  die  Alexander  im  Auge  hat  (vgl.  die  nächstfolgende  Anm.).  — 
In  den  allgemeinen  Betrachtungen  über  den  Syllogismus,  welche  Alexander 

S.  43  —  52  der  Besprechung  der  ersten  Figur  vorauschickt,  gibt  er  eine 
Definition  der  Umkehrung,  welche  nicht  nur  für  die  allgemeine  und  die 

partikuläre  Umkehrung  pafst,  wie  sie  in  An.  pr  a  2—3  dargestellt  werden, 
sondern  auch  für  eine  andere  Art,  die  dort  nicht  in  Betracht  kommt;  es 
handelt  sich  nämlich  um  die  Fälle,  wo  die  Qualität  des  umzukehrenden  Satzes 

durch  die  Umkehrung  verändert  wird;  solche  Operationen  nennt  er  anti- 
thetische Umkehrungen  {uvxLOTQOipal  ovv  ccrviOeoEi).  Die  übrigen  zerfallen 

in  zwei  Khssen,  je  nachdem  der  umgekehrte  Satz  dieselbe  Qualität  und 
dieselbe  Quantität  hat  wie  der  ursprüngliche,  oder  ihm  nur  in  der  Qualität, 
nicht  aber  in  Quantität  gleich  ist.  In  dem  ersten  Fall  erkennen  wir  die 
reine  Umkehrung  Alexanders,  der  zweite  deckt  sich  natürlich  nicht  mit 
der  partikulären  Umkehrung  des  Aristoteles.    Aber  diese  Verschiedenheit 
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Ausdruck  bringen  soll:  Sätze,  deren  kontradiktorische  Gegen- 
sätze ineinander  umkehrbar  sind,  sind  selbst  ineinander  um- 

kehrl)ar;  Sätze,  deren  kontradiktorische  Gegensätze  sich  nicht 
ineinander  umkehren  lassen,  sind  nicht  ineinander  umkehrbar 

(S.  29,  32  —  S.  30, 1),0  anders  formuliert  (auf  Grund  der  Aus- 
führungen S.  30, 1 — 21):  wenn  ein  Satz  rein  umkehrbar  2)  ist, 

so  kommt  die  reine  Umkehrbarkeit  auch  dem  ihm  kontra- 
diktorisch entgegengesetzten  zu;  läfst  sich  dagegen  ein  Satz 

nicht  rein  umkehren,  so  ist  auch  sein  kontradiktorisches  Gegen- 
teil nicht  rein  umkehrbar.  Ersteres  ist  der  Fall  bei  dem  all- 

gemein verneinenden  und  dem  partikulär  bejahenden  Satz, 
letzteres  bei  dem  allgemein  bejahenden  und  dem  partikulär 
verneinenden.  Da  nichts  Besonderes  darüber  angegeben  ist, 
bei  welcher  Modalität  der  Prämissen  diese  Regel  gilt,  so  ist 
anzunehmen,  dals  Alexander  dabei  ausdrücklich  nur  die  Sätze 
des  Zukonimens  vor  Augen  gehabt  hat,  zumal  alle  angeführten 
Beispiele  diese  Form  haben.  Es  war  übrigens  natürlich,  dabei 
die  modalen  Verschiedenheiten  unberücksichtigt  zu  lassen,  denn 

einmal  lagen  bei  Aristoteles  die  Dinge  hinsichtlich  der  Mög- 
lichkeitsprämissen zum  Teil  ganz  anders  als  bei  den  tatsäch- 

lichen Sätzen,  was  die  Möglichkeit  einer  und  derselben  Formu- 

lierung für  diese  beiden  Arten  ausschlofs,-^)  und  auf  der  anderen 

kommt  in  der  allgemeinen  Definition  S.  46,  5  —  fi  nicht  zum  Vorschein, 
wonach  die  Prämisseuumkehrung  xoLvwvla  nQoiäoiojv  xaia  xovq  ovo 

oQOvq  dvänalLV  xix}bi,drovq  /laza  zov  oiva?.i]0£vtiv  ist  (S.  4t>,  2—16). 

^)  (S.  10)  Versteht  man,  wie  oben  getan,  die  Worte:  ifjg  zoiavrtjg  tojv 
TCQoiäofojv  di'TiGTQO(f}jg  so,  dafs  sie  nur  auf  die  unmittelbar  vorher  definierte 
und  gleich  darauf  besprochene  reine  Prämissenumkehrung  hinweisen,  so 
trifft  die  folgende  Angabe:  rov  löyov  TioielzaL  rvv  xal  dahvvot,  xiveg 
fAtv  Xiöv  nQOEiQTiixhVMv  TiQOzdoFOJv  avzioz(j^(fovaiv  dXXrilaic,  zivtq  dl  ov 

(S.  29,  30— 32)  nur  zum  Teil  den  wirklichen  Tatbestand,  denn  nicht  nur 
von  dieser  reinen  Umkehrung  ist  bei  Aristoteles  die  Kede,  sondern  auch 
von  der  partikulären  der  allgemein  bejahenden  Sätze. 

')  Folgende  Tabelle  möge  dies  veranschaulichen: 
e  (allgemein  verneinend)  umkehrbar  in  e 

dessen  kontradiktorischer  Gegensatz  i  (patikulär  bejahend)  „  „    i 
a  (allgemein  bejahend)  nicht  umkehrbar  in  a 

dessen  kontradiktor.  Gegensatz  o  (partikul.  verneinend)   „  „  „   o 

2)  Über  diese  Bezeichnung  s.  Anm.  1  (S.  10). 

-)  In  welchem  Umfang  die  Eegel  Alexanders  auch  bei  Möglichkeits- 
prämissen zutrifft,  ist  ersichtlich  aus  folgender  Tabelle,  weiche  die  Fälle 
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Seite  konnte  man  leicht  das  nur  von  den  Prämissen  des  Zu- 

komnieus  ausdriicklieli  Gesagte  auf  die  Notwendigkeitsprämissen 

ü])ertragen,  welche  ja  bei  Aristoteles  in  Bezug  auf  die  Um- 
kehrungsmüglichkeiteu  dieselbe  Stellung  einnehmen  wie  die 

ersteren.  Der  Mangel  der  Alexanderschen  Formel  liegt  dem- 
nach nicht  darin,  dals  sie  auf  eine  ganze  Klasse  von  Prämissen 

nur  unvollkommen  anwendbar  ist,  sondern  darin,  dals  sie  inner- 

halb ihres  Geltungsbereiches  nur  die  reine  Umkehrung  be- 
rücksichtigt, also  zu  eng  ist,  als  dafs  sie  den  Tatbestand  bei 

Aristoteles  Aviedergeben  könnte.  Endlich  erwähnt  Alexander 
die  Umkehrung  der  allgemein  bejahenden  Prämisse  in  die 

partikulär  bejahende  (S.  30, 14 — 17),  aber  diese  könnte  ebenso 
gut  nicht  stattfinden,  ohne  dafs  seine  Formel  dadurch  uni- 
gestofsen  würde.  Denn  damit  die  partikulär  verneinende  nicht 

rein  umkehrbar  sei,  ist  nur  erforderlich,   dafs  die  ihr  kontra- 

von  Umkehrbarkeit  und  Nichtumkehrbarkeit  nach  Ad.  pr.  «  25  a  37  bis  b  25 
darstellt.  Es  sei  hier,  der  Bequemlichkeit  wegen,  die  Bezeichnung  „rein 

umkehrbar"  beibehalten,  mit  der  Bemerkung,  dafs  sie  zweierlei  vermengt, 
was  von  Aristoteles  auseinandergehalten  wird: 

allgemein  bejahend  a  nicht  rein  (sondern  in  i)  umkehrbar 

partikulär  verneinend  o  I.  hat  das  Mögliche  im  Sinne  des  not- 
wendig Znkommens  oder  des  nicht 

notwendig  Zukommens:  nicht  um- 
kehrbar (nach  der  Interpretation 

Alexanders,  Waitz",  Maiers;  anders bei  Prautl,  S.  26S), 

IL  hat  das  Mögliche  im  Sinne  des 

Meistenteilsgeschehens:  rein  um- 
kehrbar. 

allgemein  verneinend  e  I.  hat  das  Mögliche  im  Sinne  des  not- 
wendigerweise Zukommens  oder  des 

nicht  notwendig  Zukommens:  all- 
gemein umkehrbar, 

IL  hat  das  Mögliche  im  Sinne  des 

Meistenteilsgeschehens:  nicht  um- 
kehrbar; nach  Alexander  (S.  40, 9  bis 

11)  nicht  rein,  wohl  aber  in  o  um- 
kehrbar. 

partikulär  bejahend  i  rein  umkehrbar. 

Danach  bestätigen  die  Verbindungen  a  o  I,  e  I  i  die  Regel,  während  a  o  II, 
e  II  i  ihr  widersprechen. 
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diktorisch  entgegengesetzte  es  nicht  ist;  ob  diese  nun  gar  nicht 
oder  partikuhir  umkehrbar  ist,  hat  für  die  Nichtumkehrbarkeit 
der  partikulär  verneinenden  Prämisse  keine  Bedeutung. 

Der  Beweis  für  die  allgemeine  (reine)  Umkehrung  der 

allgemein  verneinenden  Prämisse  scheint  sich  wohl  bei  Aristo- 
teles durch  eine  deductio  ad  absurdum  zu  vollziehen  (S.  31, 10  ff.). 

Er  ist  in  knappe  Form  gekleidet,  was  Anlafs  zu  einem  Mifs- 
verständnis,  mithin  zu  Bedenken  gegeben  hat.  Man  hat  näm- 

lich gemeint,  Aristoteles  begründe  seine  Beweisführung  auf  die 
Umkehrbarkeit  des  partikulär  bejahenden  Satzes;  da  er  nun 

kurz  darauf  diese  selbst  vermittelst  der  Urakehrung  des  all- 
gemein verneinenden  beweise,  so  mache  er  eine  Diallele 

(S.  31,27  — S.  32,  3).  Alexander  zeigt  ohne  Mühe  die  Nichtig- 
keit dieses  Einwandes.  Aristoteles  setzt  gar  nicht  das  Zu- 

beweisende voraus,  sondern  bedient  sich  der  Bestimmungen 

der  allgemein  bejahenden  oder  verneinenden  Prädikations- 
beziehung, die  er  Ende  des  vorigen  Kapitels  gegeben  hat.  Es 

handelt  sich  darum,  zu  beweisen,  dafs  der  Satz:  A  kommt 
keinem  B  zu,  sich  in  den  Satz  umkehren  läfst:  B  kommt 

keinem  A  zu.  Es  wird  gesetzt:  B  kommt  einigem  A  zu,  was 
den  kontradiktorischen  Gegensatz  der  Propositio:  B  kommt 
keinem  A  zu,  darstellt.  Es  sei  derjenige  Teil  von  A^  dem  B 
zukommt,  F.  F  ist  in  B  als  Ganzem  enthalten,  oder,  was 

damit  gleichbedeutend  ist,  B  wird  von  dem  ganzen  F  prä- 
diziert.  Nun  ist  F  ein  Teil  von  A\  es  ist  also  auch  in  A  als 

Ganzem  enthalten,  m.  a.  W.  A  wird  von  dem  ganzen  F  aus- 
gesagt. Da  F  zu  gleicher  Zeit  ein  Teil  von  B  ist,  so  wird 

A  von  einigem  B  prädiziert;  aber  dies  widerspricht  der  Voraus- 
setzung, dafs  A  von  keinem  B  ausgesagt  wird  (S.  32,  3 — 21). 

Hier  besteht  die  Argumentation,  wie  man  sieht,  darin,  dals 

von  dem  Begriff  A  ein  Teil  F  herausgegriffen  wird  (S.  32, 29 — 30: 

Ixd^tHtvoc,  de  rov  A  rl  ro  F)  und  nun  der  Beweis  sich  um 
ihn  bewegt.  Alexander  betont,  dafs  der  Beweis  durch  txOsoig 
nicht  syllogistischer,  sondern  anschaulicher  Natur  sei  (S.  33, 1: 

6  yaQ  ÖLCi  rrjq  Ixd^eöecog  ZQOjiog  Öl  cdoOi]6ecoq  ylvtrai  xal  ov 
ovlXoyiOTizcog)]  dies  belegt  er  durch  Hinweis  auf  den  Ge- 

brauch, den  Aristoteles  von  demselben  zur  Begründung  des 

ersten  Modus  der  dritten  Figur  macht  (S.  33, 12— 14;  — S.  33,26 
—  S.  34, 1).    Deshalb  gibt  er  auch  eine  neue  Formulierung  der 
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hier  zu  vollziehenden  txd^eöic,  worin  die  Beziehung  auf  den 
Wahrnehmungsbestaud.  die  dieser  Operation  eigen  ist,  zum 

Ausdruck  kommt  (S.  33. 1 — 12).  Ferner  bemerkt  er,  es  sei 
natürlich,  dafs  Aristoteles  sich  eines  solchen  Beweismittels  be- 

diene, wo  noch  nichts  von  der  syllogistischen  Beweisführung 

bekannt  sei  (S.  33, 14 — 15).  Aus  dem  Umstand,  dals  durch 
dieses  Verfahren  sich  die  Umkehr])arkeit  der  partikulär  be- 

iahenden Prämisse  beweisen  läfst.  ist  die  (schon  erwähnte) 
Vorstellung  erwachsen,  als  habe  Aristoteles  seinen  Beweis  auf 
dieser  Umkehrbarkeit  aufgebaut;  dies  ist  aber  nicht  der  Fall; 
nicht  eine  Umkehruug  ist  es,  welche  ihn  zu  dem  Satz:  A  kommt 
einigem  B  zu,  führt,  sondern  die  Erwägung,  dals  F  gleichzeitig 
Teil  von  A  und  von  B  ist.  Übrigens  kann  man  auch  auf  diese 
Weise  die  Umkehrbarkeit  der  allgemein  bejahenden  Prämisse 
beweisen;  doch  bedient  sich  Aristoteles  hier  dieses  Beweises 

nicht  (S.  33, 15 — 25).  Dafs  eine  Diallele  hier  nicht  vorliegt, 
ist  nach  all  dem  hinreichend  gesichert.  Aber  auch  um  eine 
deductio  ad  absurdum  in  syllogistischer  Form  kann  es  sich 
hierbei  nicht  handeln.  Wäre  es  der  Fall,  so  würde  sich  der 

Beweis  in  der  dritten  oder  in  der  ersten  Figur  vollziehen,  und 
zwar  in  der  dritten,  wie  folgt:  es  wird  versuchsweise  gesetzt: 
B  kommt  einigem  A.  d.  i.  dem  ganzen  F  zu.  Ximmt  man  die 
offenbare  Proposition  hinzu:  A  wird  von  allem  F  ausgesagt, 
so  folgert  mau  aus  diesen  Prämissen:  A  kommt  einigem  B  zu, 

was  unmöglich  ist.  In  der  ersten  Figur  würde  sich  als  Schlufs- 
satz  der  Unsinn  ergeben,  dafs  A  einigem  A  nicht  zukomme. 
Eine  solche  Beweisführung  wäre  aber  hier  verfrüht,  wo  wir 
noch  nichts  von  Syllogismen  wissen.  Man  wird  also  an  dem 
Beweis  festhalten  müssen,  wie  ihn  Aristoteles  aufgestellt  hat 

(S.  34, 2—22). 
Besser  als  die  eben  verworfene  Deutung  des  Aristotelischen 

Beweises,  als  stelle  er  eine  svllo^-istische  deductio  ad  absurdum 
dar,  ist  nach  Alexander  der  Weg,  den  Theophrast  und  Eudera 

eingeschlagen  haben.  Ihre  Begründung  ist  einfacher  als  die 
des  Aristoteles;  sie  entwickelt  sich  wie  folgt:  in  der  Propositio 

^A  wird  von  keinem  B  ausgesagt"  erscheint  A  von  B  völlig 
getrennt  und  abgesondert ;  nun  ist  bei  einem  solchen  Verhältnis 
das  Getrenntsein  ein  gegenseitiges  (S.  31,  8:  ro  de  ajrt^evyfitvov 
djit^avy/jiroc  djrt^tvy.rca),   also  ist   auch  B   von   dem   ganzen 
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Umfang  des  A  ausgeselilossen,  mitliin  wird  es  von  keinem  A 
ausgesagt.  Der  Schwerpunkt  dieser  Argumentation  liegt  in 
der  ohne  Begründung  als  evident  hingestellten  Behauptung, 
dafs  mit  dem  Getrenntsein  eines  Begriffs  A  von  einem  Begriff  B 

gleichzeitig  das  Getrenntsein  des  B  von  A  gegeben  sei  (S.  31, 

4—9).  Prantl  äufsert  sich  ziemlich  abfällig  über  diese  Neuerung 

(S.  361 — 362);  für  Maier  dagegen  bedeutet  sie,  unter  Bei- 
behaltung der  Aristotelischen  Richtung,  einen  Fortschritt  (II, 

1.  H.  S.  20 — 21  und  Anm.  1,   wo  er  gegen  Prantl  polemisiert). 

Bei  der  Begründung,  welche  Aristoteles  von  der  Umkehr- 
barkeit der  allgemein  verneinenden  Notwendigkeitsprämisse 

gibt,  begegnen  wir  einer  Schwierigkeit,  wie  wir  uns  schon  mit 
einer  solchen  bei  Gelegenheit  des  allgemein  verneinenden  Satzes 
des  Zukommens  hatten  beschäftigen  müssen.  Es  scheint  nämlich 
Aristoteles  seinen  Beweis  auf  die  noch  nicht  bewiesene  Um- 

kehrung des  partikulär  bejahenden  Möglichkeitssatzes  zu  stützen. 

Alexander  versucht,  dieses  Bedenken  durch  folgende  Betrach- 
tung zu  heben.  Den  Anfangspunkt  der  deductio  ad  absurdum 

mufs  hier  der  partikulär  bejahende  Möglichkeitssatz  ])ilden, 
der,  wie  man  weils,  das  kontradiktorische  Gegenteil  des  zu 

beweisenden  allgemein  verneinenden  Notwendigkeitssatzes  dar- 
stellt. Nun  ist  noch  nicht  von  seiner  Umkehrbarkeit  die  Rede 

gewesen.  Aristoteles  umgeht  die  Schwierigkeit,  indem  er  sich 
auf  die  Mehrdeutigkeit  des  Möglichen  beruft.  Möglich  kann 
nämlich,  wie  er  kurz  nachher  zeigt,  ein  tatsächliches,  aber 

nicht  notwendiges  Zukommen  ausdrücken.^)     Nimmt  man  nun 

')  Dies  ist  wenigstens  Alexanders  Auffassung  von  demjenigen  Mög- 
lichen ,  welches  nach  An.  pr.  a  25  a  38  ein  nicht  notwendigerweise  Zu- 

kommen (ro  fir]  avayxalov,  —  vgl,  ebd.  b  5:  //?}  tc  uvdyxyjq  vnäQyeiv) 
ausdrückt  (Alex,  in  An.  pr.  38,  2  ff.).  Maier,  der  diese  Art  des  tvöe'/ofxevov 

als  „Unbestimmtmögliches"  fafst,  bekämpft  diese  Interpretation  (II,  l.II. 
S.  25,  Anm.  1).  Nach  seiner  scharfsinnigen  Kritik  scheint  es  unmöglich 

anzunehmen,  dafs  Alexanders  Deutung  den  wahren  Gedanken  des  Aristo- 
teles wiedergäbe.  Andrerseits  ist  nicht  zu  verkennen,  dafs  auch  die  Er- 

klärung Maiers  im  einzelnen  nicht  alle  Schwierigkeiten  beseitigt.  S.  39, 19  ff. 
sucht  Alexander  zu  erklären,  weshalb  Aristoteles  das  unbestimmt  Mögliche, 
das  ja  nach  seiner  Auffassung  in  An.  pr.  a  3  fehlt,  aufser  Betracht  gelassen 

habe.  Den  Grund  will  er  darin  finden,  dafs  das  Mögliche,  welches  eben- 
sogut ein  Stattfinden  wie  ein  Nichtstattfinden,  und  dasjenige,  das  eher  ein 

Nichtgeschehen  als   ein  Geschehen  ausdrückt  (Z.  22 :   ro  in   latjg  xal  x6 
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in  dem  Satz:  B  kommt  möglicherweise  einigem  A  zu,  das 
Mögliebe  in  diesem  Sinne,  so  ist  die  angefochtene  Umkehrung 
ohne  weiteres  statthaft,  denn  wir  haben  es  jetzt  mit  einer 
Prämisse  des  Statttindens  zu  tun,  deren  Umkehrbarkeit  bereits 

nachgewiesen  worden  ist.  Das  Unmögliche  ergibt  sieh  von 
selbst;  denn  es  sollte  nach  dem  umgekehrten  Satz  A  einigem 

B  zukommen,  wiihrend  es  nach  der  Voraussetzung  notwendiger- 
weise keinem  B  zukommt  (S.  36,  3 — 25).  Es  läfst  sich  nicht 

mit  Sicherheit  sagen,  aus  welchen  Gründen  Alexander  diesmal 
den  Kern  des  Beweises  nicht  in  einer  IxiYiöiq  sucht,  die  doch 
hier  ebenso  möglich  ist  wie  bei  der  Umkehruug  der  allgemein 
verneinenden  Prämisse  des  Zukommens  (vgl.  Maier  II,  1.  H.  S.  22, 
für  den  es  sogar  zweifellos  ist,  dals  wir  hier  bei  Aristoteles 

einen  Beweis  durch  exd-toig  vor  uns  haben).  Vielleicht  hat  der 
Umstand  eine  Rolle  gespielt,  dals  das  erste  Mal  der  Gedanke 

an  eine  exO^eöi^  durch  die  Einführung  eines  dritten  Begriffs  F 
als  eines  Teils  von  A  und  B  nahe  gelegt  war,  während  in 
unserem  Falle  nichts  derartiges  vorliegt.  Dazu  kam  wohl  als 

das  entscheidende  Moment  Alexanders  Gleichsetzung  vom  tvös- 
yoiierov  im  Sinne  des  Kichtnotwendigen  mit  dem  Stattfinden, 

^i<d^e*^A£i^  welche  ihm  ermöglichte,  den  partikulär  verneinenden  Möglich- 
keitssatz in  Bezug  auf  seine  Umkehrung  unbedenklich  wie 

einen  partikulär  bejahenden  des  Zukommens  zu  behandeln. 
Den  eben  besprochenen  Ausführungen  fügt  Alexander  eine 

weitere  Bemerkung  hinzu.  Er  macht  darauf  aufmerksam,  dafs 
das  notwendigerweise  Zukommen  entweder  einfach  {äjrXwg)  und 
im  eigentlichen  Sinne(S.  36, 30:  xvQicog)  genommen  werden  kann, 
oder  mit  einer  Bestimmung  {farä  öioQLOftov),  wie  in  dem  Satz: 

Mensch  kommt  notwendigerweise  allem  Grammatiker  zu,  so- 
lange er  Grammatiker  ist;i)  auch  Theophrast  habe  den  Unter- 

fTr'  slazzov),  für  die  syllogistische  Praxis  ohne  Wert  sei,  denn  keine  Kunst 
{zt'/yf]),  keine  Wissenschaft  mache  davon  Gebrauch  (vgl.  Au.  pr,  «  B2b  18 
bis  22 :  auch  mit  dem  Unbestimmt  Möglichen  köuue  man  Syllogismen  bilden, 

aber  sie  kommen  so  gut  wie  nicht  zur  Auweudung).  Es  ist  nur  zu  be- 
merken, dafs  diese  Erwägungen  praktischen  Charakters  wenig  gegen  die 

Möglichkeit  zu  beweisen  vermögen,  Aristoteles  habe  bei  theoretischer  Be- 
trachtung ebenso  gut  diese  Art  des  Möglichen  berücksichtigen  wollen 

wie  das  freilich  für  den  Gebrauch  fast  allein  in  Betracht  kommende  Mög- 
liche des  Meistenteilsgeschehens. 

')  Vgl.  weiter  unten  die  Ausführungen  zu  An.  pr.  a  30  b  31—40. 
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schied  zwischen  derartigen  Sätzen  und  denjenigen  gezeigt,  die 

eine  einfache  Notwendigkeit  ausdrücken.  Es  müsse  in  An- 
betracht dessen  betont  werden,  dafs  Aristoteles  bei  der  Be- 

sprechung der  Umkehr uug  nur  die  letzteren  im  Auge  habe 

(S.  36,  25—32). 
An.  pr.  a  25  b  14  — 18  sagt  Aristoteles,  dafs  die  ver- 

neinenden Möglichkeitsprämissen,  deren  Möglichkeit  auf  einem 
Meistenteilygeschehen  und  einer  Naturbestimmtheit  beruht 

(Z.  14 — 15:  6oa  de  reo  ojq  tjil  jtoXv  tcoI  tw  jtscpvxavca  ̂ dyhxai 

avöbxsöO-ai),  sich  hinsichtlich  der  Umkehrung  anders  verhalten 
als  diejenigen,  wo  das  Mögliche  im  Sinne  des  Notwendigen 
oder  des  Unbestimmtmöglichen  genommen  wird;  er  hat  nämlich 
gezeigt,  dafs  bei  den  Prämissen  der  zweiten  Art  die  allgemeine 
Prämisse  allgemein  umkehrbar,  die  partikuläre  nicht  umkehrbar 
ist;  bei  der  ersteren  Art  dagegen  ist  die  allgemeine  Prämisse 
nicht  umkehrbar,  wohl  aber  die  partikuläre.  Nach  Alexander 

will  Aristoteles  hier  der  allgemein  verneinenden  Möglichkeits- 
prämisse dieser  Art  nicht  die  Umkehrbarkeit  überhaupt,  sondern 

nur  diejenige  absprechen,  welche  den  anderen  Arten  von  Mög- 
lichkeitssätzen zukam,  nämlich  die  reine  (allgemeine)  Umkehr- 

barkeit: wohl  sei  sie  umkehrbar,  aber  nur  partikulär  (S.  40, 

5 — 11).  Diese  Interpretation  ist  mit  Alexanders  Auffassung 
von  zeug  alXaic,  (An.  pr.  «  25  b  25)  aufs  engste  verbunden, 

worunter  er  die  bejahenden  Sätze  versteht  (S.  41,  26  — 29,  vgl. 
Maier  II,  1.  H.  S.  29,  Anm.  1).  Damit  hängt  auch  zusammen, 

dafs  er  die  Ausführungen  bei  Aristoteles  25  b  19 — 25  auf  das 
Mögliche  des  Meistenteilsgeschehens  bezieht.  Mit  Recht  aber 

betont  er,  Aristoteles  habe  den  bejahenden  Charakter  der  ver- 
neinenden Möglichkeitssätze  dieser  Art  keineswegs  als  Be- 

gründung dafür  angegeben,  dafs  sie  sich  wie  die  bejahenden 

umkehren  lassen;  denn  auch  die  verneinenden  Notwendigkeits- 
sätze haben  diesen  Charakter,  und  doch  verhalten  sie  sieh 

hinsichtlich  der  Umkehrung  nicht  wie  die  bejahenden  (S.  40,  21 
bis  S.  41, 4).  Er  führt  gleich  den  wahren  Grund  an,  wie  er 
später  von  Aristoteles  gegeben  wird  (An.pr.  a  36  b  38  bis  37  a  3); 

dieser  besteht  darin,  dafs  der  allgemein  verneinende  Möglich- 
keitssatz und  der  ihm  konträr  entgegengesetzte,  der  allgemein 

bejahende,  miteinander  vertauschbar  sind  (über  diese  Art  der 

avxiöxqo(f-7i  vgl.  oben  S.  9  und  Anm.  2).     Eine  direkte  Folge 
2 
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dieser  Aquipolleuz  (S.  41.12:  iöoövvafwvöa,^)  —  Z.  14:  /oor 
övrafitrtjc  t^jq  djTO(fdöicoji  t)]  yMxa^fda^i)  ist,  dafs  der  ver- 

neinende nicht  rein  umkehrbar  ist,  denn  dann  miifste  der  be- 

jahende es  sein,  was  falsch  ist;  wohl  aber  ist  jener,  wie  dieser, 

partikulär  umkehrbar  (S.  41,  4 — 22).  Die  Kritik,  welche  ]\Iaier 
gegen  die  Erklärung  Alexanders  richtet,  ist  völlig  überzeugend, 

und  seine  Auffassung  von  der  Stelle  bei  Aristoteles  (25  b  19 — 25) 
bringt  das  Ganze  in  Ordnung  (II.  1.  H.  S.  27  und  Anm.  l). 

Er  weifs  übrigens  auch  die  Richtigkeit  der  Bemerkung  hervor- 
zuheben, welche  Alexander  S.  40,21  bis  S.  41,2  macht  (vgl. 

oben).  "Wenn  dieser  meint,  die  allgemein  verneinende  Möglich- 
keitsprämisse des  Meistenteilsgescheheus  sei  nach  Aristoteles 

freilich  nicht  allgemein,  aber  partikulär  umkehrbar,  so  bemerkt 
Maier  (a.  a.  0.,  S.  29,  Anm.  1),  Aristoteles  sage  davon  nichts 

und  es  finde  sich  auch  sonst  nirgends  eine  dahingehende  An- 
deutung, aber  er  erkennt  auch  die  Berechtigung  der  Alexander- 

schen  Auffassung  an,  insofern  er  es  für  nicht  ausgeschlossen 

hält,  dafs  Aristoteles  an  dieser  Stelle  die  partikuläre  Um- 
kehrbarkeit dieser  allgemeinen  Möglichkeitssätze  nicht  be- 

streiten will. 

Im  Anschluls  au  die  eben  besprochenen  Ausführungen 
erwähnt  Alexander  die  Meinung  Theophrasts,  die  allgemein 
verneinende  Möglichkeitsprämisse  des  Meistenteilsgeschehens 

sei  ebenso  rein  umkehrbar,  wie  die  übrigen  allgemein  ver- 
neinenden Sätze.  Jetzt  begnügt  er  sich  damit,  auf  diese  Ab- 

weichung Theophrasts  vom  Meister  hingewiesen  zu  haben,  und 
behält  sich  vor.  dessen  Gründe  später  bei  der  Behandlung  der 

^löglichkeitssyllogismen  darzulegen  und  zu  prüfen  (S.41,  22 — 24). 
Dies  geschieht  einmal  S.  220,  9  ff.,  wo  der  direkte  Beweis  des 
Theophrast  und  des  Eudem  wiedergegeben  wird.  Dadurch, 
dafs  hier  Eudem  neben  Theophrast  erscheint,  wird  der  gleich 

folgende   Hinweis   auf  die   Stelle   S.  41,  22 — 24:   oj(;   xcä   yMx' 

0  Der  Ausdruck  iaodrraueTv  ÜDdet  sich  nicht  bei  Aristoteles,  der 

auch  solche  Vertauschungen  mit  uvzioTrjbcfEir  bezeichnet  (vgl.  Au.  pr.  a 

3Gb3S— 39:  ovxoiv  tTin  drziozotifovaii-  ai  tr  tcö  inSv/^^Oy^ai  xazai^äanq, 
ralg  dnoifuGSGi  .  .  .).  Der  Lehre  von  der  Äquipolleuz  begegnen  wir 
zum  erstenmal  bei  Galenus.  der  eine  Abhandlung  Uei>\  zcür  ioodryauovoojv 
TXQozüotojv  schrieb.  Prantl  vermutet  in  den  späteren  Peripatetikern  die 
Urheber  dieses  Begriöes  (S.  5GS). 
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üQxaq  tft}'r]fiovivöaf^sr  ungenau:  war  doch  dort  nur  von  Tlieo- 
plirast  die  Rede.  Die  Argumentation  ist  folgende:  Wenn  A 

möglicherweise  keinem  B  zukommt,  so  ist  damit  möglicher- 
weise der  Umfang  von  A  von  dem  ganzen  Umfang  des  B  aus- 

geschlossen; dann  ist  auch  der  Umfang  von  B  von  dem  ganzen 
Umfang  von  A  ausgeschlossen,  und  man  kann  sagen,  dafs  B 

möglicherweise  keinem  A  zukommt  (Z.  12 — 16).  Man  achte 
darauf,  dals  aus  dem  Satz:  A  ist  möglicherweise  von  dem 
ganzen  B  getrennt,  nicht  gefolgert  wird,  B  sei  möglicherweise, 

sondern  einfach  B  sei  von  dem  ganzen  A  getrennt.')  Dies  ist 
nun  von  grofser  Bedeutung,  denn  daran  knüpft  sich  die  Wider- 

legung des  Beweises.  Wenn  also  die  Alexandersche  Fassung 
die  Dinge  richtig  wiedergibt,  wie  sie  bei  Theophrast  und 
Eudem  gestanden  haben,  so  haben  wir  anzunehmen,  dals  diese, 
von  dem  Satz  ausgehend :  A  ist  möglicherweise  von  dem  ganzen 
B  ausgeschlossen,  nicht  direkt  zu  dem  Satz  übergingen :  B  ist 
möglicherweise  von  dem  ganzen  A  getrennt,  sondern  ihn  erst 
durch  die  Zwischenstufe:  B  ist  von  dem  ganzen  A  getrennt, 
erreichten.  Nicht  gegen  den  ersten,  sondern  gegen  den  zweiten 
Übergang  richtet  sich  Alexanders  Kritik.  Danach  ist  es  eine 

w^escntliche  Abweichung  von  dem,  was  Alexander  uns  tiber- 
liefert, w^enn  Maier  so  formuliert:  Wenn  ich  den  Satz  „A  kommt 

möglicherweise  keinem  B  zu"  ausspreche,  so  sage  ich  damit, 
dals  möglicherweise  die  Umfange  der  beiden  Begriffe  völlig 
auseinanderliegen ;  dann  aber  kann  ich  sofort  auch  den  Satz 

aufstellen:  „B  kommt  möglicherweise  keinem  A  zu"  (a.a.O.  II, 
1.  H.  S.  44).  Wir  sehen  hier  dieselbe  Methode  auf  die  allgemein 
verneinende  Möglichkeitsprämisse  angewandt,  der  wir  schon 
bei  der  Umkehrung  der  allgemein  verneinenden  Prämisse  des 
Zukommeus  begegnet  sind.  Dagegen  wendet  Alexander  ein, 
wenn  etwas  von  einem  anderen  getrennt  sei,  so  liege  darin 
noch  nicht,  dals  es  von  diesem  möglicherweise  getrennt  sei; 
so  lange  hier  der  Beweis  fehle,  genüge  nicht  zu  zeigen,  dafs, 
wenn  A  möglicherweise   von  B  getrennt   sei,   dann  B  von  A 

^)  Dasselbe  findet  sich  in  der  Darstellung  eines  anonymen  Kommen- 
tators, welchen  Prautl  nach  Minas  zitiert  (S.  3G4,  Anm.  45):  „?/  fdv  ovv 

ex&ETixrj  ÖElqlg  EOTi  Toiavz?]'  sc  ivöi/etaL  zb  ?.evx6v  bv  /utjösvI  slvai 

avÜQwnw,  bvöty^exac  xo  Xevxbv  d7t£'C,ev/ßai  navzoq  avB^Qomov,  xul  b 
ävO^QconoQ  dneQevyixho!;  navzoq  sazcci  ?,£vxov" 

2* 
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getrennt  sei,  denn  es  müsse  dazu  noch  gezeigt  werden,  dafs 
dieses  Getrenntsein  ein  mügliclierweise  Getrenntsein  darstelle. 
Ist  das  nicht  der  Fall,  so  hat  man  nicht  nachge^Yiesen,  dafs 

die  allgemein  verneinende  ]\[ögliehkeitsprUmisse  sich  rein  um- 
kehren läfst,  denn  auch  dann,  wenn  etwas  von  einem  anderen 

notwendigerweise  ausgeschlossen  ist,  liegt  ein  Getrenntsein  vor, 

das  doch  nicht  den  Charakter  des  Möglichen  trägt  (Z.  18—23). 
Daraus  ersieht  man,  wie  wenig  Alexander  in  dieser  Frage 
geneigt  ist,  den  Aristotelischen  Standpunkt  aufzugehen;  hevor 

er  seine  Kritik  anfängt,  sagt  er,  dafs  Aristoteles'  Meinung  doch 
richtiger  scheine  (Z.  16  —  18).  Diese  vorsichtige  Formulierung 
darf  uns  nicht  täuschen  über  die  wirkliche  Stellungnahme 
Alexanders,  denn  eine  allzu  schroffe  Fassung  war  nicht  am 
Platze,  so  lange  die  Theophrastische  Meinung  nicht  widerlegt 
und  der  Beweis  für  die  Aristotelische  nicht  erbracht  war. 

Dieser  wird  nun  im  Folgenden  wiedergegeben  (S.  220, 23  ff.). 
Besonders  interessant  ist  dabei  eine  Bemerkung,  die  auf  den 
ersten  Blick  den  Anschein  erweckt,  als  müfsten  dadurch  die 
Gegner  in  grofse  Verlegenheit  geraten.  Die  Beweisführung 
geschieht  durch  deductio  ad  absurdum  unter  Benutzung  der 

Eigentümlichkeit,  dafs  die  konträr  entgegengesetzten  allge- 
meinen Möglichkeitsprämissen  mit  einander  vertauscht  werden 

können.  Das  Absurdum  liegt  darin,  dafs  mit  der  Annahme  der 

reinen  Umkehrbarkeit  der  allgemein  verneinenden  Möglichkeits- 
prämisse die  reine  Umkehrbarkeit  der  allgemein  bejahenden 

gesetzt  wird;  denn  es  ist  nicht  wahr,  dafs  diese  sich  rein 
umkehren  liefse.  Dies  wird  auch,  fügt  Alexander  hinzu,  von 
Theophrast  und  Eudem  anerkannt.  Werden  sie  sich  denn 

dadurch  gezwungen  sehen,  Aristoteles'  Beweis  mit  zu  unter- 
zeichnen? Die  Antwort  darauf  gibt  eine  andere  Stelle  c  wo 

wir  erfahren,  dafs  Theophrast  und  seine  Gruppe  die  von  Aristo- 
teles gelehrte  Vertauschung  der  Möglichkeitsprämissen  (vgl. 

An.  pr.  a  32  a  29  ff.)  verwerfen  und  gar  keinen  Gebrauch  von 
ihr  machen,  und  eben  das  sei  der  Grund,  weshalb  sie  für  die 

reine  Umkehrbarkeit  der  allgemein  verneinenden  Möglichkeits- 
prämisse eintreten  (S.  159,  8 — 13).  Auch  am  Schlafs  der  vor- 
liegenden Erklärungen  erwähnt  Alexander  diese  Auffassung 

(S.  221,  2  —  4).  Danach  ist  anzunehmen,  dafs  er  mit  der  Be- 

merkung, dafs  auch  die  Gegner  einen  Teil  des  Bew^eises  geben 
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könnten,  etwas  andres  beabsichtigt  hat,  als  die  hlofse  Konsta- 
tieruug  dieser  Übereinstimmung;  denn  sie  bezieht  sich  auf 
einen  Punkt,  der,  weil  nicht  umstritten,  für  die  Annahme  oder 
Verwerfung  des  Beweises  gar  nicht  in  Betracht  kommt,  während 
die  Frage  nach  der  Umkehrung  der  allgemein  verneinenden 
Möglichkeitsprämisse  in  ihren  konträren  Gegensatz,  wie  eben 

gezeigt,  das  Kampfobjekt  bildet. 
Neben  dem  direkten  Beweis  bedienten  sich  die  Schüler 

des  Aristoteles  {ol  hzatgot  avrov),  wie  wir  von  Alexander 

(S.  223,  3 — 5)  und  dem  Anonymus  des  Minas  (bei  Prantl  S.  364, 
Anm.  45)  erfahren,  auch  eines  indirekten  durch  deductio  ad 
absurdum;  es  ist  derjenige,  den  Aristoteles  37  a  9  ff.  darlegt 
und  zu  widerlegen  sucht  (s.  die  Wiedergabe  des  Beweises  und 

der  Kritik  bei  Maier  II,  1.  H.  S.  32—33).  Die  gewissenhafte, 
aber  sehr  weitläufige  Paraphrase  Alexanders  bringt  im  ein- 

zelnen manche  interessante  Bemerkungen,  z.B.  wenn  er  zwischen 

den  beiden  Möglichkeiten,  den  allgemein  verneinenden  Möglich- 
keitssatz aufzuheben,  folgenden  Unterschied  aufstellt:  direkt 

aufgehoben  wird  er  durch  sein  eigentliches  Gegenteil,  den 

partikulär  bejahenden  Notwendigkeitssatz  (S.  223,  26— 27:  iöla 
.  .  .  dviixecrai),  indirekt  oder  per  accidens  (S.  223,  33:  xarä 

(ji\ußeßf]x6g)  durch  den  partikulär  verneinenden  Satz  der  Not- 
wendigkeit, insofern  er  mit  dessen  eigentlichem  Gegenteil,  dem 

allgemein  bejahenden  Möglichkeitssatz,  vertauschbar  ist  und 
so  mit  der  Aufhebung  des  letzteren  auch  fallen  muls  (S.  223, 

25  —  35).  Damit  hat  Alexander  gleichzeitig  die  Erklärung 
dafür  geliefert,  dals  der  Satz :  es  ist  nicht  wahr,  dafs  B  mög- 

licherweise keinem  A  zukommt,  welcher  den  allgemein  ver- 
neinenden Möglichkeitssatz  verneint,  in  beiden  Fällen  wahr  ist, 

ob  B  notwendigerweise  einigem  A  zukommt  oder  nicht  zu- 
kommt. S.  226, 16  ff.  versucht  er  zu  zeigen,  weshalb  man  in 

der  deductio  ad  absurdum  die  hypothetisch  als  wahr  hin- 
gestellte Verneinung  des  zu  beweisenden  Satzes:  B  kommt 

möglicherweise  keinem  A  zu,  nicht  in  den  partikulär  bejahenden, 

sondern  in  den  partikulär  verneinenden  Möglichkeitssatz  über- 
setzen soll.  Es  kann  nämlich,  sagt  er,  unter  der  Voraussetzung, 

dals  der  ursprüngliche  Satz:  A  kommt  möglicherweise  keinem 
B  zu,  wahr  ist,  die  Aufhebung  des  aus  ihm  durch  Umkehrung 

gewonnenen :  B  kommt  möglicherweise  keinem  A  zu,  nur  ver- 
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mittelst  der  Proposition:  B  kommt  Dotwendigerweise  einigem 
A  nicht  zu,  vollzogen  werden.  Denn,  wenn  man  sieh  dabei 
des  Satzes:  B  kommt  notwendigerweise  einigem  A  zu,  bediente, 

so  würde  man,  da  dieser  rein  umkehrbar  ist,  mit  der  Voraus- 
setzung in  Widerspruch  geraten,  denn  man  wntrde  setzen:  A 

kommt  notwendigerweise  einigem  B  zu.  Also  kann  nur  der 
partikulär  verneinende  Satz  in  Betracht  kommen,  und  aus 
diesem  entwickelt  sich  kein  Absurdum.  In  der  Tat  hat  diese 

Argumentation  Alexanders  keine  Beweiskraft,  denn  es  ist  sinn- 
los, Einem,  der  einen  Beweis  durch  deductio  ad  absurdum 

antritt,  das  Recht  abzusprechen,  eben  das  in  seinen  Beweis 
aufzunehmen,  was  das  Absurdum  ausmacht.  Der  Einwand,  den 
man  den  Gegnern  machen  kann,  ist  demnach  nicht  der,  dals 
sie  von  dem  Satz:  B  kommt  notwendigerweise  einigem  A  zu, 
einen  unzulässigen  Gebrauch  machen,  sondern  nur  der,  dals  sie 
von  der  anderen  Möglichkeit  völlig  absehen.  Eine  vernünftige 
Kritik  konnte  nur  die  sein,  dals  man  ebenso  den  partikulär 
verneinenden  wie  den  partikulär  bejahenden  Möglichkeitssatz 
hinzuziehen  soll,  wobei  nun  in  dem  einen  Fall  ein  Absurdum, 

in  dem  anderen  dagegen  keins  sich  ergibt.  Ob  nun  diese  über- 
zeugend oder  nicht,  ist  eine  andere  Frage  und  hängt  von  dem  Wert 

der  Voraussetzung  ab,  wovon  sie  ausgeht.  Der  verkehrte  Stand- 
punkt, den  Alexander  in  den  eben  erwähnten  Ausführungen 

einnimmt,  dürfte  wohl  darauf  zurückzuführen  sein,  dals  er  bei 

Aristoteles  37  a  26—29  las:  ..örjXov  orv  on  jtgog  ro  ovrojg 

evötyon^vov  xal  fcrj  evös^ofiei^ov,  cog  Iv  aQ'/jj  öicoQiöaf/ev,  o\j  t6 
t§  avayxT]Q  nvl  vjiaQysiv  dXXa  xb  £5  aväyy^^]g  xivX  [ii]  vJtaQyEtv 

A?y-rT£or"  (ov,  dXlä\  cod.  A  und  Bekker).  Mit  Recht  hat 
Alexander  eingesehen,  dals  diese  Behauptung  gar  nicht  so 
evident  war,  wie  aus  dem  drjlov  oiv  am  Anfang  zu  folgen 

scheint,  und  einer  Begründung  bedurfte.  Nun  war  jeder  Ver- 
such, eine  solche  zu  geben,  von  vornherein  verfehlt,  denn,  wenn 

der  allgemein  verneinende  Möglichkeitssatz  ebenso  durch  den 

partikulär  bejahenden  vrie  durch  den  partikulär  verneinenden 
der  Notwendigkeit  aufgehoben  werden  kann,  so  war  kein  Grund 
auffindbar,  den  ersteren  von  dem  Beweis  auszuschlielsen.  Das 
Bestreben,  diese  unhaltbare  Position  trotz  allem  zu  verteidigen, 
mufste  zu  Unzulänglichkeiten  führen.  In  der  Tat  gerät  Alexander 
gleich  in  Widerspruch  mit  sich  selbst  und  mit  Aristoteles ;  er  sagt 
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nämlich  S.  226,  31  ff.,  dafs  die  Proposition^  welche  besagt,  dafs 
etwas  einigem  anderen  notwendigerweise  zukommt,  nicht  im 
Gegensatz  zu  derjenigen  steht,  welche  ein  „möglicherweise 

keinem  zukommen"  ausdrückt,  und  dafs  jene  nicht  mit  dem 
Satz  äquivalent  ist,  welcher  diese  verneint.  Hat  er  doch  früher 

das  „einigem  notwendigerweise  zukommen"  ausdrücklich  be- 
zeichnet als  den  eigentlichen  Gegensatz  zu  dem  „möglicherweise 

keinem  zukommen"  (S.  223,  26—28,  31—33;  —  vgl.  An.  pr.  a 
37  a  24—26).  Als  Grund  gibt  er  an,  dals  beide  Aussagen  zu- 

gleich falsch  sein  können;  dies  ist  der  Fall,  wenn  sie  auf  den 
allgemein  verneinenden  Möglichkeitssatz  bezogen  werden  (S.  226, 
35  bis  S.  227,  3). 

Nach  all  dem  verdient  es  eine  besondere  Beachtung,  dafs 
Alexander  doch  am  Schluls  den  richtigen  Grund  andeutet, 
weshalb  der  versuchte  Beweis  durch  deductio  ad  absurdum 

wertlos  sei.  Gesetzt,  dals  für  einen  Teil  dessen,  was  in  der 

Verneinung^)  enthalten  ist,  die  deductio  ad  absurdum  gelingt, 
wie  bei  dem  notwendigerweise  einigem  Zukommenden,  bei  dem 
anderen  Teil  dagegen,  nämlich  bei  dem  notwendigerweise 
einigem  nicht  Zukommenden,  nicht  gelingt,  so  bedeutet  das 
nicht,  dals  wir  damit  ebenso  die  reine  Umkehrbarkeit  der 
allgemein  verneinenden  Möglichkeitsprämisse  bewiesen  wie 
nicht  bewiesen  hätten;  sondern,  da  unser  Beweis  nicht  von 
all  den  Fällen  gilt,  wo  die  Verneinung  wahr  ist,  so  haben  wir 
die  Umkehrbarkeit  nicht  bewiesen.  Denn,  was  syllogistisch 
begründet  werden  soll,  muls  unter  allen  Umständen  gleiche 
Geltung  haben;  ist  diese  Bedingung  nicht  erfüllt,  so  ist  das 
eine  ausreichende  Gegeninstanz,  möge  es  sich  auch  für  einige 

Fälle  als  zutreffend  erwiesen  haben  (S.  227,  3 — 9).  Hier  wird 
nicht  nur  dem  Umstand  Rechnung  getragen,  dafs  man  die 
deductio  ad  absurdum  nach  zwei  Eichtungen  hin  anstellen 
kann,  sondern  er  wird  geradezu  als  der  Grund  angegeben, 
weshalb  der  Versuch,  die  fragliche  Umkehrbarkeit  syllogistisch 
zu  begründen,  scheitern  muls.  Und  dagegen  lälst  sich,  wenn 
man  Aristoteles  seine  Voraussetzung  zugibt,  nichts  einwenden. 
Demnach  scheint  es  angebracht,  an  der  oben  erwähnten  Stelle 

^)   Es  handelt   sich   hier  natürlich  um   die  Verneinung  des   zu  be- 
weisenden Satzes,  B  komme  möglicherweise  keinem  A  zu. 
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in  Au.  pr.  a  37  a  28 — 29  der  Bekkerselien  Lesart  den  Text  vor- 
zuziehen, der  von  B  überliefert  ist,  und  den  Boetbius  (Migne, 

Patr.  Lat.  LXIV,  p.  660  A),  Waitz,  Prautl  u.  ̂ laier  aufgenommen 
baben:  örjXov  oiv  .  .  .,  ov  ftoror  to  t^  dvdyx7]g  rivl  vjiaQx^iv 
dXXd  xcu  TO  t$,  dvdyxf]g  rivl  fiij  vjtccqxsip  h]7ixior\  denn, 
wäbrend  die  erste  Lesart  keinen  befriedigenden  Sinn  ergab, 
bietet  die  zweite  von  selbst  die  richtige  Erklärung  (vgl.  die 

trefflieben  Bemerkungen  Waitz'  zu  dieser  Stelle  I,  S.  420). 

IIL 

Allgemeine  Einteilung  der  Schlüsse. 

Aristoteles  unterscheidet  bekanntlich  eine  deiktische  und 

eine  hypothetische  Beweisart  und  spricht  von  deiktischen  und 

Voraussetzungs  -  Schlüssen.  Letztere  umfassen  wiederum  die 
apagogischen  Schlüsse,  welche  in  der  Regel  eine  deductio  ad 
absurdum  darstellen,  und  die  Voraussetzungsschlüsse  im  engeren 
Sinne,  Den  Kern  der  Lehre  vom  Syllogismus  bilden  die 
ersteren;  sie  sind  es,  welche  zuerst  und  am  ausführlichsten 
behandelt  werden,  und  dies  hat  seinen  sachlichen  Grund  darin, 
dafs  sie  die  notwendige  Bedingung  zur  Möglichkeit  der  anderen 
ergeben,  welche  von  ihnen  ihren  Charakter  als  Syllogismen 
erhalten ;  bei  diesen  mufs  mau  nämlich  unterscheiden  zwischen 

dem,  was  hypothetisch  hingestellt  wird  und  seiner  Natur  nach 
nicht  in  die  Syllogistik  hineingehört,  und  einem  gewöhnliclien 
syllogistischen  Beweis,  der,  wie  jeder  deiktische  Schluls,  in 
den  Modi  der  drei  Figuren  verläuft.  Aus  dieser  allgemeinen 
Charakteristik  ist  ersichtlich,  dals  die  Voraussetzungsschlüsse 
auf  die  vollkommene  Beweiskraft  der  direkten  Schlüsse  ebenso 

wenig  wie  auf  ihre  Ursprünglichkeit  Anspruch  machen  können. 
Hinsichtlich  der  ersteren  sind  freilich  Gradunterschiede  möglich 
und  tatsächlich  vorhanden;  sie  ändern  aber  an  der  Tatsache 

nichts,  dafs  das  Verhältnis  zwischen  deiktischem  und  hypo- 
thetischem Verfahren  bei  Aristoteles  nicht  ein  solches  der 

reinen  Koordination  und  Gleichstellung  ist.  Dies  hat  Alexander 
richtig  erkannt  und,  wenn  er  auch  den  Unterschied  vielleicht 
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etwas  schärfer  hervorliebt  als  Aristoteles,  so  geben  doch  die 
ziemlich  zahlreichen  Stellen,  wo  er  diesen  Gegenstand  berührt, 

eine  gute  und  getreue  Charakterisierung  der  beiden  Beweis- 
arten und  ihrer  Stellung  zu  einander.  In  der  Terminologie 

aber  w'eist  er  nicht -Aristotelische  Elemente  auf.  Neben  dem 
Wort  dsixTixog  gebraucht  er  den  Ausdruck  xaxrjyoQcxog  zur 
Bezeichnung  der  direkten  Syllogismen ;  übrigens  macht  er 
zwischen  beiden  Benennungen  keinen  sachlichen  Unterschied; 
sie  werden  von  ihm  als  synonym  behandelt  und  durch  einander 
erklärt  (S.  258,  24 :  jiäg  aga  yMTrjyoQixoq,  rovr  Iötl  öeixTixog 

övXXoyiOfiog;  —  S.  261,  25 — 26:  o  .  .  .  övXXoyiöfiog  öeixrixog 

re  tön,  tovt^  Iötl  xazTjyoQLxog;  —  vgl.  S.  256, 11 — 12:  ösix- 
Tixwg  f/ev  XiycDv  rovg  xaT7]yoQixSg  .  .  .  ösixvvvrag).  Sie  er- 

scheinen auch  miteinander  verbunden  (S.  259, 15—16:  xar/jyoQixog 
T€  xcä  ÖEiXTixog ;  —  vgl.  S.  256,  26 — 27 :  rovg  xar7jyoQixcdg 
xcä  öeixTLxmg,  vjg  (friöi,  ötixvvvxag).  Dieser  Gebrauch  von  xari]- 
yoQixog  bezw.  xaT7jyoQix(og  ist  Aristoteles  fremd;  bei  ihm  hat 
das  Wort  in  seiner  logischen  Anwendung  nur  die  Bedeutung 

„bejahend"  und  bildet,  wie  xarafpaTixog,  den  Gegensatz  zu 
örcQ?jTix6g  oder  ajto(paTix6g.  Alexander  weist  selbst  auf  die 
Neuerung  hin,  die  sein  Sprachgebrauch  in  diesem  Punkte  dem 

Aristotelischen  gegenüber  bedeutet  (in  Top.  2,  6 :  rcop  ovXXo- 
yiöficQV  rovg  lAv  öuxrtxovg,  ovg  xar/jyoQixovg  xaXovfiev ;  in 

An.  256, 26  — 27:  rovg  xar/jyoQixcog  xcä  dscxxixcdg,  Sg  gjrjöc, 
öetxj'vrrag;  —  vgl.  S.  256, 12  — 14,  freilich  mit  einem  unbe- 

bestimmten  Plural:  ov  yäg  ;^()ö5?^ra6  tco  xarif/oQixo)  (h'Ofiatc 
£jil  TovTOv  Tov  TQOJiov  T^c  ö^lgscog,  d?.Xa  Tcp  öetxTLXfo).  Auch 

die  bei  ihm  häufige  Bezeichnung  vjtoO^eTixog  övXloyiöiiog, 
vjio&8Tixdg  Xoyog  für  die  Voraussetzungsschlüsse  findet  sich 

bei  Aristoteles  nicht,  der  sie  nur  eg  vjioO^toewg  ovXXoyLöf/oi 
nennt.  Was  den  Bedeutungswandel  von  xaTTjyoQixog  anbetrifft, 
so  können  wir  nicht  mit  Sicherheit  bestimmen,  wann  er  sich 

vollzogen  hat.  Bei  Galenus  (D.  sem.  II,  1.  IV,  p.  609,  zitiert 
von  Prantl,  S.  575,  Anm.  102)  finden  wir  den  Gegensatz  zwischen 
hypothetischem  und  kategorischem  Schlielsen  {vjtoderLxcog, 

xarrjyoQixöjg  övXXoyiL^FöO-ca).  Nach  einer  Angabe  von  ihm  in 
der  Elöaycoy?)  ötaXextixri  ̂ )  waren  schon  bei  den  älteren  Philo- 

')  Bio.  Siak.  ed.  Minas,  Parisiis  1844,  p.  22,  zitiert  von  Prantl,  S.  554, 
Anm.  68.    Dieser  hatte  gegen  die  Überlieferung  und  den  ersten  Heraus- 
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sophen ')  xaTfjyoQ^ToO^ai  und  xara^aöxeöO^ai  in  der  Bedeutung 
verscliiedeu;  die  Unzuliinglielikeit  des  früheren  Spraelig-ebriiuehs 
hatte  sieh  aus  der  Erkenntnis  ergeben,  dafs  auch  die  Ver- 

neinung- eine  Prädikation  sei.  Daher  nannte  man  die  Pro- 
positiouen,  die  eine  prädikative  Beziehung,  gleichviel  ob  be- 

jahend oder  verneinend,  herstellen,  kategorisch  und  mit  ihnen 
die  Schlüsse,  die  sieh  aus  ihnen  zusammensetzen.  Ob  damals 

bereits  der  Ausdruck  rjro&8Tiy.6g  für  die  Voraussetzungsschlüsse 
bei  den  Peripatetikern  üblich  vvar  oder  ob  er  sich  erst  im 
Gegensatz  zu  dem  neuen  Gebrauch  von  xaTr/yoQixog  ausbildete, 
läfst  sich  nicht  entscheiden.  Prantl  hält  es  für  wahrscheinlich, 
dafs  schon  in  der  Zeit  der  älteren  Kommentatoren  beide  Termini 

im  technischen  Sinne  entgegengesetzt  Vv^orden  sind  (S.  554  und 
am  Schlufs  der  Anm.  68).  Wie  oben  angedeutet,  betont 
Alexander  öfters,  dafs  Aristoteles  die  beiden  Beweisarten 

nicht  gleich   stelle:   als  reine  und  eigentliche  Syllogismen  be- 

geber, Minoides  Minas,  die  Unechtheit  der  Schrift  behauptet.  Seine  Mei- 
nung war  noch  vor  kurzem  fast  allgemein  angenommen;  sie  ist  erst  1897 

durch  die  Kritilc  Kalbfleischs,  der  auch  positive  Gründe  für  die  Echtlieit 
brachte,  widerlegt  worden  (Karl  Kalbfleisch,  Über  Galens  Einleitung  in 

die  Logik,  besonderer  Abdruck  aus  dem  dreiundzwanzigsten  Supplement- 
band der  Jahrbücher  für  klassische  Philologie,  Leipzig  1897).  Ein  Teil 

der  Stelle  ist  in  der  handschriftlichen  Überlieferung  offenbar  verdorben; 

sie  gibt  nämlich  den  letzten  Satz  in  der  Form:  xaiiOL  vn-ixtjyiöxoq  xaza- 
(farixdig  Lttv  d/LKpoTeQccg  ovoßÜQovai  rag  eiQTjf.di'ag  nQOxdGELq  xai  öi 
avzdq  xa.l  zovg  (jv?J.oyi(jfAOVQ  xazijyoQixovq,  ov  f-üjv  xaza(pazLxaQ  a^/KfO- 

ztoag,  d'KK  wq  dvziöi/'iQrjzai.  Die  Worte  xulzot  vsvixtjxozoq  sind  weder 
grammatisch  konstruierbar,  noch  ergeben  sie  irgend  einen  Sinn.  Die  Kon- 

jektur Mioas',  der  ovof.iaCeiv  statt  ovo}iä'C,ovaL  schreibt,  macht  die  Sache 
nicht  besser.  Prantl  nimmt  eine  Lücke  an  und  liest:  verixrjxozoq  xaza- 

(fazixojq  [jlIv  Z7]v  ezl<)av  dvofJLuQeiv  xuzrjyooixdq  6vofA,aC,ov(Ji  zdq  ecQrj- 
[xhaq  TiQozdaaiq.  Hierbei  kann  die  Wendung  vevixrjxozoq  .  . .  ovouaQeiv 
in  grammatischer  Hinsicht  Bedenken  erregen,  aber  man  bekommt  wenigstens 
einen  annehmbaren  Sinn.  Kalbfleisch  korrigiert,  wie  es  scheint  mit  völligem 

Recht,  das  störende  xcüzol  und  schreibt  xcdzov  <itd-ovq'^  vevixy]x6iOQ\ 
sehr  hübsch  ist  die  Emendation  des  gleich  darauf  folgenden  xazacpazixüjq, 
statt  dessen  er  xc(Zff/o()ixüq  setzt  (Galeni  Institutio  logica  ed.  Carolus 

Kalbfleisch,  Lipsiae  1896,  p.  19, 14—15). 

^)  Der  Text  gibt:  7r«(>'  avzolq  (Kalbfleisch,  p.  19,  9);  diese  Worte 
verweisen  offenbar  auf  das  vorhergehende  oi  nalaLol  <pi?Joo(fjOL  (p.  18,23 
und  p.  19, 1).  Es  handelt  sich  vielleicht  um  die  älteren  Peripatetiker  (vgl. 
Prantl,  S.  3S5,  Anm.  68,  über  den  Gebrauch  von  oi  aQ^oilOL). 
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trachte  er  nur  die  kategorischen,  die  hypothetischen  dagegen 

seien  nicht  reine,  sondern  mit  einem  Zusatz  (//fr«  jiQoafh'jxtjQ) 
versehene  Syllogismen  (in  Top.  8, 10—13;  —  in  Au.  42,  28—29; 
—  265,19-20;  —  386,13—14;  —  390,10—11,  16-18);  den 
praktischen  Wert  und  den  syllogistischen  Charakter  verdanken 
sie  den  kategorischen,  ohne  welche  sie  nichts  zu  beweisen 

vermögen  (S.  265, 17 — 23).  Auch  die  Frage,  welche  der  beiden 
Arten  die  ursprüngliche  ist,  kennt  Alexander;  er  erwähnt  sie 

in  dem  Kommentar  zur  Topik  (S.  218,  3—5)  als  Beispiel  einer 
Vergleichungsfrage  (ovyxQiTixov  jTQoßXijiia)  logischer  Natur. 
Nach  dem  schon  Gesagten  kann  nicht  zweifelhaft  sein,  in 
welchem  Sinne  er  sie  beantwortet  hätte.  Da  die  Folge  der 

Darstellung  in  der  Analytik  diesem  realen  Verhältnis  entspricht, 
so  haben  wir  Alexander  zuerst  in  seiner  Besprechung  der 
kategorischen  Schlüsse  zu  folgen. 

IV. 

Die  kategorischen  Schlüsse  I: 

Allgemeines  und  Syllogismen  aus  Prämissen  des 
tatsäcMicli  Zukomm ens. 

Eine  erste  bemerkenswerte  Eigentümlichkeit  ist  der  Par- 
allelismus, welchen  Alexander  zwischen  der  Einteilung  der 

Syllogismen  nach  ihrem  beweisenden  Wert  in  apodeiktische, 
dialektische,  sophistische  und  den  drei  Figuren  statuiert.  Jede 
der  eben  erwähnten  Arten  steht  nach  ihm  mit  einer  bestimmten 

Figur  in  näherer  Beziehung,  und  ZAvar  der  apodeiktische  Syl- 
logismus mit  der  ersten,  der  dialektische  m.it  der  zweiten,  der 

sophistische  mit  der  dritten.  Dies  erklärt  er  folgendermafsen: 
der  Beweis  im  eigentlichen  Sinne  geschieht  durch  Aufstellung 
allgemein  bejahender  Sätze;  nun  können  solche  nur  in  der 
ersten  Figur  gewonnen  werden;  so  ist  der  Beweisende  auf 

diese  angewiesen.  In  der  Dialektik  dagegen  sucht  man  in 

der  Regel  einen  von  dem  Gegner  aufgestellten  Satz  zu  wider- 
legen und  muls  daher  mit  verneinenden  Sätzen  operieren; 

somit  ist  die  zweite  Figur  wegen  des  verneinenden  Charakters 
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ihrer  Schlüsse  das  eigentliche  Verfahren  des  Dialektikers; 

endlich  bilden  nnbestimmte  Sätze  das  Schlachtfeld  der  Sophis- 
ten, so  dafs  die  dritte  Figur,  von  der  alle  Formen  partikulär 

schliefsen,  als  natürliches  Eigentum  der  Sophistik  anzusehen 
ist.  Daraus  sieht  man,  dafs  die  Reihenfolge  der  Figuren  keine 
beliebige,  sondern  eine  sachlich  begründete  ist,  welche  wirkliche 

AVert-  und  Vollkommenheitsgrade  zum  Ausdruck  bringt,  ent- 
sprechend der  abnehmenden  Skala,  die  hinsichtlich  der  Strenge 

des  Beweises  und  der  überzeugenden  Kraft  von  dem  apodeik- 
tisehen  zu  dem  sophistischen  durch  den  dialektischen  Schlufs 

geht  (S.  49,  6 — 17).  Diese  Ausführungen  finden  sich  am 
Schlufs  eines  längeren  Zusammenhangs,  wo  Alexander  die 

Priorität  der  ersten  Figur  durch  manigfaltige  Argumente  be- 

gründet (S.  47,  20 — S.  49,  17).  Die  ganze  Auseinandersetzung 
ist  geschickt  und  nicht  ohne  Scharfsinn,  enthält  aber  nichts, 
was  sich  nicht  für  jeden  aufmerksamen  Betrachter  aus  der 
Katur  der  drei  Figuren  und  einer  Vergleichung  miteinander 
unmittelbar  ergäbe.  Es  genügt  also,  das  letzte  Argument 
herausgegriffen  zu  haben,  das  einen  originelleren  und,  wie  es 
scheint,  dem  Alexander  eigentümlichen  Gedanken  darbietet. 

Eine  terminologische  Neuheit  Aristoteles  gegenüber  bildet 

der  Gebrauch  des  Wortes  ov^vyla  zur  Bezeichnung  der  Ver- 
knüpfung zweier  Sätze,  die  einen  gemeinsamen  Begriff,  den 

Mittelbegriff,  haben  (S.  45,  8 — 10).  Daher  sind  alle  Satzver- 
knüpfungen, die  zu  Syllogismen  verwandt  werden,  övC^vyiai] 

aber  der  Begriff  der  ov^vyia  ist  weiter  als  der  der  syllogis- 
tischen  Prämissenverbindungen,  denn  es  gibt  auch  asyllogistische 

övivyiiu  (S.  6,  22;  S.  47,  18;  S.  52,  22— 25).  Bei  Aristoteles 
bezeichnet  das  Wort  av^vyia,  neben  anderen  Bedeutungen,  die 
nichts  mit  der  Logik  zu  tun  haben,  einmal  ein  Paar  von 

Gegensätzen  (z.B.  de  sensu  436a  13 — 15:  b/QrjyoQöiq — rjivoq, 

reoTfjq — yrjQctg,  drajivo?] — iocjtvorj,  C^coi)  —  d^avaxoz',  —  Top.  ̂  
113  a  12;  —  de  animalium  incessu  704  b  20 — 22),  andrerseits 
wird  es  von  den  Verbindungen  {övL^ev^Hq)  der  elementaren 

Bestimmungen:  warm -trocken,  warm  -  feucht,  kalt  -  feucht,  kalt- 

trocken gebraucht,  während  die  Verbindungen  von  entgegen- 
gesetzten Eigenschaften:  warm -kalt,  trocken -feucht  als  un- 

möglich verworfen  werden  (de  gen.  et  corr.  ci  330  a  30  ff.,  — 

332  b  3 — 5).    Alexander  gebraucht  auch  övfiTtXoxr'j  in  demselben 
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Sinne  wie  övCvyia,   was  wiederum  nicht  Aristotelisch  ist  (vgl. 

Ind.  Aristot.  s.  v.,  S.  718  b  32—49). 

Was  die  Zahl  der  syllog'istischen  Figuren  anbelangt,  so 
betont  Alexander,  dals  die  drei  von  Aristoteles  aufgestellten 
die  einzig  möglichen  sind,  denn  die  Verschiedenheit  der  Figuren 
entsteht  durch  die  verschiedene  Stellung  des  Mittelbegriffs  zu 

den  äulseren  Begriß'en,  und  bei  der  Dreizahl  der  Begriff'e  im 
Syllogismus  erschöpfen  diese  drei  Kombinationen  alle  möglichen 

Stellungen  des  Mittelbegriffs  (S.  47,  12 — 16).  Man  sieht,  dafs 
Alexander  nichts  von  einer  etwaigen  vierten  Figur  sagt;  wenn 
auch  die  Behauptung,  es  gäbe  nur  drei  mögliche  Figuren,  die 
stillschweigende  Verurteilung  jedes  Versuches  einschliefst,  über 
diese  Zahl  hinauszugehen,  so  ist  damit  keineswegs  gesagt, 
dafs  sie  wirklich  gegen  einen  solchen  gerichtet  ist;  es  ist 
sogar  wahrscheinlich,  dafs  Alexander,  hätte  er  eine  derartige 
Neuerung  gekannt,  sie  direkt  und  ausdrücklich  angegriifen 
hätte.  Natürlich  wäre  es  falsch,  darin  ein  Argument  gegen 
die  sehr  verbreitete  Meinung  linden  zu  wollen,  welche  in 
Galenus  den  Urheber  der  vierten  Figur  erblickt;  denn  das 
Schweigen  Alexanders  liefse  sich  auch  im  Falle,  dafs  Galenus 
diese  Entdeckung  wirklieh  gemacht  hätte,  leicht  erklären, 
wenn  man  annähme,  dafs  dieser  sie  erst  nach  der  Abfassung 
des  Kommentars  zur  Analytik  veröffentlicht  hätte.  Bei  dem 
zeitlichen  Verhältnis  zwischen  Alexander  und  Galenus  und 

unserer  völligen  Unkenntnis  von  der  Abfassungszeit  des  Kom- 
mentars ist  ein  solcher  Ausweg  möglich,  und  zwar  um  so  mehr, 

als  er  diese  Figur  erst  in  einer  der  spätesten  Schriften  des 
Galenus  hätte  finden  können,  denn  die  Elöaymyri^  die  sicher 

zu  dessen  späteren  Werken  gehört,  erwähnt  sie  nicht  (Kalb- 
fleisch, Über  Galens  Einleitung  in  die  Logik,  Leipzig  1897, 

S.  700).  Wir  werden  keine  Schwierigkeit  darin  finden,  dafs 
Alexander  an  der  von  Aristoteles  überlieferten  Figurenzahl 
festhält,  wenn  wir  mit  Maier  bemerken,  dafs  eine  Betrachtung, 

welche  den  Einteilungsgrund  vorwiegend  in  dem  Umfangs- 
verhältnis  des  Mittelbegriffs  zu  den  beiden  äufseren  sucht,  und 

die  dementsprechend  „die  Thesis  der  syllogistischen  Begriffe 

in  allen  Fällen  im  Hinblick  auf  ihre  Stellung  in  der  Unter- 

ordnungsreihe" (II,  1.  H.  S.  60)  vollzieht,  keinen  Anlafs  bietet, 
über   die    sich    unmittelbar   aus   ihr   ergebende    Dreizahl   der 
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Schill fsfig'iiren  liinaiisziigehen.  (über  die  ganze  Frage  nacli 
dem  Einteilungsprinzip  der  Figuren  s.  Maier  II,  1.  H.  S.47 — 71.) 

Jetzt  haben  wir  zu  untersuchen,  wie  Alexander  sich  den 
fünf  neuen  ]Modi  gegenüber  stellt,  welche  Theophrast  den  vier 
Aristotelischen  der  ersten  Figur  hinzugefügt  hatte.  Er  teilt 
sie  in  zwei  Gruppen  ein,  nach  der  Art,  wie  sie  gewonnen 
werden;  die  drei  ersten  entstehen  durch  Umkehrung  des 
Schlufssatzes  in  den  drei  ersten  Modi  der  ersten  Figur,  die 
zwei  anderen,  welche  in  der  Reihenfolge  die  achte  und  die 

neunte  Stelle  einnehmen,  ergeben  sich  aus  den  beiden  asyllo- 
gistischen  Prämissenverbinduugen  der  ersten  Figur,  wo  die 
Prämissen  verschiedene  Qualität  haben  und  die  eine  von  ihnen 

allgemein  verneinend  ist,^)  wenn  man  die  beiden  Prämissen 
umkehrt  und  miteinander  vertauscht  (über  das  letztere  s.  unten, 

S.  32).  Mit  Recht  stellt  Theophrast  die  so  gewonnenen  Syllo- 
gismen hinter  die  zuerst  genannten,  denn  sie  folgern  den 

Schlufssatz  nicht  aus  den  ursprünglichen  Prämissen,^)  sondern 

^)  Es  sind  dies  die  Formen:  allgemein  bejahend  —  allgemein  ver- 
neinend (a  —  e),  partikulär  bejahend  —  allgemein  verneinend  (i  —  e).  Die 

anderen  Verbindungen,  die  eine  allgemeine  verneinende  Prämisse  mit  einer 

bejahenden  verknüpfen,  sind  sjilogistisch :  allgemein  verneinend  —  all- 
gemein bejahend  (e  —  a  zweiter  Modus),  allgemein  verneinend  —  partikulär 

bejahend  (e  —  i  vierter  Modus). 

-)  S,  HO,  15:  üvzeg  relevxalOL,  öloxl  ovo'  oXwq  ovtol  t6  tcqoxel^evov 
d£i>ii'vovoiv;  —  vgl.  S.  109,  10—12,  25— 2G,  31—33.  UqoxeI/hsvov  bedeutet 
den  hypothetisch  hingestellten  Schlufssatz,  auf  dessen  Begründung  die 

Prämissen  gerichtet  sind.  Natürlich  ist  er  in  seiner  Form  durch  die  Prä- 
missen eindeutig  bestimmt.  In  den  drei  Figuren  hat  er  als  Subjekt  den 

Unterbegriif,  als  Prädikat  den  Oberbegriff.  Nun  ist  in  den  asyllogistischen 
Formen  das  TtQOPiel/nevov  niemals  ein  verwirklichtes,  denn  aus  ihnen  läfst 
sich  mit  Notwendigkeit  kein  Satz  folgern,  der  der  eben  gestellten  formalen 
Bedingung  genügte.  Man  kann  aber  immer  von  ihm  reden,  indem  man 
ihn  nur  in  seinem  Schematismus  betrachtet.  Kehrt  man  in  den  zwei 

letzten  Modi  des  Theophrast  beide  Prämissen  um,  so  kommt  man  wohl 
zu  einem  Schlufs,  aber  damit  hat  man  keineswegs  das  TtQoxEifievov  der 
ursprünglichen  Prämissen  bewiesen,  denn  das  Verhältnis  der  Begriffe  in 

diesem  Schlufssatz  ist  eben  das  umgekehrte  desjenigen,  welches  sie  ver- 
langen. Wenn  man  ihn  umkehren  könnte,  so  hätte  man  damit  das  richtige 

Verhältnis  und,  freilich 'auf  einem  Umweg,  das  7r()o;><ff/^^fvov  (besser  gesagt, 
eines  der  beiden  ngoxEl/nEva)  bewiesen.  Aber  das  ist  nicht  möglich,  denn 
der  Schlufssatz  ist  in  beiden  Fällen  partikulär  verneinend  und  als  solcher 

nicht  umkehrbar  (S.  110, 5—8).     Anders   liegen   die  Dinge   bei  den  drei 
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bedürfen   dazu   der   zwei   eben  angegebenen  Operationen,  wie 
aus  folgendem  Schema  ersichtlich: 

asyllogistische  Prämissenverbindnng:  A  von  allem  7>  —  B 

von  keinem  /':  ergibt  keinen  Schlnfssatz, 

nach  Umkehrnng  und  Vertauschung  der  beiden  Prämissen: 

r  von  keinem  B  —  B  von  einigem  A:  F  von  einigem  A 
nicht. 

Asyllogistische  Präraissenverbindung:  A  von  einigem  B  —  B 
von  keinem  F:  kein  Schlufs;  veränderte  brauchbare  Form: 

F  von  keinem  B  —  B  von  einigem  A:  F  von  einigem  A  nicht. 

Alexander  weist  darauf  hin,  dals  die  fünf  Kombinationen, 

welche  Theophrast  den  ursprünglichen  vier  Modi  hinzufügte, 
schon  von  Aristoteles  in  Betracht  gezogen  worden  waren,  und 

zwar  die  drei  ersten  gegen  Anfang  des  zweiten  Buches,^)  die 
übrigen  zwei  im  ersten  Buch  der  ersten  Analytik  [29  a  19 — 27] 
(S.  69,  27— S.  70, 16;  —  vgl.  S.  110, 10—22). 

ersten  Theophrastisclien  Modi,  denn,  wenn  sie  nicht  das  TtQoxst/^iFvoi'  be- 
weisen, so  liegt  dies  nicht  an  den  Prämissenverknüpfuugen  selbst,  die  ja 

syllogistisch  sind,  sondern  nur  an  der  Umkehrung  des  Schlufssatzes 
(S.  110, 16:  coq  oi  7T{)d  tovtcov  tqeIq  dvTiOTQS(po/nsvov  tov  GVfmEQäaßaTog). 
Vielleicht  ist  diese  Stelle  anders  zu  verstehen:  es  beweisen  nämlich  diese 

Modi  daun  das  nQo^Eipmvov,  wenn  man  den  Schlufssatz  umkehrt  und  damit 
das  richtige  Verhältnis  der  beiden  Begriffe  in  ihm  wiederherstellt.  Diese 
Interpretation  pafst  sehr  gut  für  den  sechsten  und  den  siebenten  Modus, 
deren  Schlufssätze :  F  von  keinem  A,  F  von  einigem  A  rein  umkehrbar 
sind,  sodafs  man  gleich  den  Schlufssatz  des  zweiten  und  des  dritten  Modus 
gewinnt;  aber  die  Umkehrung  des  Schlufssatzes  bei  dem  fünften  Modus 
würde  nur  ein  partikulär  bejahendes  Urteil  ergeben,  denn:  P  von  einigem 
A  wird  durch  Umkehruug  zu :  A  von  einigem  F.  Nun  ist  der  Schlufs  aus 

der  Prämissenverbindung  der  ersten  Figur  mit  allgemein  bejahenden  Prä- 
missen nicht  partikulär,  sondern  allgemein  bejahend:  A  von  allem  F. 

Man  müfste  also  annehmen,  entweder  dafs  Alexander  auf  diesen  Unter- 
schied nicht  aufmerksam  geworden  ist,  oder  daf:j  wir  für  den  fünften 

Modus  nicht  an  eine  richtige  Umkehrung  zu  denken  haben,  sondern  einfach 
an  die  Herstellung  des  Schlufssatzes,  wie  er  vor  der  Umkehrung  war. 

^)  An.  pr.  f-^  53  a  3  ff.  Hier  wird  nur  allgemein  die  Möglichkeit  betont, 
aus  einer  und  derselben  Prämissenverknüpfung  durch  Umkehrung  des 
Schlufssatzes  einen  weiteren  zu  gewinnen.  Diese  Angabe  ist  natürlich 
nicht  beschränkt  auf  die  erste  Figur,  sondern  gilt  ebenso  gut  von  den 
beiden  anderen. 
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In  den  Angaben  Alexanders  bezüglich  der  zwei  letzten 
Tbeophrastiselien  Modi  ist  ein  gewisses  Schwanken  bemerkbar; 

wo  Aristoteles  von  den  betreffenden  asyllogistischen  Prämissen- 
verbindungen spricht,  sagt  er,  dafs  sie  durch  Umkehrung  der 

Prämissen  einen  Schlufssatz  ergeben,  in  \velchem  der  Uuter- 
begriff  vom  Oberbegriff  ausgesagt  wird.  Aber  von  einer  Ver- 

tauschung der  Prämissen  ist  bei  ihm  keine  Rede.  Und  auch 

Alexander  sagt  zuerst  davon  nichts  (S.  70, 13 — 16).  Erst  nachher 
erscheint  als  eine  der  Operationen,  die  man  vorzunehmen  hat, 
um  die  fraglichen  asyllogistischen  Formen  brauchbar  zu  macheu, 
neben  der  Umkehruug  die  Vertauschung.  Dies  ergibt  sich 

aus  S.  109,  27 — 29:  xai  tvaXXdoöovza  rovg  OQovg,  .  .  .  coq 

yireod^at  top  hXarrova  rcor  axQcov  (isl^ova  xcd  TcciztjyoQOVfisrop 
tv  TO)  övfijT^QuöiiarL  und  aus  der  Reihenfolge,  in  welcher  er 

die  umgekehrten  Prämissen  aufstellt  S.  110,  1 — 3  (vgl.  die 
schematische  Darstellung  oben).  In  der  Besprechung  der 
asyllogistischen  Form  in  der  zweiten  Figur,  die  indirekt  einen 
Schluls  ergibt,  haben  wir  einen  unzweideutigen  Beleg  für  die 
Vertauschung;  hier  hören  wir,  dals  die  allgemein  verneinende 
Prämisse,  die  ursprünglich  den  Untersatz  bildete,  zum  Obersatz 

wird  und  die  partikulär  bejahende  von  ihrer  Stelle  als  Ober- 
satz in  die  des  Untersatzes  rückt  (S.  110,  27—30).  Eine  solche 

Vertauschung  der  Prämissen  vorzunehmen,  lag  übrigens  sehr 

nahe,  denn  in  dem  Schlufssatz,  den  die  Umkehrung  der  ur- 

sprünglichen Prämissen  möglich  machte,  wurde  der  Unter- 
begriff, d.  h.  das  Subjekt  des  ursprünglichen  Untersatzes,  von 

dem  Prädikat  des  Obersatzes,  dem  Oberbegriff,  prädiziert. 
Andererseits  ist  in  den  normalen  Formen  der  ersten  Figur  der 

Oberbegriff  Prädikat  und  der  Unterbegriff  Subjekt  des  Schlufs- 
satzes.  Daher  die  Bemerkung  Alexanders,  in  dem  Schlufssatz: 

/"'  von  einigem  A  nicht,  nehme  der  Unterbegriff  F  die  Stelle 
des  Oberbegriffs  ein.  Da  nun  in  der  Regel  der  Obersatz  der- 

jenige ist,  der  den  Oberbegriff,  der  Untersatz  derjenige,  der 

den  Unterbegriff  enthält,  so  konnte  sich  aus  dieser  rein  äufser- 
lichen  Bestimmung  des  Unterbegriüs  als  Oberbegriff  in  dem 
Schlufssatz  das  Bestreben  leicht  entwickeln,  die  Reihenfolge 

der  Prämissen  damit  in  Einklang  zu  bringen,  und  als  Obersatz 

diejenige  aufzustellen,  wo  7^,  der  frühere  Unterbegriff,  Prädikat 
war,   als  Untersatz   diejenige,   in  der  A,  der  ehemalige  Ober- 
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begriff,  als  Subjekt  stand.  So  bekam  man  einen  schulgerecht 
gebauten  Syllogismus,  wo  freilich  die  Folge  der  Prämissen 
nicht  mehr  dem  wirklichen  Umfangsverhältnis  der  Begriffe 

entsprach.  Wie  schon  bemerkt,  bietet  Aristoteles  keinen  An- 
haltspunkt für  die  Annahme,  dals  er  schon  diesen  weiteren 

Schritt  getan  hätte.  Wir  werden  es  also  als  wahrscheinlich 

betrachten  müssen,  dafs  Theophrast  es  ist,  der  den  Anderungs- 
prozels  der  ursprünglichen  asyllogistischen  Prämissenver- 

bindungen, welcher  bei  dem  Meister  auf  die  Umkehrung  der 
beiden  Vordersätze  beschränkt  war,  durch  die  Yertausclmng 
der  umgekehrten  Sätze  erweitert  hat. 

Alexander  bezeichnet  die  Theophrastischen  Syllogismen 

mit  Recht  als  unvollkommen  und  bemerkt,  dafs  sie,  im  Gegen- 
satz zu  den  vier  Aristotelischen  der  ersten  Figur,  für  ihre 

Schlulsfähigkeit  eines  Beweises  bedürfen  (S.  69, 27 — 29 :  ©ed- 

(fQaöTOQ,  de  jiqoOt10^7]6iv  alXovq  Jttvrs  totg  rtöüagöc  rovroig 

ovxtTi  reXslovg  ovo'  avajtoöslxrovg  6vTag)A)  Es  ist  schwer 
zu  sagen,  wie  Theophrast  sich  das  Verhältnis  seiner  Formen 
zu  den  ursprünglichen  Modi  gedacht  hat.  Dafs  er  selbst  sie 
für  unvollkommen  und  nicht  dvajioöeixTOL  erklärt  hätte,  geht 
nicht  aus  Alexanders  Bericht  hervor ;  denn  diese  Wörter  können 

sehr  gut  als  eine  Bemerkung  des  letzteren  aufgefalst  werden. 
Dies  ist  der  leicht  milsverständlichen  Ausdrucksweise  Maiers 

gegenüber  zu  betonen  (II,  1.  H.  S.  97 — 98 :  „Schon  Theophrast 
hat  in  dieser  Weise  den  vier  ursprünglichen  Formen  der  ersten 
Figur  fünf  weitere  hinzugefügt.  Zwar  stellt  er  die  letzteren 
nicht  auf  gleiche  Linie  mit  den  ersteren.  Die  neuen  Modi 
sind  Schlulsweisen  sekundärer  Art,  die  als  unvollkommene, 
nicht  an  sich  schlulskräftige  Syllogismen  noch  des  Beweises 

bedürfen."  Soll  dieser  Satz  Theophrasts  oder  Maiers  Meinung 
wiedergeben?)  Daran,  dafs  Theophrast  der  Unterschiede 
zwischen  seinen  und  den  Aristotelischen  Formen  bewulst  war, 
ist  wohl  nicht  zu  zweifeln;  es  fragt  sich  nur,  ob  er  sie  schon 
ausdrücklich  formuliert  hat,  wie  es  bei  Alexander  geschieht. 
Jedenfalls  mufs   er  seinen  Formen   einen  nicht  geringen  Wert 

^)  Bei  Aristoteles  findet  sich  nicht  der  Ansdruck  di'anoösijczog  auf 
den  Syllogismus  bezogen.  Vielleicht  geht  dieser  Gebrauch  auf  die  Stoiker 
zurück,  die  freilich  damit  ganz  andere  Formen  bezeichneten  (vgl.  Prantl, 
S.  473). 

3 
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beigemessen  haben,  um  sie  aus  der  bescheidenen  unter- 
geordneten Stellung,  die  sie  bei  Aristoteles  einnahmen,  durch 

Anreihung  an  die  vier  ersten  Schlufsfiguren  in  ein  helles  Licht 
zu  rücken.  Aus  einem  anonymen  Zeugnis  bei  Braudis,  Schol. 

in  Aristot.  188  a  4 — 5  erfahren  wir,  dafs  er  von  neun  Syllogismen 
in  der  ersten  Figur  sprach;  danach  erscheinen  die  von  ihm 
eingeführten  den  ursprünglichen  coordiniert.  Ob  und  in  wie 
weit  für  ihn  dieser  äufserlichen  Gleichordnung  eine  sachliche 
entsprochen  haben  mag,  muls  dahingestellt  bleiben. 

Die  Ausführungen  Alexanders  über  die  Theophrastischen 
Formen  geben  noch  zu  zwei  Bemerkungen  Aulals.  Erstens  ist 
darauf  zu  achten,  dafs  er  diese  Neuerungen  nur  mit  dem 
Namen  Theophrasts  verknüpft  und  dabei  des  Eudemus  gar 
nicht  gedenkt,  den  andere  Quellen  neben  Theophrast  als 
ihren  Urheber  nennen  (vgl.  Boethius,  De  syll.  categ.  Hb.  sec. 

xAligne,  Patr.  Lat.  LXIV,  p.  813  C,  —  p.  814  C,  —  p.  815  B;  von 
Prantl,  S.  367  in  der  Anmerkung  angeführt;  —  Anonymus  des 
Minas  bei  Kalbfleisch,  a.  a.  0.,  S.  707).  Zweitens  hat  er  noch 

nicht  für  sie  die  Bezeichnungen  dvTaraxXcöfieroi  oder  jcöt' 
dräyJMöiv  ovX?.oytöfioij  die  bei  späteren  Autoren  erscheinen 

(Boeth.,  a.  a.  0.,  p.  815  B;  —  Johannes  Philopouus  ad  An.  pr.  f. 
XXI  b,  in  Schol.  in  Aristot.  152  b  15,  18).  Man  hat  demnach 
guten  Grund  zu  vermuten,  dafs  diese  Benennungen  nicht  von 
Theophrast  herstammen. 

Wie  in  der  ersten  Figur,  lassen  sich  auch  in  der  zweiten  und 
dritten  aus  gewissen  asyllogistischen  Prämissenverknüpfungen 
Schlüsse  vermittelst  angemessener  Umänderungen  entwickeln. 
Diese  allgemeine  Möglichkeit  hatte  Aristoteles  anerkannt  (29  a 
19  ff.),  ohne  jedoch  auf  die  einzelnen  Formen  einzugehen.  Wir 
finden  diese  Formen  bei  Alexander  sorgfältig  dargestellt.  In 

der  zweiten  Figur  eignet  sich  nur  eine  asyllogistische  Kombi- 
nation zu  einer  solchen  Behandlung,  nämlich  die  mit  partikulär 

verneinendem  Obersatz  und  allgemein  verneinendem  Untersatz: 

M  von  einigem  N — M  von  keinem  a:  kein  Schlulssatz ') 

^)  Diese  und  die  folgenden  schematiscben  Darstellungen  finden  sich 
nicht  bei  Alexander.  Aber  sie  dürften  doch  der  Anschaulichkeit  wegen 
nicht  überflüssig  sein. 
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durch  Umkehruug  des  Untersatzes  und  Vertauscliung  der  beiden 
Prämissen : 

A  von  keinem  M — M  von  einigem  N\   a  von  einigem  N 
nicht. 

In  der  dritten  Figur  bekommen  wir  zwei  Syllogismen. 
Einmal  gehen  wir  von  einem  allgemein  bejahenden  Obersatz 
und  einem  allgemein  verneinenden  Untersatz  aus: 

11  von  allem  2  —  P  Yon  keinem  2J:  kein  Schlufssatz 

nach  Umkehrung  des  Obersatzes: 

^  von  einigem  II  —  P  von  keinem  2J 

und  durch  Vertauschung  der  beiden  Prämissen  i): 

P  von  keinem  ̂  — ^  von  einigem  //:    P  von  einigem  77 
nicht. 

Den  zweiten  Syllogismus  gewinnen  wir  auf  Grund  eines  parti- 
kulär bejahenden  Obersatzes  und  eines  allgemein  verneinenden 

Untersatzes : 

IJ  von  einigem  ̂  — jP  von  keinem  U:   kein  Schlufssatz. 
Kehren  wir  den  Obersatz  um,  so  ergibt  sich: 

2  von  einigem  IJ — P  von  keinem  ̂ , 
daraus  wird  durch  Vertauschung  der  beiden  Prämissen  (siehe 
die  Anm.  unten): 

P  von  keinem  2  —  2J  von  einigem  11 :   P  von  einigem  77 
nicht. 

Man  sieht,  dafs  diese  Formen,  wie  die  schon  behandelten 
des  Theophrast,  sich  schliefslich  auf  den  vierten  Modus  der 

ersten  Figur  reduzieren  lassen  (S.  110,21  —  S.  111,12).  Prantl 
meint,  Theophrast  habe  auch  die  drei  letzten  entwickelt  und 
denen  der  entsprechenden  Figuren  gleich  gestellt;  er  mufs  sich 

aber  mit  der  Tatsache  abfinden,  dafs  Alexander,  der  doch  un- 
mittelbar vorher  von  Theophrasts  Neuerungen  bezüglich  der 

ersten  Figur  gesprochen  hat,  ihn  jetzt  überhaupt  nicht  erwähnt. 
Seine  Erklärung   dieses  Schweigens   ist   sehr   gezwungen   und 

*)  Das  letztere  sagt  Alexander  nicht,  aber  es  darf  nach  Analogie  der 
zweiten  und  vielleicht  auch  der  ersten  Figur  (für  diese  vgl.  oben)  hinzu- 

gefügt werden.    Übrigens  hat  der  Unterschied  nur  einen  formalen  Wert. 

3* 
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nichts  weniger  als  überzeugend  (S.  368 — 369).  Dem  gegenüber 
hat  Maier  mit  Recht  das  argumentum  e  silentio  geltend  gemacht 
(II,  1.  H.  S.  98  unten). 

In  der  Behandlung  der  zweiten  Figur  weicht  Alexander  nur 
in  einem  untergeordneten  Punkte  von  Aristoteles  ab.  Dieser 

bedient  sieh  bekanntlich,  um  die  Unbrauchbarkeit  einer  Prä- 
missenverknüpfung zu  beweisen,  einer  empirischen  Methode. 

Sie  besteht  darin,  dafs  an  der  Hand  von  Beispielen  gezeigt  wird, 

dafs  je  nach  den  gewählten  Begriffen  sich  das  eine  Mal  ein  all- 
gemein bejahender,  das  andere  Mal  ein  allgemein  verneinender 

Schlufssatz  ergibt.  *)  Da  eine  solche  Unbestimmtheit  des 
Schlulssatzes  mit  der  Notwendigkeit  unvereinbar  ist,  die  den 
Syllogismus  kennzeichnet,  so  genügt  uns  dieser  Hinweis  auf 
das  jeweilige  Resultat,  um  eine  Prämissenverknüpfung  als 

asyllogistisch  zu  verwerfen.  Zu  diesem  Beweis  durch  Vor- 

führung der  Begriffe  (Alex,  in  Anal.  pr.  I,  passim:  jraodd^eöLg 
TrjQ  rXrjg,  rcov  oqcop)  kommt  in  gewissen  Fällen  ein  anderer 
hinzu,  der  aus  der  Unbestimmtheit  des  partikulären  Satzes 
genommen  wird.  Unbestimmt  nennt  Aristoteles  diesen  Satz, 
weil  er  wahr  ist,  sowohl  wenn  das  Prädikat  von  dem  ganzen 

Subjektbegriff,  wie  wenn  es  nur  von  einem  Teil  desselben 
bejaht  oder  verneint  wird.  In  der  ersten  Figur  gebraucht 
Aristoteles  diesen  Beweis  neben  der  Aufstellung  von  Begriffen, 

um  die  Kombination  aus  allgemein  bejahendem  oder  ver- 
neinendem Obersatz  und  partikulär  verneinendem  Untersatz  zu 

eliminieren.  Die  Unbestimmtheit  des  Untersatzes  gestattet 
nämlich,  diese  Prämissenverknüpfungen  als  solche  mit  allgemein 
verneinendem  Untersatz  zu  betrachten;  nun  ist  bereits  für  die 

letzteren  durch  Beispiele  nachgewiesen  worden,  dafs  sie  keinen 
notwendigen  Schlufs  ergeben.  Auch  in  der  zweiten  Figur 

macht  Aristoteles  von  dem  unbestimmten  Charakter  des  partiku- 
lären Satzes  Gebrauch,  aber  hier  liegen  die  Dinge  etwas  anders. 

Bei  den   fraglichen  Prämissenverknüpfungen  der  ersten  Figur 

^)  Die  allgemeine  Bejahung  oder  Verneinung  des  Oberbegriffs  im 
Schlufssatz  bezieht  sich  nicht  immer  auf  den  gesamten  ünterbegriff;  sie 
kann  unter  Umständen  nur  im  Hinblick  auf  einen  Teil  dieses  Begriffes 
geschehen,  der  durch  Ekthese  herausgegriffen  wird.  Das  Wesentliche  ist, 
dass  in  solchen  Verknüpfungen  ein  Begriflf  von  einem  anderen  das  eine 
Mal  allgemein  bejaht,  das  andere  Mal  allgemein  verneint  wird. 
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lälst  sich  der  Beweis  durch  Aufstellung  von  Beispielen  unter 
Festhaltung  der  gegebenen  Quantität  des  Untersatzes  völlig 
durchführen,  und  die  andere  Methode  wird  nur  angewandt,  um 

das  gew^onneue  Resultat  zu  erhärten,  indem  gezeigt  wird,  dals 
auch  bei  der  zweiten  zulässigen  Fassung  des  Untersatzes  die 
Kombination  asyllogistisch  bleibt.  Die  Verknüpfungen  in  der 
zweiten  Figur,  die  für  die  gegenwärtige  Analyse  in  Betracht 
kommen,  sind  einmal  die  aus  allgemein  verneinendem  Obersatz 
und  partikulär  verneinendem  Untersatz  und  andrerseits  die 
aus  allgemein  bejahendem  Obersatz  und  partikulär  bejahendem 
Untersatz.  Hier  muls  eine  Unterscheidung  gemacht  werden. 
Falst  man  den  partikulären  Untersatz  so,  dafs  er  jedesmal  den 

„subkonträren"  Gegensatz  zuiäfst,  so  kann  man  nach  Aristo- 
teles Begriffe  finden,  die  zu  einer  Verneinung  des  Prädikats  von 

dem  ganzen  Subjekt  führen.  Ein  Enthaltensein  dagegen  des 
ganzen  Subjektbegriffs  in  dem  Prädikatsumfang  läfst  sich  auf 
diesem  Wege  nicht  gewinnen.  Dies  erklärt  Aristoteles  hin- 

sichtlich der  ersten  Kombination  wie  folgt.  Gesetzt:  M  von 

keinem  N — 31  von  einigem  S  nicht.  Nehmen  wir  an,  wir 
hätten  als  Schlulssatz :  N  von  dem  ganzen  a.  Verbinden  wir 
ihn  mit  dem  Obersatz :  M  von  keinem  N,  so  ergibt  sich  in  der 

ersten  Figur:  31  von  keinem  a.  Dadurch  wird  aber  die  Mög- 
lichkeit aufgehoben,  die  nach  der  Voraussetzung  bei  dem  parti- 

kulär verneinenden  Untersatz  bestehen  blieb  (An.  pr.  a  27  b  16 
bis  19). 0  Den  Beweis  für  die  Kombination  aus  bejahenden 
Prämissen  führt  Aristoteles  nicht  aus ;  er  sagt,  dals  der  Grund, 

^)  Alexander  gibt  auch  eine  andere  Begründung  (S.  87,  20 — 28).  Aus 
dem  Satz:  M  von  keinem  N,  und  dem  Satz:  31  von  einigem  ̂ ,  den  wir 
entsprechend  unserer  Auffassung  des  partikulär  verneinenden  zu  setzen 
berechtigt  sind,  ergibt  sich  mit  Notwendigkeit  der  Schluss :  N  von  einigem 

3*  nicht.  Es  ist  demnach  unmöglich,  durch  Beispiele  den  allgemein  be- 
jahenden Satz  zu  gewinnen:  N  von  allem  a,  der  dem  partikulär  ver- 
neinenden kontradiktorisch  entgegengesetzt  ist;  das  hiefse,  den  syllogisti- 

schen  Charakter  eines  syllogistischen  Modus  der  zweiten  Figur  in  Frage 
stellen.  Dieser  Beweis  scheint  nicht  ohne  Einflufs  auf  Maiers  Darstellung 

(II,  l.II.  S.  85)  gewesen  zu  sein;  sie  enthält  in  einem  sehr  gedrängten 
Eaum  zwei  verschiedene  Argumente,  die  mehr  skizziert  als  ausgeführt 

sind;  im  ersten  Teil  erkennt  man  die  Elemente  des  Aristotelischen  Be- 
weises, der  zweite  erinnert  an  den  Alexanders.  Durch  diese  Vermischung 

wird  die  Sache  keineswegs  klarer. 
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weshalb  man  hier  flir  das  Enthaltensein  des  N  in  dem  ganzen 
S  keine  Begriffe  aufstellen  könne,  derselbe  sei  wie  vorher 

(27  b  27 — 28;  —  s.  die  Beweisführung  bei  Alexander,  S.  88, 
19 — 31).i)  Man  mufs  also  zu  einer  anderen  Auffassung  des 
partikulären  Untersatzes  seine  Zuflucht  nehmen,  indem  man 
seine  Unbestimmtheit  benutzt,  um  an  seine  Stelle  das  eine  Mal 
einen  allgemein  verneinenden,  das  andere  Mal  einen  allgemein 
bejahenden  zu  rücken.  Auf  diesem  Wege  gewinnt  man  eine 
Verknüpfung  aus  zwei  allgemein  verneinenden  und  eine  aus 
zwei  allgemein  bejahenden  Prämissen;  nun  ist  bereits  durch 

Beispiele  gezeigt  worden  (27  a  18 — 23),  dafs  man  hierbei  den 
Oberbegriff  von  dem  ganzen  Unterbegriff  sowohl  bejahen  wie 

verneinen  kann.  Diese  Verknüpfungen  sind  demnach  asyllo- 
gistisch  und  mit  ihnen  fallen  die  entsprechenden  mit  partiku- 

lärem Untersatz. 

Alexander  zeigt,  dafs  man  auch  bei  diesen  Verbindungen 
den  Beweis  ihrer  syllogistischen  Untauglichkeit  führen  kann, 
ohne  des  Hinweises  auf  die  Unbestimmtheit  des  Untersatzes 

zu  bedürfen.  Er  wendet  dazu  dieselbe  Methode  an,  deren 
sich  Aristoteles  für  die  Elimination  der  Prämissenverbindungen 

der  ersten  Figur  aus  allgemein  bejahendem  oder  verneinendem 
Obersatz  und  partikulär  verneinendem  Untersatz  bedient  hatte: 
es  ist  nämlich  dies  die  gewöhnliche  Aufstellung  von  Begriffen, 
verbunden  mit  einer  Begriffsekthese.  Für  die  Kombination 

allgemein  verneinend  —  partikulär  verneinend  nimmt  Alexander 
als  Begriffe:  Wissenschaft  (.V),  Laster  (xV),  Zustand  (a),  dann 

greift  er  heraus  als  diejenigen  Teile  des  Unterbegriffs  ..Zu- 
stand", denen  die  Wissenschaft  nicht  zukommt,  Tapferkeit  und 

Feigheit;  nun  kommt  das  Laster  keiner  Tapferkeit  und  aller 

Feigheit  zu.  Nimmt  man  die  Begriffe  Tugend,  Laster,  Zustand, 
so  wird  man  aus  dem  Gesamtbegriff  Zustand  etwa  die  Begriffe 

Medizin,  Feigheit  heraussetzen,  von  denen  die  Tugend  nicht 

prädiziert  wird;  das  Laster  ist  nun  in  der  ganzen  Feigheit, 
aber    in    keiner    Medizin    enthalten.      Besteht    die    Prämissen- 

*)  Hier  ist  wiederum  zu  unterscheiden  zwischen  zwei  Beweisen;  der 
erste,  der  nur  angedeutet  ist,  geht  von  demselben  Gedanken  aus,  wie  der 

8.87,20—28  unabhängig  von  Aristoteles  entwickelte  (S.  88,  19— 2S);  der 

zweite  entspricht  demjenigen,  dessen  Aristoteles  sich  für  die  vorige  Prä- 
missenverknüpfung bedient  hatte  (Z.  28 — 31). 
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Verbindung  aus  einem  allgemein  bejahenden  Obersatz  und 
einem  partikulär  bejahenden  Untersatz,  so  kann  man  den 
Beweis  vermittelst  der  Begriffe  Zustand,  Wissenschaft,  Qualität 
führen;  Zustand  wird  von  aller  Wissenschaft  und  von  einiger 
Qualität  ausgesagt;  aus  den  Qualitäten,  die  in  dem  Begriff 
Zustand  enthalten  sind,  greift  man  die  Liederlichkeit  und  die 
Grammatik  heraus;  die  Wissenschaft  wird  von  aller  Grammatik 

und  von  keiner  Liederlichkeit  ausgesagt.  Man  kann  sich  auch 
der  Begriffe  Substanz,  Lebewesen,  Weils  bedienen ;  die  Substanz 
kommt  allen  Lebewesen  und  einigem  Weifsen  zu.  Beispiele 
des  Weifsen,  dem  die  Substanz  zukommt,  mögen  sein  Schwan 
und  Schnee.  Das  Lebewesen  ist  in  allem  Schwan,  aber  in 

keinem  Schnee  enthalten  (S.  89,  10 — 28).  Durch  den  Gebrauch 
der  Ekthese  entzieht  sich  Alexanders  Beweisführung  dem  Be- 

denken, aus  dem  Aristoteles  die  Unmöglichkeit  hatte  ableiten 
wollen,  in  diesen  Fällen  durch  die  Aufstellung  von  Begriffen 

eine  allgemeine  Bejahung  zu  gewinnen.  Denn  die  Allgemein- 
heit des  Resultats  ist  jetzt  nur  eine  relative;  sie  bezieht  sich 

allein  auf  denjenigen  Teil  von  a,  der  nicht  M  oder  M  ist; 

will  man  demnach  in  diesem  Beweis  die  Begriffe  durch  Buch- 
staben bezeichnen,  so  hat  man  nicht  zu  setzen:  N  von  allem 

A,  sondern  etwa  N  von  allem  Z,  indem  man  unter  Z  den  aus 
dem  Umfang  des  a  herausgegriffenen  Teilbegriff  versteht. 
Was  wird  jetzt  aus  dem  Syllogismus,  der  Aristoteles  zu  einem 

Widerspruch  mit  seiner  Voraussetzung  führte?  Wie  oben  ge- 
sehen, setzte  er :  M  von  keinem  N —  N  von  allem  a.  In  dem 

Untersatz  haben  wir  den  gesamten  Begriff  a  durch  den  Teil- 
begriff Z  zu  ersetzen;  wir  bekommen  folgende  Prämissenver- 

bindung: 31  von  keinem  A — N  von  allem  Z,  und  schliefsen: 

M  von  keinem  Z,  was  keineswegs  mit  der  Möglichkeit  un- 
vereinbar ist,  dals  M  einigem  a  zukomme.  Denn  Z  bezeichnet 

nur  diejenigen  a,  in  denen  M  nicht  enthalten  ist.  Im  Falle, 
dafs  die  Prämissen  bejahend  sind,  ergibt  sich  ebenso  wenig 

ein  Widerspruch;  hier  haben  wir  zu  setzen:  3/ von  allem  N — iV 
von  allem  Z :  M  von  allem  Z,  was  sich  sehr  gut  mit  dem  Satz 
verträgt:  M  von  einigem  a  nicht. 

Dieser  Zusatz  Alexanders  scheint  nach  all  dem  völlig 

berechtigt;  er  geht  freilich  über  das  von  Aristoteles  in  diesem 
Zusammenhang  Behauptete   hinaus   und  steht   sogar  äufserlich 
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in  Widerspruch  damit,  aber  der  Widerspruch  verschwindet, 
wenn  man  bemerkt,  dafs  die  von  dem  Meister  statuierte  Un- 

möglichkeit sich  nicht  auf  den  Fall  beziehen  kann,  wo  man 
das  Ekthesisverfahren  gebraucht.  Nun  hatte  Aristoteles  selbst 
bei  der  Behandlung  der  ersten  Figur  Beispiele  der  Ekthese 
gegeben,  so  dals  Alexander  seinem  Geist  treu  bleibt,  wenn  er 
durch  Anwendung  dieser  Methode  das  Bedenken  hebt,  das 

Aristoteles  von  einem  anderen  Standpunkte  aus  als  unüber- 
windlich betrachten  mulste.  Dabei  bleibt  freilich  immer  die 

Frage  bestehen,  weshalb  dieser  selbst  den  so  nahe  liegenden 
Weg  nicht  eingeschlagen  hat.  Soll  man  annehmen,  er  hätte 
den  Gebrauch  der  Ekthese  in  diesen  Fällen  für  unzulässig 
gehalten?  aber  dafür  läfst  sich  kein  Grund  anführen. 

An  diese  Erörterungen  knüpft  sich  unmittelbar  ein  wert- 
voller Bericht  über  ein  neues  Kriterium  an,  wodurch  neben 

anderen  älteren  Kommentatoren  Herminus  die  syllogistische 
Unfähigkeit  der  beiden  genannten  Verknüpfungen  nachweisen 

wollte  (S.  89,  33  —  34:  cog  aXXoL  re  ziveg  tcöv  aQxcd(X)v  xal 

^EQfiivog  Ö8  Xeyu).  Danach  soll  es  zur  Elimination  dieser 
Formen  genug  sein,  wenn  man  zeigt,  dals  sie  zu  einem  kontra- 

diktorischen Gegensatz  führen,  indem  sie  sowohl  eine  all- 

gemeine Verneinung  wie  eine  partikuläre  Bejahung  im  Schluls- 
satz  zulassen.  Zur  Aufstellung  der  zweiten  gebraucht  man 

die  Begriffe  Unbeseelt,  Beseelt,  Körper  und  man  setzt:  das 
Unbeseelte  kommt  keinem  Beseelten  zu  —  das  Unbeseelte 
kommt  einigem  fleischlichen  Körper  und  überhaupt  einigem 
Körper  nicht  zu:  das  Beseelte  kommt  einigem  fleischlichen 
Körper  und  überhaupt  einigem  Körper  zu.  Diese  Neuerung 
hält  Alexander  für  schlecht  und  für  keineswegs  geeignet, 

einen  selbständigen  Beweis  der  Schlulsuntauglichkeit  der  be- 
treffenden Verbindung  zu  erbringen.  Erstens  schliefst  weder 

der  allgemein  verneinende  noch  der  partikulär  bejahende  Satz 
den  partikulär  verneinenden  aus;  solange  man  demnach  nicht 
gezeigt  hat,  dafs  sich  auch  eine  allgemeine  Bejahung  ergibt, 
bleibt  die  Möglichkeit  bestehen,  aus  den  gegebenen  Prämissen 
syllogistisch  eine  partikuläre  Verneinung  abzuleiten.  Der 

Beweis  des  asj'llogistischen  Charakters  ist  aber  nur  dann 
vollständig,  wenn  die  verschiedenen  Sätze,  die  aus  den  ge- 

gebenen   Prämissen  je    nach    der   Wahl    der   Begriffe    folgen, 
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nicht  nur  einander,  sondern  auch  all  diejenigen  aufheben,  die 
möglicherweise  erschlossen  werden  könnten.  Zweitens  lassen 
sich  auch  bei  syllogistischen  Formen  die  Begriffe  so  aufstellen, 
dafs  sich  ein  kontradiktorischer  Gegensatz  ergibt;  zum  Beispiel 
folgert  man  im  vierten  Modus  der  ersten  Figur,  der  eigentlich 

einen  partikulär  verneinenden  Schlufssatz  ergibt,  mit  den  Be- 
griffen Mensch,  Pferd,  Vierfüfsig  den  allgemein  verneinenden 

Satz:  Mensch  kommt  keinem  Vierfüfsigen  zu,  dagegen  mit  den 
Begriffen  Schnee,  Schwan,  Weifs  die  partikuläre  Bejahung: 
Schnee  kommt  einigem  Weifsen  zu.  Ist  der  Obersatz  allgemein 
bejahend,  so  führen  die  Begriffe  Substanz,  Lebewesen,  Mensch 

zu  einer  allgemeinen  Bejahung,  die  Begriffe  Substanz,  Lebe- 
wesen, Weils  zu  einer  partikulären  Verneinung.  Wenn  wir 

im  vierten  Modus  versuchsweise  den  Oberbegriff  von  dem 
Unterbegriff  partikulär  bejahen,  so  können  wir  daraus  kein 
Absurdum  ableiten,  so  dals  unsere  Voraussetzung  bestehen 

bleibt.!)  "Will  man  also  den  syllogistischen  Charakter  dieser 
Formen  nicht  in  Abrede  stellen,  so  muls  man  anerkennen, 
dals  die  Möglichkeit  allein,  kontradiktorisch  Entgegengesetztes 
zu  gewinnen,  noch  kein  Recht  gibt,  die  Verknüpfungen  der 
zweiten  Figur,  womit  man  es  jetzt  zu  tun  hat,  als  asyllogistisch 

zu  verwerfen  (S.  89,  29— S.  90,  27). 
Hier  begegnet  Alexander  einem  Einwand  der  Gegner.  Wie 

soll  der  Beweis  durch  deductio  ad  absurdum  nicht  aufgehoben 
werden,  wenn  man  in  einer  syllogistisch  gültigen  Verknüpfung 
Entgegengesetztes  aufstellen  kann?  Man  nehme  z.  B.  den 
dritten  Modus  der  ersten  Figur;  wenn  es  möglich  ist,  in  ihm 
nicht  nur  partikulär  bejahend,  sondern  auch  allgemein  bejahend 
und  partikulär  verneinend  zu  schlielsen,  so  wird  die  deductio 
ad  absurdum,  wodurch  man  bis  jetzt  seine  Gültigkeit  beweisen 
zu  dürfen  glaubte,  wertlos,  denn  sie  vermag  nicht  die  zwei 

letzten  Möglichkeiten   zu  begründen. 2)     Noch   mehr:   es  lälst 

^)  Nimmt  man  dieselben  Begriffe  wie  vorher,  so  ergibt  sich  unter 
Beibehaltung  des  ursprünglichen  Obersatzes  und  mit  dem  hypothetisch 
hingestellten  Schlufs  als  Untersatz  in  der  zweiten  Figur:  Schnee  von 
keinem  Schwan-Schnee  von  einigem  Weifsen :  Schwan  von  einigem  Weifsen 
nicht,  ein  Kesultat,  das  in  keinem  Widerspruch  steht  zu  dem  gegebenen 
Untersatz:  Schwan  von  einigem  Weifsen. 

2)  Der  apagogische  Beweis  für  diesen  Modus  verläuft  bekanntlich  so: 
wenn  der  zu  beweisende  Schlufssatz  „Ä  kommt  einigem  F  zu"  falsch  ist, 
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sich  flir  die  kontradiktorisch  entgegengesetzten  Sätze,  deren 
Möglichkeit  durch  Beispiele  gezeigt  worden  ist,  kein  Beweis 
durch  eine  eigene  deductio  ad  absurdum  führen.  Das  wider- 

spricht der  Annahme,  dafs  in  jeder  syllogistischen  Form  der 
Schlufssatz  auch  durch  deductio  ad  absurdum  bewiesen  werden 

könne.')  Darauf  antwortet  Alexander,  nur  das  sei  syllogistisch 
erschlossen,  dessen  kontradiktorisches  Gegenteil  unmöglich  ist; 
es  bleibe  zwar  die  Möglichkeit  bestehen,  dals  sich  bei  gewisser 
materiellen  Beschaffenheit  der  Prämissen  auch  andere  Resultate 

ergeben,  die  einander  kontradiktorisch  entgegengesetzt  seien 
und  deren  Setzung  zu  keinem  Absurdum  führe,  aber  es  müsse 
betont  werden,  dafs  in  diesen  Fällen  die  Ableitung  keine 
syllogistische  sei.  So  ist  in  dem  dritten  Modus  der  ersten 

Figur  nur  der  partikulär  bejahende  Satz  syllogistisch  gewonnen; 
es  lassen  sich  keine  BegrijBPe  finden,  vermittelst  deren  man  den 

allgemein  verneinenden  aufstellen  könnte,  der  ihm  kontra- 
diktorisch entgegengesetzt  ist;  vielmehr  erweist  sich  dieser 

durch  die  deductio  ad  absurdum  als  unmöglich.  Dagegen 

kann   man    die  Begriffe   so   wählen,   dals   eine  allgemeine  Be- 

so  ist  sein  kontradiktorisches  Gegenteil  „.-1  kommt  keinem  F  zu"  wahr. 
Kombinieren  wir  den  letzteren  als  Untersatz  mit  dem  Obersatz  des  ur- 

sprünglichen Syllogismus,  so  schliefsen  wir  in  der  zweiten  Figur:  A  kommt 

allem  B  zu.  —  A  kommt  keinem  P  zu:  B  kommt  keinem  F  zu,  was  un- 
möglich ist,  denn  wir  haben  vorausgesetzt,  dafs  B  einigem  F  zukomme. 

Man  sieht,  dafs  dieses  Verfahren  nur  die  Wahrheit  der  partikulären  Be- 
jahung zu  beweisen  vermag,  die  der  als  falsch  erkannten  Hypothese 

kontradiktorisch  entgegengesetzt  ist,  nicht  aber  die  der  allgemeinen  Be- 
jahung und  der  partikulären  Verneinung,  denn  sie  stehen  nicht  im  kontra- 

diktorischen Gegensatz  zu  der  Hypothese,  sondern  die  erste  ist  ihr  konträr, 
die  andere  subaltern  entgegengesetzt. 

1)  Man  nehme  das  kontradiktorische  Gegenteil  von  „^  kommt  allem  F 

zu",  d.  i. :  A  kommt  einigem  F  nicht  zu  und  verbinde  es  mit  dem  all- 
gemeinen Obersatz:  A  kommt  allem  ̂   zu;  es  ergibt  sich  in  der  zweiten 

Figur:  B  kommt  einigem  F  nicht  zu,  was  nicht  unmöglich  ist,  da  der 
Untersatz:  B  kommt  einigem  F  zu,  auch  wahr  ist,  wenn  B  einigem  F 
nicht  zukommt.  Ist  der  zu  beweisende  Schlufssatz  partikulär  verneinend, 
so  kann  auch  hier  die  deductio  ad  absurdum  nicht  durchgeführt  werden. 
Mau  erhält  nämlich  einmal  eine  asyllogistische  Form  der  zweiten  Figur 
aus  zwei  allgemein  bejahenden  Prämissen,  andererseits  einen  gültigen 
Modus  der  dritten,  wobei  der  Schlufssatz  mit  der  Voraussetzung,  dafs  A 
in  allem  B  enthalten  sei,  in  keinem  Widerspruch  steht. 
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jaliung  oder  eine  partikuläre  Verneinung  sieh  ergibt;  keine 
von  beiden  hebt  den  partikulär  bejahenden  Satz  auf,  auch 

führen  sie  zu  keinem  Absurdum,  aber  sie  folgen  nicht  syllo- 
gistisch  aus  den  gegebenen  Prämissen  (S.  90,  28 — S.  91,  20). 

Jetzt  können  wir  zur  dritten  Figur  tibergehen.  Alexander 
berichtet,  dals  gewisse  Logiker  die  Zahl  der  gültigen  Modi  in 
dieser  Figur  von  6  auf  7  erhöhen,  indem  sie  aus  dem  ersten 
Modus,  wo  beide  Prämissen  allgemein  bejahend  sind,  zwei 

machen.')  Sie  stützen  sich  dabei  auf  den  Umstand,  dafs  man 
diesen  Modus  in  zweifacher  Weise  auf  den  dritten  Modus  der 

ersten  Figur  reduzieren  kann,  einmal,  wie  Aristoteles,  durch 
die  Umkehrung  des  Untersatzes,  woraus  sich  der  dritte  Modus 
der  ersten  Figur  unmittelbar  ergibt,  aber  auch  derart,  dals 

man  durch  Umkehrung  des  Obersatzes-)  in  der  ersten  Figur 
einen  partikulär  bejahenden  Schlulssatz  folgert,  der  den  Unter- 

begriff des  ursprünglichen  Syllogismus  von  dem  Oberbegriff 

aussagt  und  deshalb  selbst  umgekehrt  werden  soU.'^)  Vielleicht 
wird  man  einen  Präzedenzfall  in  der  zweiten  Figur  suchen 
wollen,  welche  zwei  syllogistische  Formen  mit  einer  allgemein 

verneinenden   und  einer   allgemein   bejahenden   Prämisse   auf- 

^)  Nach  Appuleins  soll  Theophrast  diese  Verdoppelung  vorgenommen 
haben  (De  interpr.  p.  276.  Oud.,  zitiert  von  Prantl,  S.  369,  Anm.  49,  der  dies 
für  höchst  wahrscheinlich  erklärt). 

2)  Selbstverständlich  mufs  zu  der  Umkehrung  des  Obersatzes  eine 
Vertauschung  der  beiden  Prämissen  hinzukommen,  sonst  hätte  man  eine 

Verknüpfung  aus  partikulär  bejahendem  Obersatz  und  allgemein  bejahendem 
Untersatz;  eine  solche  ist  aber  in  der  ersten  Figur  unzulässig.  Schematisch 
dargestellt,  ist  der  ganze  Prozefs  folgender.  Zu  beweisender  Schlufs: 

n  von  allem  S — P  von  allem  S:  II  von  einigem  P;  durch  Umkehrung 
des  Obersatzes  und  Vertauschung  der  Prämissen,  im  dritten  Modus  der 

ersten  Figur:  P  von  allem  E — 21  von  einigem  77:  P  von  einigem  77; 
durch  Umkehrung  des  Schlufssatzes:  77  von  einigem  P.  Vgl.  S.  98,28  bis 

S.  99,  4.  Alexander  erklärt  Aristoteles'  Schweigen  über  diesen  Beweis 
durch  die  Bemerkung,  dafs  er  nicht  so  gut  sei  wie  der  erste,  denn  er  er- 

fordere zwei  Umkehrungen. 

^)  Die  Eigenart  dieser  zweiten  Begründung,  insbesondere  der  Umstand, 
dafs  sie  eigentlich  zu  dem  umgekehrten  Schlufssatz  führte,  war  es,  die  die 
Aufstellung  eines  neuen  Modus  geboten  erscheinen  liefs;  dieser  unterschied 

sich  daher  von  dem  ersten  wahrscheinlich  nur  durch  das  umgekehrte  Ver- 
hältnis der  Begriffe  im  Schlufssatz;  die  Reihenfolge  der  Prämissen  blieb 

un  geändert. 
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weist,  indem  die  allgemein  verneinende  Prämisse,  durch  deren 

Umkehrnng  die  Zurliekfühniug  auf  die  erste  Figur  erfolgt, 

das  eine  Mal  als  Ober-,  das  andere  Mal  als  Untersatz  genommen 
wird.  Weshalb,  so  fragt  man,  sollten  denn  nicht  in  der  dritten 

Figur  zwei  syllogistische  Formen  aus  allgemein  bejahenden 
Prämissen  unterschieden  werden,  da  ja  sich  auch  hier  die 
Umkehrung  sowohl  bei  dem  Untersatz  wie  bei  dem  Obersatz 
Yornehmen  lälst?  Alexander  zeigt,  dals  in  den  Formen  der 
zweiten  Figur,  worauf  man  sich  beruft,  die  Prämissen  qualitativ 
verschieden  sind,  und  es  daher  uns  nicht  frei  steht,  beliebig 

die  eine  oder  die  andere  umzukehren;  da  vielmehr  die  Um- 
kehruug  die  allgemein  verneinende  betreffen  muls,  und  diese 

bald  die  Stelle  des  Obersatzes,  bald  die  des  Untersatzes  ein- 
nehmen kann,  so  ergeben  sich  natürlich  zwei  Schlulsweiseu. 

Mau  sieht,  dafs  hier  die  Zweiheit  auf  einer  Verschiedenheit 

der  jeweiligen  Stellung  der  Prämissen  gegründet  ist.  In  der 

Form  der  dritten  Figur  dagegen,  die  aus  zwei  allgemein  be- 
jahenden Prämissen  besteht,  liegt  in  der  Prämissenstellung 

selbst  nichts,  das  uns  zwingen  könnte,  bald  die  eine,  bald  die 
andere  umzukehren,  denn  sie  ist  in  jedem  Falle  dieselbe;  es 
steht  uns  also  völlig  frei,  die  Umkehruug  der  einen  oder  der 
anderen  vorzunehmen.  Unter  diesen  Umständen  ist  es  natürlich, 

von  den  beiden  gleich  umkehrbaren  Prämissen  diejenige  zu 
wählen,  bei  deren  Umkehrung  der  Beweis  für  den  syllogistischen 
Charakter  der  Verbindung  der  einfachste  ist.  Ferner  ist  gegen 
die  vorgeschlagene  Verdoppelung  des  ersten  Modus  zu  betonen, 
dals  die  Unterscheidung  der  Modi  in  den  einzelnen  Figuren 
durch  die  Verschiedenheit  der  Prämissenverbindungen,  nicht 

durch  die  der  Begründungsweisen  bestimmt  ist.  Bekanntlich 
kann  man  ein  und  dieselbe  Form  durch  Umkehrung.  durch 

deductio  ad  absurdum,  in  gewissen  Fällen  auch  durch  Ekthese 

beweisen;  sie  bildet  aber  deshalb  noch  keineswegs  drei  ver- 
schiedene Schlufsweisen.  Man  wird  also  denjenigen  nicht  bei- 

stimmen können,  die  aus  der  ersten  Form  der  dritten  Figur 
zwei  Modi  machen  wollen,  sondern,  da  es  sich  hierbei  um  eine 

und  dieselbe  Prämissenverbindung  handelt,  auch  nur  einen 

Modus  annehmen  (S.  95.  25— S.  96.  21). 
Die  Reihenfolge  der  einzelnen  Modi  der  dritten  Figur  bei 

Alexander  weicht  nicht  unbeträchtlich  von  derjenigen  ab,  in 
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der  Aristoteles  sie  aufgestellt  hatte.  Alexander  selbst  macht 

auf  diese  Verschiedenheit  aufmerksam  (S.  97, 9 — 12).  Die 
folgende  Tabelle  zeigt  für  jeden  Modus  der  Aristotelischen 
Ordnung,  welche  Stelle  er  bei  Alexander  einnimmt: 

Reihenfolge  bei  Aristoteles:     12     3     4     5     6 
Reihenfolge  bei  Alexander:      1     2     4     3     G     5. 

Man  sieht:  der  Unterschied  besteht  darin,  dals  3  und  4,  5  und 

6  gegenseitig  die  Plätze  wechseln.  An  dritter  Stelle  steht  bei 

Aristoteles  die  Verknüpfung:  partikulär  bejahend  —  allgemein 
bejahend,  an  vierter  die  Form:  allgemein  bejahend  —  partikulär 
bejahend.  Nun  erfordert  im  ersten  Fall  der  Beweis  zwei  Um- 

kehrungen, nämlich  des  Obersatzes  und  des  in  der  ersten 

Figur  gezogenen  Schlulssatzes ,  aufserdem  noch  selbstver- 
ständlich, um  im  dritten  Modus  der  ersten  Figur  schlielsen  zu 

können,  eine  Umstellung  der  Prämissen ;  im  zweiten  Fall  ergibt 
sich  gleich  durch  Umkehrung  des  Untersatzes  in  der  ersten 
Figur  der  zu  beweisende  Schluls.  Es  ist  natürlich,  so  meint 

Alexander,  dals  die  Verbindung,  die  sich  am  einfachsten  be- 

gründen läi'st,  derjenigen  vorangeht,  die  eines  komplizierteren Beweises  bedarf.  Der  fünfte  Modus  des  Aristoteles  setzt  sich 

zusammen  aus  partikulär  verneinendem  Obersatz  und  allgemein 
bejahendem  Untersatz;  hier  ist  der  Beweis  durch  Umkehrung 
nicht  anwendbar;  man  mufs  von  der  deductio  ad  absurdum 

Gebrauch  machen.^)  Dagegen  wird  der  Modus,  der  bei  Aristoteles 
die  letzte  Stelle  einnimmt,  bestehend  aus  allgemein  verneinendem 

Obersatz  und  partikulär  bejahendem  Untersatz,  durch  Um- 
kehrung des  Untersatzes  gleich  auf  den  vierten  Modus  der 

ersten  Figur  zurückgeführt.  Da  nun  dieser  Beweis  zweifellos 
einfacher  ist  als  der  apagogische  durch  deductio  ad  absurdum, 
so  wird  man  an  die  Stelle  des  fünften  Modus  den  sechsten 

zu  rücken  haben;  jener  wird  mit  demselben  Recht  am  Ende 

der  Reihe  stehen,  wie  in  der  zweiten  Figur  die  Form :  allgemein 

bejahend  —  partikulär  verneinend,  die  auch  den  Beweis  durch 
Umkehrung  nicht  zulälst,  sondern  apagogisch  durch  deductio 

^)  Neben  diesem  Verfahren  gibt  Aristoteles  eine  zweite  Möglichkeit 
an,  in  der  wir,  obwohl  er  es  nicht  ausdrücklich  sagt,  den  Beweis  durch 

Ekthese  zu  erkennen  haben  (28  b  20—21 ;  —  vgl.  Alex,  in  An.  pr.  S.  103,  25 
bis  S.  104,9). 
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ad  absurdum  begründet  werden  mufs  (S.  96,  26 — S.  97, 12 ;  — 

vgl.  S.  77, 1—31,  wo  die  ELtseheiduug,  welcher  von  den  beiden 
ersten  Modi  der  zweiten  Figur  der  erste  und  welcher  der 

zweite  sein  soll,  von  demselben  Gesichtspunkte  aus  geschieht. 
wie  hier  die  Vertauschung  des  dritten  und  des  vierten,  und 
wo  die  Verteilung  der  Plätze  unter  die  zwei  letzten  durch 
dieselbe  Erwägung  bestimmt  ist,  wie  der  Wechsel  zwischen 

dem  fünften  und  dem  sechsten  der  dritten  Figur).  Diese 
Änderungen  scheinen  nicht  eine  originelle  Neuerung  Alexanders 

zu  sein,  sondern  auf  Theophrast  und  seinen  Kreis  zurück- 
zugehen ;  wenigstens  geht  das  aus  den  Berichten  des  Philoponus 

und  des  Anonymus  in  Cod.  Paris.  Reg.  2061  hervor  (Philop.  ad 

An.  pr.  f.  XXvillb.  in  Schol.  in  Aristot.  155  b  34—40;  —  f.  XXX, 
Schob  in  Aristot.  156  a  11  —  14  0;  —  Cod.  Par.  Eeg.  2061, 
Schol.  in  Aristot.  155  b  8—18).  Der  anonyme  Scholiast  führt 
Alexander  neben  Theophrast  an:  beide  seien  in  diesem  Punkte 
von  Aristoteles  abgewichen.  Da  nun  der  Scboliast  Alexander 
ausdrücklich  als  den  Erklärer  des  Theophrast  sowie  des 
Aristoteles  bezeichnet,  so  ist  er  selbstverständlich  der  Meinung, 
dafs  Alexander  dabei  nicht  aus  eigenem  Antrieb  verfahren, 
sondern  blofs  dem  Theophrast  gefolgt  sei.  Zu  bemerken  ist 
ferner,  dafs  er  der  Möglichkeit  gedenkt,  den  sechsten  Modus 

des  Aristoteles  apagogisch  durch  deductio  ad  absurdum  zu  be- 
weisen; da  dieser  Modus  aber  auch  den  direkten  Beweis  {ajt 

'tvO^eiag),  d.  i.  den  durch  Umkehrung,  zulasse,  der  allen  übrigen 
Beweisarten  überlegen  sei,  solle  er  an  die  Stelle  des  fünften 

gerückt  w^erden  (vgl.  Alexanders  Bemerkungen  über  die  drei 
ersten  Modi  der  zweiten  Figur,  die  sich  auch  auf  beiden  Wegen 

beweisen  lassen,  S.  77,28—29).  Philoponus  sagt  von  Alexander 
nichts.  Er  glaubt,  den  Gedanken  angeben  zu  können,  der  für 
die  Aristotelische  Bestimmung  des  dritten  und  des  fünften 
Modus  mafsgebend  gewesen  ist.  Natürlich  darf  seine  Erklärung 

nur  mit  Vorsicht  angenommen  werden.  2) 

*)  In  der  Wiedergabe  dieser  Stelle  bei  Prautl,  S.  309,  Anm.  48,  ist 
ein  Fehler;  es  soll  heifsen:  .  .  .  ozi  tovxov  xuv  tqotiov  o\  ix^qI  OeöcfituGTov 
statt:  oTi  TovTov  xov  XQonov  &e6(fQaozov. 

')  Schol.  in  Aristot.  155  b  35— 40  (vgl.  156  a  14— 15).  Was  der  Kom- 
mentator meint,  ist  nicht  ganz  klar.  In  der  dritten  Figur,  sagt  er,  liegt 

die  grölste  Stärke  in  dem  Untersatz,  und  als  Begründung  führt  er  folgendes 
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Der  Beweis  des  ersten  Modus  läfst  sieh  bekanntlich  auf 

dreifache  Weise  erbringen:  durch  Umkehrung,  durch  deductio 
ad  absurdum,  durch  Ekthese.  An  die  Angaben  des  Aristoteles 

über  diese  letzte  Möglichkeit  (28  a  24  — 26)  knüpft  Alexander 
lehrreiche  Betrachtungen  über  die  Natur  dieses  Beweises.  Der 
besteht  nämlich  nicht  in  einem  Schluls:  denn  wenn  es  der 

Fall  wäre,  so  hätte  man  nur  an  die  Stelle  des  zu  beweisenden 

S^ilogismus  einen  anderen  gesetzt,  der  sich  von  dem  ersteren 
blos  dadurch  unterschiede,  dals  er  statt  des  Gesamtbegriffs  ̂  

den  Teilbegriff  A^  enthielte;  aber  die  syllogistische  Form  bliebe 
unverändert,  und  dieser  neue  Syllogismus  würde,  weit  entfernt, 
den  ursprünglichen  zu  beweisen,  selbst  des  Beweises  bedürfen. 
Das  Ektheseverfahren  besteht  in  einem  unmittelbaren  Hinweis 

auf  die  Wahrnehmung  (vgl.  S.  112,  33  — S.  113,  1:  otl  dl  r)  öi 
txdiöecog  6ei^iQ  rjv  aiad7]Tix7j  xal  or  ovXXoyiöTiyJj,  ötjXov  .  .  .). 
Unter  N  ist  demnach  nicht  etwa  ein  Teil  von  2  zu  verstehen, 

aus:  Der  Obersatz  ist  nicht  auf  eine  bestimmte  Qualität  oder  Quantität 

augewiesen,  sondern  kann  die  vier  möglichen  Formen  annehmen:  allgemein 
bejahend  (erster  und  vierter  Modus),  allgemein  verneinend  (zweiter  und 
sechster),  partikulär  bejahend  (dritter),  partikulär  verneinend  (fünfter), 
während  der  Untersatz  hinsichtlich  seiner  Qualität  eindeutig  bestimmt  ist;  er 
ist  nämlich  immer  bejahend.  Hier  glaube  ich  mit  dem  neuesten  Herausgeber 

statt  T(j)  nocfiü  lesen  zu  dürfen  zco  noioj;  man  könnte  zur  Not  die  über- 
lieferte Lesart  beibehalten;  dann  hiefse  es  etwa:  da  bekanntlich  der  Unter- 

satz in  dieser  Figur  nur  bejahend  sein  kann,  so  hat  man  sich  bei  ihm  nicht 
um  die  Qualität  zu  kümmern,  die  doch  ein  für  allemal  feststeht;  die 
Quantität  also  ist  es  allein,  die  für  die  Bestimmung  seiner  verschiedenen 
Formen  in  Betracht  kommt.  Aber  diese  Erklärung  ist  kompliziert,  und 
daher  scheint  mir  die  kleine  Textänderung  besser.  Die  Bemerkung,  dafs 
es  von  dem  Untersatz  abhängt,  ob  eine  Prämissenverbiudung  in  der  dritten 

Figur  syllogistisch  tauglich  oder  untauglich  ist,  ist  vielleicht  auf  die  Er- 
wägung zurückzuführen,  dafs  die  Modi  1,  2,  4,  6  durch  Umkehrung  des 

Untersatzes  bewiesen  werden;  dagegen  wird  die  Umkehruug  des  Obersatzes 
nur  für  zwei  Modi  (1,  3)  angewandt,  und  zwar  bei  dem  ersten  nur  als  zweites 
umständlicheres  Verfahren  neben  der  Umkehrung  des  Untersatzes.  Wenn 
der  Untersatz  in  der  dritten  Figur  eine  so  hervorragende  Rolle  spielt,  os 
ist  das  Bestreben  berechtigt,  diese  Sonderstellung  in  der  Reihenfolge  der 
Modi  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Man  hat  also  sich  in  der  Verteilung  der 
Plätze  unter  3  und  4,  5  und  6  nach  dem  Untersatz  zu  richten;  nun  ist  der 
allgemein  bejahende  Satz  dem  partikulär  bejahenden  überlegen,  und  es  wird 

gleich  klar,  mit  welchem  Recht  Aristoteles  die  Form  ia  —  i  der  Form 
ai  — i  sowie  die  Form  oa  — o  der  Form  ei  —  o  voranstellt. 



48 

der  ganz  unter  77  und  P  fiele,  sondern  N  bezeichnet  einen 
Einzelgegenstand  der  AVahrnebmung,  der  offenbar  in  77  und  P 
enthalten  ist.  Hat  man  als  Begriffe  Tier  (77),  Vernünftig  (P), 
Mensch  (^),  so  wird  man  etwa  als  N  einen  einzelnen  Menschen, 
wie  Sokrates,  herausgreifen,  von  dem  die  Anschauung  mit 
Evidenz  lehrt,  dafs  er  sowohl  Tier  wie  vernünftig  ist;  damit 

ist  offenbar,  dafs  77,  d.  i.  Tier,  einigem  Vernünftigen  (P)  zu- 
kommt. Alexander  bemerkt,  dafs  die  Begründung  durch 

Ekthese  der  dritten  Figur  eigentümlich  ist,  denn  sie  geschieht 
durch  einen  Mittelbegriff,  der  beide  Male  Subjekt  ist,  eine 
Bedingung,  der  diese  Figur  allein  genügt.  Ferner  erscheint 
diese  Zusammengehörigkeit  natürlich,  wenn  man  bedenkt,  dafs 
in  der  dritten  Figur  nur  partikulär  geschlossen  wird  und  dafs 

die  partikuläre  Prädikation  sich  eben  durch  das  Ekthesis- 
verfahren  genügend  beweisen  läfst  (S.  99,  19 — S.  100,  24). 

Mit  Eecht  betont  Alexander,  dafs  man  ebenso  für  den 
zweiten  Modus  den  Beweis  durch  Ekthese  erbringen  kann, 
obgleich  Aristoteles  diesmal  diese  Möglichkeit  nicht  erwähnt, 

und  er  führt  diesen  Beweis  aus  (S.  101,  3 — 8). 
Bevor  wir  die  Besprechung  der  Syllogismen  aus  Prämissen 

des  tatsächlichen  Zukommens  abschlief sen,  müssen  wir  uns 
noch  einige  Augenblicke  mit  einer  letzten  Frage  beschäftigen, 
bei  deren  Behandlung  Alexander  Veranlassung  nimmt,  einige 
Bestimmungen  des  Aristoteles  zu  vervollständigen  oder  zu 

berichtigen.  Aristoteles  zeigt  bekanntlich,  dafs  alle  Schlufs- 
formen  auf  die  beiden  ersten  Modi  der  ersten  Figur  zurück- 
führbar  sind  (29  b  1 — 25).  Was  die  Zurückführung  der  vier 
Syllogismen  der  zweiten  Figur  und  der  Formen  der  dritten 
aus  allgemeinen  Prämissen  anbetrifft,  so  schliefst  sich  Alexander 

völlig  an  Aristoteles  an  (S.  113,  16— S.  115,  17).  Bei  den 
letzteren  macht  er  mit  Kecht  darauf  aufmerksam,  dafs  die 

Art  der  Zurückführung,  die  Aristoteles  im  Auge  hat,  nicht  die 
Umkehrung  sein  kann,  denn  dadurch  würden  sich  der  dritte 
und  der  vierte  Modus  der  ersten  Figur  ergeben^  sondern  der 
apagogische  Beweis  durch  deductio  ad  absurdum  ist,  dessen 
syllogistischer  Teil  das  eine  Mal  im  zweiten,  das  andere  Mal 
im  ersten  Modus  der  ersten  Figur  verläuft.  Von  den  Modi 

der  dritten  Figur  mit  einer  partikulären  Prämisse  sagt  Aristo- 
teles nur,  dafs  sie  sieh  zunächst  auf  die  partikulären  Formen 
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der  ersten  Figur  reduzieren;  diese  selbst  hat  er  bereits  durch 
Formen  der  zweiten  Figur  auf  den  zweiten  Modus  der  ersten 
zurückgeführt,  so  dafs  schlielslich  auch  die  Formen  der  dritten 
Figur  mit  Prämissen  verschiedener  Quantität  auf  diesen 

zurückgehen  (29  b  22 — 24) J)  Man  vergleiche  die  Ausführungen 
S.  115,  17  ff.  Hier  zieht  Alexander  nur  den  vierten,  sechsten  und 
dritten  Modus  der  Aristotelischen  Reihenfolge  in  Betracht  und 

sagt,  dafs  wenigstens  für  den  vierten  und  den  sechsten  die 
deductio  ad  absurdum  in  den  beiden  partikulären  Formen  der 
ersten  Figur  verlaufen  müsse  wegen  des  partikulären  Charakters 
des  Untersatzes.  Nun  erhalte  man  durch  Umkehrung  in  jedem 

Falle  denselben  Modus  der  ersten  Figur  wie  in  der  apago- 
gischen  Begründung,  nämlich  bei  dem  vierten  Modus  den 

dritten,  bei  dem  sechsten  den  vierten;  so  sei  Aristoteles  be- 
rechtigt, sich  bei  diesen  Modi  des  Beweises  durch  Umkehrung 

zu  bedienen.  Bei  der  dritten  Form,  aus  partikulär  bejahendem 
Obersatz  und  allgemein  bejahendem  Untersatz,  liegen  die  Dinge 
nicht  so  einfach.  Zunächst  führt  sie  Alexander  zusammen 

mit  den  zwei  anderen  an  und  sagt  von  den  drei,  sie  scheinen 
wohl  durch  deductio  ad  absurdum  keine  Syllogismen  aus  zwei 

allgemeinen  Prämissen  zu  bilden;  der  Gebrauch  des  vor- 
sichtigen Ausdrucks  öoxovoiv  (Z.  17)  bereitet  den  Leser  auf 

die  Frage  vor,  die  Z.  23 — 24  aufgeworfen  wird,  ob  nicht  das 
allein  von  den  Formen  mit  partikulärem  Untersatz  gelte.^) 
Die  Auffassung  der  Aristotelesstelle  29  b  22 — 24,  als  beziehe 
sie  sich  auf  die  Ergebnisse  des  Umkehrungsverfahrens,  war 
wohl  durch  die  Worte  nahegelegt:  oizot  öe  avrjx^riöav  dg 
Ixaivovg    (sc.  rovg    av   fingst    öv?,Xoyiö(iovg  rovg  Iv  rm  üiQ(X)xcp 

1)  Alexander  scheint  anzunehmen,  dafs  Aristoteles  hier  nur  an  den 
Beweis  durch  Umkehrung  denkt  (S.  116,  37  — S.  117,9). 

'^)  Das  Bedenken,  woraus  diese  Frage  erwächst,  ist  völlig  berechtigt. 
In  der  Tat  verläuft  die  deductio  ad  absurdum  bei  dem  dritten  Modus  des 

Aristoteles  im  zweiten  Modus  der  ersten  Figur  (vgl.  S.  110,23—25).  Man 
sieht  zugleich,  dafs  hier  die  deductio  ad  absurdum  und  das  Umkehrungs- 

verfahren nicht  dieselbe  Form  ergeben;  das  zweite  ergibt  bekanntlich  den 

dritten  Modus  der  ersten  Figur,  Alexander  weist  mit  Eecht  auf  die  Ähn- 
lichkeit hin,  die  in  der  Art  der  Zurückführung  zwischen  dem  dritten  Modus 

und  den  beiden  ersten  Modi  der  dritten  Figur  besteht:  hier  wie  dort  führt 
die  Umkehrung  zu  einem  partikulären  Modus  der  ersten  Figur,  und  der 
apagogische  Beweis    verläuft  in  einer  allgemeinen  Form  derselben  Figur 

4 
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(>X?J//«T/),  Z.  22 — 23.  Aristoteles  bedient  sich  nämlicli  für  die 
Modi  3,  4,  6  des  Beweises  durch  UmkehriiDg;  bei  3  und  4 
freilich  weist  er  auf  die  Möglichkeit  hin,  sie  durch  deductio 
ad  absurdum  und  Ekthese  zu  beweisen,  aber  führt  das  nicht 
weiter  aus;  bei  dem  sechsten  sogar  gedenkt  er  keiner  weiteren 
Begründung  als  der  durch  Umkehrung.  Es  bleibt  aber  immer 
noch  der  fünfte  Modus  übrig,  der  nur  apagogisch  und  durch 
Ekthese  bewiesen  wird.  Übrigens  ist  er  aus  einem  anderen 
Grunde  ausgeschlossen;  denn  die  Angabe,  es  sei  gezeigt  worden, 
dals  diese  Schlüsse  sich  auf  partikuläre  Formen  der  ersten 
Figur  reduzieren,  pafst  nicht  auf  den  fünften  Modus,  wo  die 
deductio  ad  absurdum  in  dem  ersten  Modus  der  ersten  Figur 
verläuft. 

Die  Schwierigkeiten,  worauf  die  eben  besprochene  Auf- 
fassung der  Stelle  stölst,  sind  übrigens  Alexander  selbst  nicht 

entgangen.  Er  hebt  die  Unmöglichkeit  hervor,  die  Form  aus 
partikulär  verneinendem  Obersatz  und  allgemein  bejahendem 

Untersatz  durch  Umkehrung  zu  beweisen  (S.  117,  10 — 14;  — 

vgl.  S.  116,30  —  35).  Sollen  ferner  Aristoteles'  Worte  sich 
nicht  nur  auf  die  Modi  4,  6,  sondern  auch  auf  3  beziehen,  so 
mufs  man  erklären,  weshalb  er  im  letzten  Fall  nicht  lieber 

den  apagogischen  Beweis  anführt,  der  doch  gleich  einen  all- 
gemeinen Modus  der  ersten  Figur  ergibt  (s.  S.  49,  Anm.  2).  Sollte 

der  Grund  der  sein,  daXs  der  Beweis  durch  Umkehrung  dem 
apagogischen  überlegen  ist,  so  hätte  er  ihn  auch  bei  den  zwei 
ersten  Modi  anwenden  sollen;  dann  aber  würden  sie  nicht 
mehr  gleich  durch  die  allgemeinen  Formen  der  ersten  Figur 
vollendet,  sondern  gingen  zunächst  auf  die  partikulären  Modi, 
der  erste  auf  den  dritten,  der  zweite  auf  den  vierten  zurück 

(S.  117,  14 — 21).  Man  sieht:  die  Stelle,  wie  sie  vorliegt,  ergibt 
keine  befriedigende  Deutung.  Man  kann  aber  das  Ganze  sehr 
leicht   in   Ordnung  bringen,    wenn  man   nach   der  Vermutung 

(S.  116,  26— 29).     Die  folgende  Zusammenstellung  zeigt  diese  allgemeine 
Übereinstimmung  sowie  die  Unterschiede  im  einzelnen. 

Modus  Zurückführung  durch  Zurückführung  durch 
der  dritten  Figur  Umkehrung  auf  deductio  ad  abs.  auf 

I  3  der  1.  Figur  2  der  1.  Figur 
II  4    „     1.     „  1     „     1.     „ 
m  3    „    1.     „  2    „    1.     „ 
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Alexanders  zu  den  Worten:  orcn^ .  .  .  XriqS-aiöt  die  beschränkende 

Bestimmung  binzunimmt:  oöol  avxcov  fj?]  avrod-ev  dvvavrat 
sjtLTsXetoO-ai  6i  Ixdvcov  rav  övXXoyiöficov  (d.  i.  durcb  die  all- 

gemeinen Modi  der  ersten  Figur).  Dadurcb  wird  das  offenbar 

Fehlende  wiederhergestellt  und  allen  vorhin  erhobenen  Be- 
denken Rechnung  getragen;  es  wird  nämlich  einmal  die  Sonder- 

stellung anerkannt,  die  der  fünfte  Modus  dadurch  einnimmt, 

dafs  er  die  Anv»^endung  des  Umkehrungsverfahrens  nicht  zu- 
läfst,  und  andrerseits  kommt  die  Tatsache  zu  ihrem  Rechte, 
dafs  der  dritte  Modus,  im  Gegensatz  zum  vierten  und  sechsten, 
in  der  deductio  ad  absurdum  die  Möglichkeit  einer  direkten 
Zurückführuug  auf  einen  allgemeinen  Modus  der  ersten  Figur 

besitzt  (S.  117,  22— 25).0 
Im  Zusammenhang  der  vorhergehenden  Erörterungen  hatten 

wir  Gelegenheit,  den  apagogischen  Beweis  durch  deductio  ad 
absurdum  für  den  vierten  und  sechsten  Modus  zu  erwähnen. 

Damit  meinten  wir  denjenigen,  wo  zu  dem  kontradiktorischen 
Gegenteil  des  zu  beweisenden  Schlufssatzes  als  Obersatz  die 
partikuläre  Prämisse  als  Untersatz  hinzugenommen  wird. 
Alexander  macht  darauf  aufmerksam,  dafs  man  bei  diesen 
Formen  die  deductio  ad  absurdum  auch  in  anderer  Weise 

vornehmen  kann;  man  braucht  nur,  statt  der  partikulären 
Prämisse,  die  allgemeine,  d.  i.  den  Obersatz  der  zu  beweisenden 

Form  in  den  neuen  Syllogismus  hineinzunehmen.  Es  ist  zu- 
nächst der  vierte  Modus  zu  beweisen:  A  von  allem  F — B 

von  einigem  F:  A  von  einigem  B.  Wenn  dieser  Schlufssatz 
falsch  ist,  so  ist  der  kontradiktorisch  entgegengesetzte  wahr, 
und  man  hat  zu  setzen:  A  von  keinem  B.  Nimmt  man  hinzu 

die  allgemein  bejahende  Prämisse:  A  von  allem  F^  so  folgert 
man  im  ersten  Modus  der  zweiten  Figur:  B  von  keinem  F, 

was  der  Voraussetzung  widerspricht,  dafs  B  einigem  F  zu- 
komme. Bei  dem  sechsten  Modus  verläuft  der  Beweis  in  ähn- 

licher Weise.    Hier  ist  der  zu  beweisende  Schlufssatz  partikulär 

*)  Vielleicht  wird  die  ansführliche  Wiedergabe  dieser  ganzen  Dis- 
kussion nicht  überflüssig  erscheinen,  wenn  man  bedenkt,  dafs  Waitz  in 

seinem  Kommentar  die  fragliche  Aristotelesstelle  mit  keinem  Wort  er- 
wähnt, und  dafs  Maier,  der  sich  auf  Alexanders  Kritik  beruft,  ihr  nur  den 

Hinweis  auf  die  Unanwendbarkeit  der  Umkehruugsmethode  bei  dem  fünften 

Modus  entnimmt  (II,  l.H.  S.  102--103). 

4.* 
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verneinend,  sein  kontradiktorisches  Gegenteil  also  allgemein 

bejahend:  A  von  allem  B.  Verknüpft  mit  der  allgemein  ver- 

neinenden Prämisse  „A  von  keinem  /"'  als  Untersatz,  ergibt 
er  im  zweiten  Modns  der  zweiten  Figur  als  Sehluls:  B  von 

keinem  F;  dies  ist  aber  unmöglich,  denn  wir  hatten  als  Unter- 
satz in  der  ursprünglichen  Verknüpfung:  B  von  einigem  F. 

Auf  diesem  Wege  ist  die  Zurückführung  der  beiden  Modi 
kürzer  als  wenn  man  das  Umkehrungsverfahren  anwendet.  Denn 
dieses  führt,  wie  schon  gesagt,  zunächst  zu  den  partikulären 

Modi  der  ersten  Figur,  von  wo  aus  man  erst  durch  die  all- 

gemeinen Formen  der  zweiten  Figur  zum  zw^eiten  Modus  der 
ersten  gelangt.  Hier  ist  eine  beträchtliche  Vereinfachung  da- 

durch gegeben,  dals  1  und  2  der  zweiten  Figur  gleich  durch 

di  cmaycoyy]  entstehen  (S.  115,29 — S.  116,4). 
Aber  damit  sind  alle  möglichen  Arten  der  Zurückführung 

für  diese  beiden  Modi  noch  nicht  erschöpft.  Man  kann  nämlich 
es  so  einrichten,  dals  die  deductio  ad  absurdum  selbst  die 
Form  eines  Modus  der  ersten  Figur  mit  allgemeinen  Prämissen 
annimmt.  Für  den  vierten  Modus  braucht  man  dazu  nur  das 

kontradiktorische  Gegenteil  des  zu  beweisenden  Schlufssatzes 

umzukehren  und  die  deductio  ad  absurdum  von  dem  so  ge- 

w^onuenen  Satz  aus  zu  entwickeln.  Der  ganze  Prozefs  stellt 
sich  ßo  dar:  zu  beweisende  Form:  A  von  allem  F — B  von 
einigem  F\  A  von  einigem  B\  kontradiktorisches  Gegenteil: 
A  von  keinem  5,  durch  Umkehrung:  B  von  keinem  A.  Dazu 

nimmt  man  die  Prämisse  „^  von  allem  i^"  hinzu  als  Untersatz 
und  folgert  im  zweiten  Modus  der  ersten  Figur :  B  von  keinem 

r;  was  der  Voraussetzung  ,,ß  von  einigem  F"  widerspricht. 
Im  Falle  des  sechsten  Modus  wird  nicht  mehr  das  kontra- 

diktorische Gegenteil  des  zu  beweisenden  Schlufssatzes  um- 
gekehrt, sondern  die  allgemein  verneinende  Prämisse  des  ur- 

sprünglichen Syllogismus,  die  auch  in  der  deductio  ad  absurdum 
die  Funktion  des  Obersatzes  bekleidet.  Zu  beweisende  Form: 

A  von  keinem  F — B  von  einigem  F\  A  von  einigem  B  nicht. 
Kehren  wir  den  Obersatz  um,  so  ergibt  sich :  F  von  keinem  A. 

Dazu  nehmen  wir  das  kontradiktorische  Gegenteil  des  Schlufs- 
satzes: A  von  allem  i?,  und  schlielsen  im  zweiten  Modus  der 

ersten  Figur:  F  von  keinem  B.  Diesen  Satz  müssen  wir 
wiederum  umkehren ;  es  ergibt  sich  endlich :  B  von  keinem  F^ 
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was  unmöglich  ist,  denn  wir  haLen  gesetzt:  B  von  einigem  F. 
Freilich  erhebt  Alexander  gleich  ein  Bedenken  in  Bezug  auf 
die  Berechtigung  eines  solchen  Verfahrens.  Wenn  es  zum 
apagogischen  Beweis  einer  Schlulsform  durch  deductio  ad 
absurdum  erforderlich  ist,  dals  er  durch  das  kontradiktorische 
Gegenteil  des  zu  beweisenden  Satzes  und  eine  der  gegebenen 
Prämissen  geschieht,  so  mufs  man  zugeben,  dafs  die  Argumen- 

tationsformen, die  wir  gleich  entwickelt  haben,  nicht  als  echte 
Exemplare  dieses  Beweises  gelten  können.  Denn  in  dem  einen 
Falle  ist  an  die  Stelle  des  kontradiktorischen  Gegenteils  des 

zu  beweisenden  Schlusses  der  aus  ihm  durch  Umkehrung  ge- 
wonnene Satz  getreten,  in  dem  anderen  wurde  die  eine  der 

ursprünglichen  Prämissen  in  den  Syllogismus  des  apagogischen 
Verfahrens  erst  dann  hineingenommen,  nachdem  sie  umgekehrt 
worden  war.  Alexander  begnügt  sich,  die  Frage  aufzuwerfen, 

und  geht  gleich  zu  weitereu  Ausführungen  über  (S.  116,4 — 20). 

V. 

Die  kategorischen  Schlüsse  II: 

Formen   aus  einer  notwendigen  und  einer  tatsächlichen 
Prämisse. 

Aristoteles  lehrt,  dals  die  Kombinationen  aus  einer  not- 
wendigen und  einer  tatsächlichen  Prämisse  in  gewissen  Fällen 

einen  notwendigen  SchluCssatz,  in  anderen  dagegen  nur  einen 
tatsächlichen  ergeben.  Die  Bedingungen,  unter  denen  der 
Schlulssatz  notwendig  ist,  sind  folgende:  in  der  ersten  Figur 
muls  der  Obersatz  ein  notwendiges  Zukommen  ausdrücken; 
in  den  drei  ersten  Modi  der  zweiten  Figur  muls  der  verneinende 
Vordersatz  der  notwendige  sein,  der  vierte  Modus  führt  zu 
keinem  Schlufssatz  der  Notwendigkeit;  in  der  dritten  Figur 
ergibt  der  erste  Modus  einen  notwendigen  Schlufssatz,  wenn 
die  eine  oder  die  andere  Prämisse  ein  notwendig  Zukommen 
ausdrückt,  der  zweite  Modus  nur  dann,  wenn  der  verneinende 
Vordersatz  der  notwendige  ist,  der  dritte  und  der  vierte,  wenn 
die  allgemeine  Prämisse  die  notwendige  ist;  bei  dem  sechsten 
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Modus  (dem  fünften  der  Alexandersohen  Zählung)  mufs  der 
verneinende  Satz  notwendig  sein;  der  fünfte  Modus  endlich 

(nach  Alexander  der  sechste)  läfst  überhaupt  keinen  not- 
wendigen Schlulssatz  zu  (An.  pr.  a.  9 — 11;  vgl.  Maier,  IL  1.  H. 

S.  108—124). 
Dieser  Auffassung  blieben  die  unmittelbaren  Schüler  des 

Aristoteles,  Theophrast,  Eudem  und  ihr  Kreis,  nicht  treu, 
sondern  sie  behaupteten,  dafs  aus  gemischten  Kombinationen 

von  tatsächlichen  und  notwendigen  Prämissen  sich  nur  tat- 
sächliche Sätze  ableiten  lielsen.  Sie  beriefen  sich  dabei  auf 

den  allgemeinen  Grundsatz,  dals  in  allen  Prämissen  Verbindungen 
der  Schlulssatz  in  der  Modalität  der  schwächeren  Prämisse 

folge.  AYie  aus  einem  allgemeinen  und  einem  partikulären 
Vordersatz  ein  partikulärer  Schlufs  folgt,  und  wie  eine  affirmative 
und  eine  negative  Prämisse  einen  negativen  Schlulssatz  ergeben, 
so  ist,  wenn  die  eine  Prämisse  ein  notwendigerweise  Zukommen, 
die  andere  ein  einfaches  Stattfinden  ausdrückt,  der  Schlulssatz 
ein  blols  tatsächlicher.  Sie  brachten  auch  besondere  Beweise, 
die  Alexander  uns  erhalten  hat.  Der  erste  ist  logischer  Natur. 

Wenn  B  dem  ganzen  F  zukommt,  aber  nicht  notwendiger- 
weise, so  kann  es  auch  von  F  getrennt  sein,  in  diesem  Falle 

wird  auch  A  von  ihm  getrennt;  dann  kann  nicht  A  dem  F 

notwendigerweise  zukommen.  Der  andere  Beweis  ist  ein 

empirischer  durch  Beispiele.  Es  sei  nur  das  eine  wieder- 
gegeben. Lebewesen  kommt  notwendigerweise  allen  Menschen 

zu  —  Mensch  kommt  tatsächlich  allem  Sichbewegenden  zu; 
daraus  folgt,  dals  Lebewesen  allem  Sichbewegenden  tatsächlich, 
nicht  aber  notwendig  zukommt.  Bei  Maier  (a.  a.  0.,  S.  126) 

ist  der  Schlulssatz  schlecht  formuliert;  statt:  „alles  Sich- 

bewegende ist  thats.,  aber  nicht  notw,  Mensch",  soll  es  natürlich 
heilsen:  „alles  .  .  .  notw.  Lebewesen".  Diese  Bestimmungen, 
so  fügt  Alexander  hinzu,  scheinen  richtig  zu  sein,  denn,  da 
der  Mittelbegriff  es  ist,  der  den  Oberbegriff  in  prädikative 

Beziehung  zum  Unterbegriff  stellt,  so  ist  es  natürlich,  dals  die 

Xatur  des  Verhältnisses,  in  dem  der  Mittelbegriff  zum  Unter- 

begriff steht,  für  die  Beziehung  des  Oberbegriffs  zum  Unter- 

begriff malsgebend  ist  (S.  124,8  — S.  125,2;  —  Maier,  a.  a.  0., 
S.  125—127).  Maier  meint,  dals  die  letzte  Ausführung  kein 

beurteilender  Zusatz  Alexanders   sei,   sondern   die  Wiedergabe 
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eines  Theophrastischen  Gedankens,  indem  er  auf  S.  132,  28  ff. 
verweist.  Aber  es  ist  wenig  wahrscheinlich,  dals  Alexander 
in  diesem  Falle  die  vorsichtige  Formulierung:  xal  xovxo 

ilxoTOjg  ylrsöOca  öoxil  (S.  124,30-31)  gebraucht  hätte;  viel- 
mehr scheint  mir  diese  Wendung  dafür  zu  sprechen,  dafs  hier 

der  Kommentator  einfach  den  Eindruck  notiert,  den  diese 
Argumentation  des  Theophrast  und  des  Eudem  macht,  und 
gleichzeitig  durch  die  Wahl  des  Ausdruckes  andeutet,  dafs  es 
vielleicht  nur  ein  trügerischer  Schein  sein  könnte.  Bei  ihm 

schliefsen  so  eingekleidete  Bemerkungen  noch  keine  Partei- 
nahme ein. 

Alexander  widerlegt  eine  falsche  Auslegung  der  Aristoteles- 

stelle An.  pr.  a  30  a  15 — 16,  wo  gesagt  wird,  dafs  auch  dann, 
wenn  nur  die  eine  JiQoraOLg  notwendig  ist,  ein  notwendiger 
Schlufssatz  bisweilen  zustande  kommt.  Es  ist  unsinnig,  sagt 
er,  die  Bestimmung  jiors  so  zu  fassen,  als  hätte  Aristoteles 
damit  sagen  wollen,  dafs  bei  gewissen  materiellen  Bestandteilen 
der  Schlufssatz  notwendig  sei.  Denn  mit  ebenso  viel  Recht 
könnte  man  behaupten,  die  asyllogistischen  Kombinationen  seien 
bisweilen  syllogistisch,  da  sie  ja  für  gewisse  Begriffe  einen 

Schlufs  gestatten.  Nicht  auf  die  Materie  des  Syllogismus  be- 
zieht sich  das  jtOTt,  sondern,  wie  gleich  aus  dem  folgenden: 

jtXijV  ovyj  oJiOTEQag  ervitv ,  aXXa  TTJg  JtQOg  to  [IhC^ov  axQov 

hervorgeht,  auf  die  Beschaffenheit  der  Prämissenverknüpfung 

(S.  125,  3  —  19).  Wahrscheinlich  entsprang  diese  Deutung  aus 
einem  Bestreben  der  älteren  Peripatetiker,  bei  Aristoteles  selbst 
Anhaltspunkte  für  ihre  Auffassung  zu  gewinnen. 

S.  125,  30—31  (s.  auch  S.  127,  15—16)  verweist  Alexander 
auf  eine  Abhandlung,  wo  er  die  beiden  entgegengesetzten 
Standpunkte  dargestellt  hatte,  unter  dem  Titel:  U^qI  XTJg  xarä 

rag  fii^eig  diafOQag  'ÄQLöxoxeXovg  xs  xal  xöjv  IxaiQmv  avxov 
(vgl.  weiter  unten). 

Nachdem  er  die  Begründung  besprochen  hat,  die  Aristoteles 

für  die  Kombinationen  aus  zwei  allgemein  bejahenden  Prä- 
missen gibt  (S.  125,  33  —  S.  126,8),  führt  er  einige  Argumente 

an,  welche  zur  Erhärtung  der  Aristotelischen  Theorie  von  ver- 
schiedenen Seiten  aus  gebracht  werden.  Die  Einen  sagen,  in 

den  Kombinationen  aus  notwendigem  Obersatz  und  tatsächlichem 
Untersatz  im  ersten  jModus  der  ersten  Figur  solle  der  allgemein 
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bejahende  Untersatz  ein  wahres  Zukommen,  und  nicht  nur  ein 

solches  ausdrücken,  das  auf  Voraussetzung  beruht.  Ist  die  all- 
gemeine Prämisse  des  Stattfindens  wahr,  so  kann  man  nicht 

mehr  Begriffe  ausfindig  machen,  welche  die  aufgestellte  Eegel 
für  die  Natur  des  Schlufssatzes  umstiefseu.  Von  diesem  Ge- 

sichtspunkte aus  werden  die  S.  124,  21 — 30  angeführten  Bei- 
spiele entkräftet;  freilich  lassen  sie  keinen  notwendigen  Schluls- 

satz  zu,  aber  der  Grund  ist  eben  der,  dafs  keiner  der  dort 

genommenen  tatsächlichen  Untersätze  allgemein  wahr  ist.  AYas 
nun,  so  fragt  Alexander,  wenn  der  Untersatz  ein  partikuläres 

Stattfinden  ausdrückt?  Ist  dabei  der  allgemeine  Obersatz  not- 
wendig, so  hat  auch  hier  nach  Aristoteles  der  Schlufssatz  den 

Charakter  der  Notwendigkeit.  Was  will  man  den  Gegnern 
antworten,  wenn  sie  dieselben  Begriffe  aufstellen  wie  früher 
und  zeigen,  dals  ebensowenig  ein  notwendiger  Schlufssatz  sich 
eriribt  wie  im  ersten  Falle?  Jetzt  kann  man  nicht  mehr  ein- 
wenden,  dafs  die  Untersätze,  die  doch  blols  ein  partikuläres 

Stattfinden  enthalten,  nicht  wahr  seien  (S.  126,  9 — 22). 

Ein  zweites  Argument  ist  folgendes.  "Wenn  der  Satz:  A 
kommt  allem  B  zu  gleich  demjenigen  ist,  der  besagt,  A  komme 
all  dem  zu,  von  dem  B  allgemein  ausgesagt  wird,  so  ist  die 
Proposition:  A  kommt  notwendigerweise  allem  B  zu  gleich  der: 
A  kommt  notwendigerweise  all  dem  zu,  wovon  B  allgemein 
prädiziert  wird.  Wenn  der  allgemeine  Satz  der  Notwendigkeit 

diese  Bedeutung  hat,  so  ergibt  sich  ein  Schlufssatz  der  Not- 
wendigkeit, auch  da,  wo  der  Untersatz  partikulär  lautet  (S.  126, 

23 — 28;  vgl.  S.  166,  21 — 25  einen  Einwand  gegen  diesen  Ge- 
sichtspunkt). 

Andere  bedienen  sich  der  deductio  ad  absurdum.  Es  sei 

gesetzt:  A  kommt  notwendigerweise  allem  B  zu  —  B  kommt 
allem  F  tatsächlich  zu.  Ist  der  Schlufssatz:  A  kommt  not- 

wendigerweise allem  F  zu  falsch ,  so  ist  das  kontradiktorische 
Gegenteil  wahr :  A  kommt  möglicherweise  einigem  F  nicht  zu. 
Verknüpfen  wir  diesen  Satz  mit  der  allgemeinen  Prämisse  der 
Notwendigkeit,  so  haben  wir  im  vierten  Modus  der  zweiten 

Figur  einen  Syllogismus  aus  notwendigem  Obersatz  und  mög- 
lichem Untersatz.  Nun  ergibt  eine  solche  Form,  wie  auch 

Theophrast  und  Eudem  anerkennen,  einen  partikulär  verneinen- 
den   Schlufssatz    des    möglicherweise   Stattfindens:    B  kommt 
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möglicherweise  einigem  F  nicht  zu,  was  unmöglich  ist,  denn 
wir  haben  bereits  vorausgesetzt:  B  kommt  tatsächlich  allem  P 

zu  (S.  126,  29— S.  127,  2).  Man  sieht  gleich  den  schwachen 
Punkt  dieser  Argumentation:  das,  was  aus  dem  kontradik- 

torischen Gegenteil  des  zubeweisenden  Schluf^satzes  und  der 
einen  wahren  Prämisse  gefolgert  wird,  widerspricht  keineswegs 
der  anderen  Prämisse;  es  ist  nämlich  keine  Unmöglichkeit, 
wenn  Ä  allem  F  nur  tatsächlich  zukommt,  dals  es  auch  einigen 
F  möglicherweise  nicht  zukommt.  Obgleich  Alexander  es 
nicht  für  nötig  gehalten  hat,  die  Nichtigkeit  dieses  Beweises 
hervorzuheben,  so  betont  er  doch  mit  Recht,  dafs  das  beste 
Argument,  das  man  für  die  Aristotelische  Auffassung  bringen 
kann,  die  deductio  ad  absurdum  in  der  dritten  Figur  sei.  Hier 
kommt  man  nämlich  nicht  mehr  zu  einem  vermeintlichen, 
sondern  zu  einem  wahren  Widerspruch.  Wir  setzen  wieder: 

Ä  kommt  notwendigerweise  allem  B  zu  —  B  kommt  tat- 
sächlich allem  F  zu,  und  behaupten,  es  ergebe  sich  aus  diesen 

Prämissen  als  Schlulssatz:  Ä  kommt  notwendigerweise  allem 
F  zu.  Ist  das  falsch,  so  ist  das  kontradiktorische  Gegenteil 
wahr:  Ä  kommt  möglicherweise  einigem  F  nicht  zu.  Nehmen 
wir  hinzu  den  ursprünglichen  Untersatz,  so  haben  wir  den 
fünften  Modus  der  dritten  Figur  mit  möglichem  Obersatz  und 
tatsächlichem  Untersatz,  woraus  sich  unmittelbar  ein  partikulär 
verneinender  Schlulssatz  der  Möglichkeit  ergibt.  Wir  haben 
also  zu  setzen:  Ä  kommt  möglicherweise  einigem  B  nicht  zu, 
was  der  Voraussetzung  widerspricht;  hatten  wir  doch  als 

Obersatz:  Ä  kommt  notwendigerweise  allem  B  zu  (S.  127,3 — 14). 
Aus  der  Besprechung  der  einzelnen  Kombinationen  ist 

folgendes  zu  entnehmen.  Aristoteles  hatte  an  einem  Beispiel 
gezeigt,  dafs  bei  der  Kombination  aus  tatsächlichem  Obersatz 
und  notwendigem  Untersatz  im  ersten  Modus  der  ersten  Figur 
der  Schlulssatz  kein  notwendiger  sein  könne.  Dazu  nahm  er 
als  Begriffe:  Bewegung  (Ä),  Lebewesen  (B),  Mensch  (F).  Setzt 

man:  allen  Lebewesen  kommt  tatsächlich  Bewegung  zu  — 
Lebewesen  kommt  notwendigerweise  allen  Menschen  zu,  so  ist 
nach  Aristoteles  der  Schlulssatz:  allen  Menschen  kommt  tat- 

sächlich Bewegung  zu  (An.  pr.  a  30  a  28 — 32).  Alexander  fragt 
sich,  weshalb  Aristoteles  nicht  eingesehen  hat,  dals  man 
dieselben    Begriffe    gegen    den    Notwendigkeitscharakter    der 
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rrämisse  in  der  Kombination  ans  allgemein  bejahendem  Ober- 
satz der  Notwendigkeit  und  allgemein  bejahendem  Untersatz 

des  tatsächlich  Zukommens  anwenden  könne;  man  braucht  nur 

zu  setzen,  wie  wir  schon  gesehen  haben  (S.  124, 24 — 25): 
Lebewesen  kommt  notwendigerweise  allen  Menschen  zu  — 
Mensch  kommt  tatsächlich  allem  Sichbewegenden  zu.  Alexander 

hat  bereits  gezeigt  (S.  125.  30  —  S.  126,  8),  auf  welchen  Satz 
Aristoteles  den  Xotwendigkeitscharakter  des  Schlulssatzes  im 
ersten  Modus  der  ersten  Figur  stützt;  danach  scheint  es,  als 

ob  von  allem,  was  unter  B  steht,  Ä  notwendigerw^eise  aus- 
gesagt werden  müsse.  In  der  Tat  wird  dies  der  Fall  sein, 

wenn  das  allgemeine  Zukommen  im  Untersatz  derart  ist,  dals 
alles,  was  unter  B  fällt,  wirklich  Teil  von  B  ist  und  das 

„Einiges  von  B  sein"  gleich  ist  dem  „in  dem  Wesen  des  B 
enthalten  sein".  Unter  dieser  Voraussetzung  wird  man  mit 
Kecht  Ä  von  allem  F  aussagen  dürfen,  denn  Ä  kommt  allem 
B  notwendigerweise  zu,  was  so  viel  heilst  wie:  es  gibt  keinen 
Teil  von  B,  von  dem  nicht  A  notwendigerweise  ausgesagt 
würde,  und  man  hat  bereits  angenommen,  dafs  alles  F  Teil 

von  B  sei.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  sondern  kann  es  vor- 
kommen, dafs  einige  F  von  B  getrennt  sind,  so  wird  A  ihnen 

nicht  mehr  notwendig  zukommen.  Die  irrtümliche  Meinung, 

als  solle  ohne  weiteres  von  allem,  was  unter  B  steht,  A  not- 

wendigerweise ausgesagt  werden,  hat  ihren  Grund  in  der  An- 
lehnung an  den  Fall  des  allgemeinen  Satzes  des  tatsächlichen 

Zukommens;  da  hier  A  allem  zukommen  soll,  was  unter  B  ist, 

wenn  es  anders  dem  ganzen  B  zukommt,  so  meint  man,  dafs 

in  gleicher  "Weise  A  all  dem  in  B  Enthaltenen  notwendiger- 
weise zukommen  muls,  wenn  es  selbst  von  allem  B  notwen- 

digerweise ausgesagt  wird;  dies,  fügt  man  hinzu,  ist  der  Fall, 
wenn  das  dem  B  Untergeordnete  einiges  von  B  ist.  Aber 
irreführend  ist  die  Unbestimmtheit  des  Ausdrucks:  „Einiges 

von  B  sein";  darüber  vergilst  man  leicht,  dafs  es  sich  um 

ein  „in  dem  Wesen  sein"  handeln  rauls.  Man  sieht:  damit 
im  Schlulssatz  A  von  allem  F  mit  Notwendigkeit  prädiziert 

werden  könne,  mufs  ein  etwaiges  Auseinanderliegen  von  B 

und  F  ausgeschlossen  sein.  Man  kommt  also  zu  dem  Resultat: 
die  Kombination  aus  notwendigem  Obersatz  und  tatsächlichem 
Untersatz   führt  nur   insofern   zu   einem  Schlulssatz   der  Not- 
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wendigkeit,  als  die  allgemeine  Tatsächliehkeit  des  Untersatzes 

einer  Notwendigkeit  gleichkommt  (S.  129,  23  — S.  130,  15;  — 
vgl.  Maier,  II,  1.  H.  S.  115).  Auch  Z.  20—24  gehören  sachlich 
mit  dem  eben  Dargestellten  zusammen;  es  wird  nochmal  betont, 
es  sei  falsch  zu  sagen,  dafs  wenn  Ä  notwendigerweise  allem 
B  und  B  nur  tatsächlich  allem  F  zukomme,  Ä  auch  von  allem 

r  notwendigerweise  ausgesagt  werde.  Ferner  sagt  Alexander, 
Aristoteles  zeige  durch  die  aufgestellten  Begriffe,  dafs  er  der 
allgemeinen  Prämisse  des  Stattfindens  den  Charakter  einer 

Hypothese  beilege  (Z.  23 — 24).  Es  scheint  wohl,  dals  diese 
Ausführungen  Alexanders  weniger  seine  eigene  Auffassung 
wiedergeben  als  die  Argumentation  der  Theophrastischen 
Partei;  man  vergleiche  den  schon  angeführten  Beweis  S.  124, 

18 — 21  und  S.  132,  28—34;  der  Satz:  sdr  yaQ  rig  ovzcog  Xdßr] 

'  xaO-'  ov  TO  B,  xal  t6  A  t§  dvdyxrjg '  SöJtsQ  avcr/Kcdag  afi- 
g)0T8Qag  Xafißdvsi '  [irj  ydg  ovrcog  Xaßoprog  ipivöog,  den  er 
Theophrast  in  den  Mund  legt,  formuliert  den  Gedanken,  der 
der  ganzen  Auseinandersetzung  S.  130  zu  Grunde  liegt  und 

wirft  ein  helles  Licht  auf  die  Bestimmungen  Z.  13 — 15.  Möglich 
ist  immerhin,  dafs  Alexander  sich  dieser  Kritik  anschlofs,  so- 

weit sie  darauf  hinausging,  die  Unzulänglichkeit  des  Aristote- 
lischen Beweises  zu  zeigen,  ohne  daraus,  wie  die  Radikalen, 

die  Unmöglichkeit  eines  notwendigen  Schlulssatzes  in  den 
fraglichen  Kombinationen  ableiten  zu  wollen;  haben  wir  doch 

gesehen,  dals  er  andere  Argumente  zu  Gunsten  der  Aristote- 
lischen Auffassung  anführt,  von  denen  er  das  eine  auch 

persönlich  zu  befürworten  scheint. 
Neben  dem  empirischen  Beweis  für  die  Unmöglichkeit 

eines  notwendigen  Schlulssatzes  in  den  beiden  ersten  Modi 
der  ersten  Figur,  wenn  der  Obersatz  der  tatsächliche  ist,  findet 

sich  bei  Aristoteles  ein  anderer  (An.  pr.  a  30  a  25 — 28).  Dieser 
Beweis,  bemerkt  Alexander,  sieht  wie  eine  deductio  ad  ab- 

surdum aus,  obgleich  er  in  der  Tat  es  nicht  ist.  Man  nimmt 
nämlich  versuchsweise  an,  der  Schlulssatz  sei  ein  notwendiger 
und  leitet  daraus  ab  in  der  ersten  und  dritten  Figur,  dafs  A 
einigem  B  notwendigerweise  zukomme.  Darin  sieht  Aristoteles 
ein  Absurdum:  denn  der  allgemein  bejahende  Obersatz  des 
Stattfindens  schliefst  nicht  die  Möglichkeit  aus,  dafs  A  keinem 

B  zukomme,   während   dies   durch  den  partikulär  bejahenden 
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Satz  der  Notwendigkeit  unmöglieli  gemacht  wird.  Für  den 
Fall,  wo  der  Obersatz  allgemein  verneinend  ist,  hat  Aristoteles 
den  Beweis  nicht  ausgeführt,  da  er  analog  dem  ersten  verläuft. 
Hier  wird  man  das  Absurdum  aus  der  Eigenart  der  allgemein 
verneinenden  Prämisse  des  Stattfindens  herzunehmen  haben, 
denn  sie  schliefst  nicht  aus,  dafs  auch  Ä  möglicherweise  allem 
B  zukomme;  dies  verträgt  sich  aber  nicht  mit  dem  Satz,  der 
besagt,  dafs  Ä  notwendig  einigem  B  nicht  zukommt.  Alexander 
fuhrt  zwei  Gründe  an,  weshalb  dieser  Beweis  keine  deductio 

ad  absurdum  sei:  erstens  ist  die  Hypothese  nicht  das  kontra- 
diktorische Gegenteil  des  zu  beweisenden  Satzes;  zweitens  ist 

in  jedem  der  beiden  Fälle  der  Schlufs  aus  der  Hypothese  und 
einer  der  ursprünglichen  Prämissen  nicht  unmöglich,  sondern 
blofs  falsch ;  ist  es  doch  nicht  unmöglich,  dafs,  was  dem  Ganzen 

tatsächlich  zukommt  oder  nicht  zukommt,  von  einem  Teil  des- 
selben notwendigerweise  ausgesagt  oder  nicht  ausgesagt  wird. 

Aristoteles  selbst  bezeichnet  hier  den  so  abgeleiteten  Satz  als 

ipevöog,  nicht  als  aövvarop.  Mit  der  Falschheit  dieses  Schlufs- 
eatzes  ist  zugleich  die  der  Hypothese  gegeben ;  aber  damit  ist 
noch  keineswegs  bewiesen,  dafs  der  allgemein  bejahende  bezw. 
verneinende  Satz  des  Stattfindens  wahr  sei;  nur  wenn  zwei 

Sätze  einander  kontradiktorisch  entgegengesetzt  sind,  folgt 

notwendig  aus  der  Falschheit  des  einen  die  Wahrheit  des 
anderen.  Ein  solcher  Fall  liegt  aber  hier,  wie  schon  gezeigt, 
nicht  vor.  Man  sieht:  dieser  Beweis  besitzt  nicht  die  Strenge 

und  Überzeugungskraft  der  richtigen  deductio  ad  absurdum, 
und  Aristoteles  selbst  scheint,  so  meint  Alexander,  kein  allzu 

grofses  Vertrauen  in  ihn  zu  setzen  (S.  131,  8  —  S.  132, 4;  — 
vgl.  S.  128,  31  —  S.  129,  7.  Maier  bespricht  diese  Ausführungen 
Alexanders  S.  110,  Anm.  1). 

Auch  durch  die  deductio  ad  absurdum,  so  fährt  Alexander 

fort,  kann  man  beweisen,  dafs  in  der  Kombination  aus  allgemein- 
bejahend-tatsächlichem Obersatz  und  allgemein -bejahend -not- 

wendigem Untersatz  der  Schlufssatz  kein  notwendiger,  sondern 
ein  tatsächlicher  ist.  Zu  beweisen  ist:  Ä  kommt  tatsächlich 

allem  F  zu.  Ist  das  falsch,  so  ist  das  kontradiktorische  Gegen- 
teil: Ä  kommt  nicht  allem  Tzu,  d.  h.  Ä  kommt  einigem  T  nicht 

zu,  wahr ;  andrerseits  ist  vorausgesetzt  worden,  dafs  B  allem  F 
notwendig  zukomme.    Aus  diesen   beiden  Sätzen  folgert  man 
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in  der  dritten  Figur:  Ä  von  einigem  B  tatsäclilicli  nicht,  was 
iiumöglicli  ist,  da  in  dem  ursprünglichen  Obersatz  A  von  allem 
B  tatsächlich  ausgesagt  wird.  Also  ist  die  Hypothesis  falsch 
und  ihr  kontradiktorisches  Gegenteil  bewiesen.  Man  kann 
Alexander  den  Vorwurf  machen,  er  gründe  seinen  Beweis  auf 
eine  gemischte  Kombination  der  dritten  Figur,  dies  sei  aber 
unzulässig,  da  das  Resultat  dieser  Kombination  selbst  noch 
nicht  erwiesen  sei.  Es  liegt  hier  unzweifelhaft  ein  methodischer 

Fehler  vor.  Aber  es  darf  nicht  vergessen  werden,  dals  der- 
selbe Einwand  Aristoteles  trifft:  sagt  er  doch,  wie  oben  ge- 

sehen, dals  für  diese  Kombination  der  Beweis  entweder  in  der 
ersten  oder  in  der  dritten  Figur  verlaufen  kann  (An.  pr.  0:  30  a 

25 — 26).  Alexander  zeigt  ferner,  dals  bei  der  Annahme  eines 
notwendigen  Schlulssatzes  das  apagogische  Verfahren  zu  keiner 
Unmöglichkeit  führt.  In  ähnlicher  Weise  würde  man  den 
Beweis  für  den  Fall  bringen,  wo  der  Obersatz  ein  allgemein 
verneinender  des  Stattfindens  und  der  Untersatz  ein  allgemein 
bejahender  der  Notwendigkeit  ist.  Alexander  führt  den  Beweis 
nicht  aus;  man  kann  ihn  aber  leicht  konstruieren.  Zu  be- 

weisender Satz:  A  kommt  keinem  F  tatsächlich  zu;  kontra- 
diktorisches Gegenteil:  A  von  einigem  F  (tats.).  Dazu  nimmt 

man  die  notwendige  Prämisse  und  schliefst  in  der  dritten 

Figur:  A  von  einigem  F  (tats.)  —  B  von  allem  F  (notw.):  A  von 
einigem  B  (notw.),  was  der  Voraussetzung,  A  komme  tat- 

sächlich keinem  B  zu,  widerspricht.  Geht  man  dagegen  von 
der  allgemein  verneinenden  Aussage  der  Notwendigkeit  als 

Schlulssatz  aus,  so  ist  das  Ergebnis  des  apagogischen  Ver- 
fahrens: A  kommt  einigem  B  möglicherweise  zu,  was  sich 

mit  dem  allgemein-verueinend-tatsächlichen  Obersatz  verträgt 
(S.  132,  5—23). 

Ferner  bringt  Alexander  den  Beweis  durch  deductio  ad 

absurdum  für  die  Kombination  aus  allgemein-bejahend-tatsäch- 
lichem Obersatz  und  partikulär-bejahend-notwendigem  Unter- 
satz. Als  Aasgangspunkt  hat  man  zu  nehmen:  A  kommt 

einigem  F  tatsächlich  zu;  aus  dem  kontradiktorisch  entgegen- 
gesetzten Satz  und  der  Notwendigkeitsprämisse  leitet  man  iu 

der  dritten  Figur  ab:  A  kommt  einigem  B  nicht  zu,  was  der 
tatsächlichen  Prämisse  widerspricht.  Wenn  man  dagegen  von 
dem  Satz:    A    notwendigerweise    von    einigem  F  ausgeht,    so 
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läfst  sieh  kein  Absurdum  erreichen.    Hier  besteht,  wie  in  dem 
früheren  Fall,  der   syllogistisehe  Teil  der   deductio   aus  einer 

Mügliehkeits-  und  einer  Notwendigkeitsprämisse  (S.  134-,  2 — 14). 
Dies   führt  Alexander   im  Ansehlufs   an   eine  Bemerkung  des 
Aristoteles  30  b  4 — 5  aus.    Nachdem  dieser  £:esacrt  hat,  aus  der 
Kombination   von   allgemeinem  Obersatz   des  Stattfindens  und 
partikulärem   Untersatz   der  Notwendigkeit   ergebe   sich   kein 
Schlulssatz    der    Notwendigkeit,    fügt    er    hinzu:    „ovöer    yaQ 

dövrarov    ovujrljTTSf,    y.ad-a.TSQ    ovo'    Iv   roic:  y.aO-oXov  övX?.o- 
ytOfiotg.^^     Diese  Worte  sind  unklar.     Eine  erste  Deutung  gibt 
Alexander  S.  133,  20— 29;  danach  soll  der  Sinn  sein:  wie  bei 
den    allgemeinen   Formen    mit   tatsächlichem   Ober-    und  not- 

wendigem Untersatz  nichts  Unmögliches  folgte,  wenn  wir  den 
Schlufssatz   als   tatsächlich   hinstellten   und   ihn   mit  der  Not- 

wendigkeitsprämisse kombinierten  (vgl.  S.  131,  23—24),  so  wird 
es  auch  hier  sein,  wenn  der  Schlufssatz  tatsächlich  genommen 
wird,  denn  es  ergibt  sich  nicht  einmal,  was  für  eine  Prämisse 
man    auch    hinzunehmen    mag,    eine    sjllogistisch    brauchbare 

Form  (vgl.  S.  135, 12 — 14).     Jetzt  gibt  Alexander   eine  andere 
Erklärung.    Wie  er  gezeigt  hat,  ist  die  deductio  ad  absurdum 
undurchführbar  bei  den  betreflPenden  allgemeinen  Formen,  wenn 

man   von    der  Annahme   eines   notwendigen  Schlufssatzes  aus- 
geht; dasselbe  ist  nun  der  Fall  bei  den  partikulären  Formen 

mit  notwendigem  Untersatz;  das  zeigt  er  an  der  Kombination, 
die  den  Obersatz  allgemein  bejahend  hat.    Den  Grund,  weshalb 

Aristoteles  dies  nur  angedeutet  hat,  ohne  die  Beweise  zu  ent- 
wickeln,  sieht  Alexander   darin,   dafs   man  dabei  Syllogismen 

aus  Mügliehkeits-  und  Notwendigkeitsprämissen  gebraucht,  eine 
Verknüpfung,  die  noch  nicht  behandelt  worden  ist  (S.  133,  29 

bis  S.  134,  S;  15—20).    Ferner  bemerkt  er,  dafs  man  hier  nicht 
mehr  wie   bei   den  allgemeinen  Formen  durch  Annahme  eines 

Notwendigkeitsschlufssatzes  ein  falsches  Resultat  erreichen  kann, 
denn,  welche  Prämisse  man  auch  hinzunehmen  mag,  so  ergibt 

sich    keine    syllogistisehe   Kombination   (S.  134,  32  —  S.  135,  6). 
Eine  andere  Erklärung  der  Aristotelesstelle  gibt  er  S.  134, 21 — 31; 
danach   würde   sie   sich   auf  den  Beweis   durch  Beispiele   be- 

ziehen.    Auch  hier  kann  man  durch  Aufstellung  von  Begriffen 

zeigen,  dafs  die  Annahme,  der  Schlufssatz  sei  nur  tatsächlich, 
auf  keine   Unmöglichkeit    stöfst.     (Über    die    fragliche   Stelle 
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handelt  ausfilhrlicli  Maier,  IT,  1.  H.  S.  112,  Anm.  1  und  S.  111 
bis  112.) 

Aus  einem  allgemeiu-bejahend-notvvendigen  Obersatz  und 
einem  allgemein -verneinend -tatsächlichen  Untersatz  in  der 
zweiten  Figur  ergibt  sich  nur  ein  tatsächlicher  Schlufssatz. 
Dafür  bringt  Alexander  neben  den  Beweisen  des  Aristoteles 
auch  den  apagogischen  durch  deductio  ad  absurdum  (S.  139, 

12 — 21).  Hier  hatte  Aristoteles  durch  Ekthese  von  Begriffen 
gezeigt,  dals  der  Schlufs  nicht  schlechthin,  sondern  nur  rovrmv 

ovrcQV  notwendig  ist.  Nimmt  man  nämlich  als  Begriffe:  Lebe- 
wesen (Ä),  Mensch  (B),  Weils  (F),  so  ist  es  möglich,  dafs  das 

Lebewesensein  keinem  Weilsen  zukommt.  Dann  wird  auch 

das  Menschsein  keinem  Weilsen  zukommen,  aber  doch  nicht 

notwendig,  sondern  nur  so  lange  der  Satz  besteht,  dafs  kein 

Weifses  Lebewesen  ist  (30  b  31 — 40).  Die  Worte  Toi'rrar 
Öptcov  dvayxalov  sind  schwierig;  Maier  meint,  sie  seien  noch 
von  keinem  Erklärer  richtig  ausgelegt  worden ;  für  ihn  können 

sie  nichts  anderes  bedeuten  als  die  syllogistische  Notwendig- 
keit (a.  a.  0.,  S.  118,  Anm.  1).  In  der  Tat  besitzen  die  Aus- 

führungen Alexanders  über  diese  Stelle  nicht  alle  wünschens- 
werte Klarheit.  Durch  die  Worte:  coöre  tovtcjv  ^Iv  hvrcov  .  .  . 

ov:k  avayxalov  (30  b  38 — 40)  scheint  ihm  gesichert,  dafs 
Aristoteles  in  den  Kombinationen,  wo  er  einen  Schlufssatz  der 

Notwendigkeit  statuiert,  die  Notwendigkeit  schlechthin  im 

Auge  hat  und  nicht,  wie  einige  Exegeten  meinen,  eine  Not- 
wendigkeit mit  einschränkendem  Zusatz  (//era  öioQiOfiov). 

Diese  nehmen  die  Verknüpfung  aus  allgemein  bejahendem 

Obersatz  der  Notwendigkeit  und  allgemein  bejahendem  Unter- 
satz des  Stattfindens  in  der  ersten  Figur  und  zeigen,  dafs  der 

Schlufssatz  nur  bedingt  notwendig  ist,  wenn  man  etwa  als 
Begriffe  Mensch,  Lebewesen,  Sichbewegend  oder  Spazierend 
wählt  (vgl.  S.  124,  21  ff.) :  nur  solange  werde  das  Lebewesen 

von  allem  Sichbewegenden  oder  Spazierenden  notwendig  aus- 
gesagt, als  der  Mittelbegriff,  Mensch,  diesem  zukomme.  Wenn 

der  Untersatz  der  notwendige  ist,  so  mufs  der  einschränkende 
Zusatz  eine  andere  Form  annehmen.  Setzt  man  nämlich:  Sich- 

bewegen von  allem  Lebewesen  (tats.)  —  Lebewesen  von  allem 
Menschen  (notw.),  so  ist  der  Schlufssatz  so  zu  formulieren: 
Sichbewegen  kommt  notwendig  allen  Menschen   zu,   so  lange 
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das  Sielihewegen  von  allen  Lebewesen  ausgesagt  wird  (S.  140. 

14 — 28).  Bis  jetzt  ist  alles  klar,  aber  die  folgenden  Zeilen 
(S.  140, 29 — 34)  bieten  Schwierigkeiten.  Maier  nimmt  an, 
Alexander  bekämpfe  hier  die  Exegeten,  die  das  rovrcor  ovzcoi' 
ai'cr/xaiov  mit  ihrem  avayxalov  fitra  öioQ'.OfJov  assimilierten 
(II,  1.  H.  S.  128;  —  S.  118,  Anm.  1).  Diese  Erklärung  ist  aber 
mit  dem  von  Alexander  Gesagten  unvereinbar.  Es  soll  nach 
Maier  die  Bestimmung  der  Notwendigkeit  fisra  öiogiOf/ov  auf 
den  Fall,  den  Aristoteles  30  b  31  ff.  anführt,  nicht  anwendbar 
sein,  sondern  tovtcov  övtojp  eine  andere  Art  des  Notwendigen 
bezeichnen.  Abgesehen  davon,  dals  Alexander  von  einer 
solchen  nichts  sagt,  beweisen  die  Worte  xccxelrco  ar  jzQoösTiih^t 

t6  fir]  djzXcüg  airo  drayxcdov  ylveod-cu  dXXä  rö  fferd  Siogio- 
fiov,  ojg  xai  6Jt\  tovtov  (S.  140,  33 — 34)  gerade  das  Gegenteil: 
bezieht  sich  doch  hier  unzweifelhaft  rovxov  auf  die  fragliche 
Kombination  in  der  zweiten  Figur,  ̂ xsivod  auf  die  Fälle, 

die  die  Exegeten  für  ihre  Auffassung  von  der  Notwendig- 
keit des  Schlulssatzes  in  allen  gemischten  Kombinationen 

aus  notwendiger  und  tatsächlicher  Prämisse  geltend  macheu. 

Auch  aus  S.  141, 1 — 2  geht  hervor,  dals  die  Aristotelische 
Bestimmung  roircov  orzcor  nach  Alexander  dem  Notwendigen 
fiträ  dioQiOf/ov  der  Exegeten  gleich  ist.  Dafür  sprechen  ferner 

die  Worte:  chl^ac  tolovtov  (.ilv  xai  ovtcoq  dvayxcxlov  Ovfijrt- 
Qaofia  yirofievoi'  iv  ösvTtoqj  öyrjf/ari ,  <  ft  add.  Wallies  >  ?) 

xaTCKpatLXTj^  UTS  7]  <  ftel^cov  UT6  ?)  add.  Wallies  >  iXärrmj^, 
löüv  dvayxaia  (S.  140,  30  —  31).  Die  richtige  Auffassung  der 
ganzen  Stelle  scheint  mir  gleich  durch  die  Erwägung  gegeben 
zu  werden,  dals  es  hier  Alexander  daran  liegt,  die  falsche 

Meinung  zu  widerlegen,  dals  Aristoteles  auch  in  den  ange- 
führten Fällen,  wo  er  den  Schlulssatz  als  notwendig  bezeichnet, 

diese  Notwendigkeit  auf  ein  Notwendigsein  //tr«  dtoQiOfiov 
beschränkt  habe.  Nun  argumentiert  er  so:  dals  Aristoteles  in 
diesen  Kombinationen  dem  Schlulssatz  einen  solchen  Charakter 

nicht  hat  zuschreiben  wollen,  beweist  folgender  Umstand:  er 

zeigt  eben,  dals  man  in  der  zweiten  Figur  einen  derartigen 

Schlufssatz  gewinnt,  wenn  man  die  bejahende  Prämisse  all- 
gemein nimmt;  aber  er  betont,  dals  hier  der  Schlulssatz  keine 

Notwendigkeit  schlechthin  besitzt;  man  wird  wohl  daraus 
fcchliefseu,  so  können  wir  den  Gedanken  Alexanders  zu  Ende 
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ftibren,  dafs,  wo  er  diese  Bestimmung  nicht  hinzufügt,  sondern 
nur  von  Notwendigkeit  spricht,  dies  seinen  Grund  darin  hat, 
dafs  er  das  Notwendige  in  dem  gewöhnlichen  Sinne  des 
schlechthin  Notwendigen  nimmt  und  so  keinen  Anlals  hat,  es 
zu  präzisieren.  Dies  drückt  übrigens  Alexander  selbst  gleich 
darauf,  nur  in  etwas  anderer  Form,  aus:  hätte  Aristoteles,  so 
sagt  er,  in  den  Fällen,  wo  die  Exegeten  eine  Notwendigkeit 

(.lexä  öioQiöfwv  finden  wollen,  wirklich  dem  Schlulssatz  die- 
selbe Art  der  Notwendigkeit  beigelegt,  die  er  für  gewisse 

Fälle  der  zweiten  Figur  statuiert,  so  hätte  er  auch  dort,  wie 
hier,  die  Bestimmung  hinzufügen  müssen,  es  handle  sich  nicht 
um  eine  Notwendigkeit  schlechthin,  sondern  um  eine  solche 
mit  einschränkendem  Zusatz. 

VI. 

Die  kategorischen  Schlüsse  III: 

Möglichkeitssyllogismen. 

Der  Behandlung  der  Kombinationen,  in  denen  entweder 
beide  Prämissen  oder  die  eine  ein  möglicherweise  Stattfinden 

ausdrücken,  schickt  Aristoteles  eine  Bestimmung  der  Möglich- 
keit voraus,  die  für  diese  Schlüsse  in  Betracht  kommt.  Dies 

war  durch  den  Umstand  geboten,  dafs  das  Möglichsein  in  ver- 
schiedenen Bedeutungen  genommen  wird.  Möglich  wird  hier 

definiert  als  dasjenige,  das  nicht  notwendig  ist,  aus  dem  aber, 
wenn  es  als  seiend  gesetzt  wird,  nichts  Unmögliches  folgt  (An. 

pr.  a  32  a  18—20;  —  Alexander  in  An.  S.  156, 11  bis  S.  157, 10). 
Dieses  Mögliche  zerfällt  wiederum  in  zwei  Arten:  die  Möglich- 

keit des  Meistenteilsgeschehens  und  das  unbestimmt  Mögliche, 

das  ebenso  gut  so  oder  nicht  so  sein  kann,  m.  a.  W.  das  Zu- 
fällige. Wegen  dieser  Unbestimmtheit  ist  dieser  zweiten  Art 

eine  strenge  Beweisführung  fremd;  mit  ihr  befalst  sich  keine 
Wissenschaft.  Es  können  wohl  derartige  Möglichkeitssätze 
syllogistisch  erwiesen  werden,  aber  man  tut  es  gewöhnlich 
nicht,   und   zwar,  wie  Alexander  mit  Recht   hervorhebt,  weil 
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sie  völlig  nutzlos   sind   (32  b  4— 13,  18—22;  —  Alex.  S.  164, 
17— 27;  Z.  31  bis  S.  165,15). 

An  die  eben  angeführte  Definition  des  Älöglielien  knüpft 

Alexander  folgende  Frage  an:  Ist  das  Mögliche  so,  wie  Aristo- 
teles es  hier  charakterisiert,  weder  seiend  noch  notwendig,  wie 

können  die  bejahenden  und  verneinenden  Möglichkeitssätze  mit 

einander  vertauscht  werden  unter  Beibehaltung  des  so  defi- 
nierten Möglichkeits Charakters?  (vgl.  An.  pr.  a  32  a  29  ff.).  Die 

Schwierigkeit  ist  nämlich  die:  Wenn  die  Möglichkeit,  zu  sein, 

soviel  bedeutet,  wie  „noch  nicht  das  sein,  wovon  die  Seins- 

möglichkeit ausgesagt  wird"  (vgl.  S.  156,  15 — 29),  also  ein 
Nichtsein  bedeutet,  und  wenn  dagegen  das,  was  die  Möglich- 

keit hat,  nicht  zu  sein,  damit  noch  keineswegs  ein  Nichtseiendes 

darstellt,  also  ein  Seiendes  ist,  so  können  der  bejahende  Mög- 
lichkeitssatz, der  von  einem  Nichtseienden  wahr  ist,  und  der 

verneinende,  der  von  einem  Seienden  wahr  ist,  nicht  zusammen 
bestehen ;  oder  es  sollte  sein,  dals  man  in  der  Verneinung  das 
Mögliche  nicht  gemäfs  der  Definition  genommen  hätte.  Vielleicht, 
so  fährt  Alexander  fort,  hat  Aristoteles  selbst  diesem  Bedenken 

vorbeugen  wollen,  indem  er  in  die  Definition  des  Möglichen 
einfach  die  Bestimmung  des  Nichtnotwendigseins  aufnimmt, 

ohne  hinzuzufügen,  dals  dieses  Nichtnotwendige  absolut  nicht- 
seiend  sei.  Nicht  das  Nichtsein  ist  das  Merkmal  dieses  Mög- 

lichen, sondern  dals  aus  ihm,  wenn  es,  obgleich  nicht  seiend, 
als  seiend  gesetzt  wird,  sich  keine  Unmöglichkeit  ergibt  (vgl. 

S.  157,  2 — 3:  Idiov  öh  xov  kvör/oulvox)  to  t6  fi?]  ov  vjtoTi&eo- 
{^ai  eivat;  —  Z.  5 — 7:  öio  löiov  rov  IvÖeyontvov  rb  fj?)  vjrdg- 

yov  avxb  cog  vjraQxov  vjcoT8\)^ev  fi?]dsv  aövvarov  tyjELV  Ijcofiepov; 
—  Z.  8 — 10).  Dals  Aristoteles  das  Mögliche  so  falst,  geht 

daraus  hervor,  dals  er  sagt:  t6  jag  avayxalov  oficovvftcog  kvöi- 

yeoO^at  yityoftev  (32  a  20 — 21)  und  nicht  hinzufügt  xal  rb  rnag- 
yov.  Nach  all  dem  ist  damit,  dals  von  einem  und  demselben 
Gegenstand  das  möglicherweise  Sein  und  das  möglicherweise 
Nichtsein  wahr  sind,  noch  keineswegs  gesagt,  dals  dann,  wenn 
das  erste  wahr  ist,  das  zweite  es  auch  ist,  denn,  wie  schon 

gezeigt,  ist  die  Aussage  des  Möglichseins  wahr  beim  Nicht- 
seienden.  Nun  kommt  dem  Gegenstand  die  Möglichkeit,  nicht 
zu  sein,  nicht  dann  zu,  wenn  er  nicht  ist,  sondern  wenn  er  ist; 

denn    was    die  Möglichkeit  hat,   zu  sein,  wenn  es  nicht  ist, 
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hat  die  Möglichkeit,  nicht  zu  sein,  wenn  es  ist.  Also  sind 
beide  Aussagen  nicht  gleichzeitig,  sondern  abwechselnd  wahr. 

Man  kann  auch  das  Ivöixsöd^at  auf  das  noch  nicht  Seiende 
beziehen;  dann  würde  es  für  Ivötyeöd ai  y^viöd-at  ̂ i^h-Qn.  AVas 
noch  nicht  ist  und  die  Möglichkeit  hat,  zu  werden,  hat  auch 
die  Möglichkeit,  nicht  zu  werden.  Hier  ist  die  Koexistenz 
der  beiden  Möglichkeiten  ganz  unbedenklich,  da  beide  sich 

auf  das  noch  nicht  Seiende  beziehen  (S.  161,  3—26). 
Alexander  bemerkt,  dafs  die  Aristotelische  Auffassung  von 

dem  Möglichen  die  Mitte  hält  zwischen  der  des  Diodorus  und 
der  Philos.  Nach  dem  ersten  ist  das  möglich,  was  ist  oder 
sein  wird.  Alexander  erwähnt  den  sogenannten  KvQcevoJV, 
einen  Lehrsatz,  den  Diodorus  zur  Begründung  dieser  Auffassung 
aufgestellt  hatte  (vgl.  Zeller,  Über  den  xvqisvcov  des  Megarikers 
Diodor,  in  den  Sitzungsberichten  der  Königlichen  Akademie  der 

Wissenschaften  zu  Berlin  1882,  S.  151—159;  —  Prantl,  S.  39 
bis  40).  Nach  Philo  bedeutet  das  Mögliche  die  blolse  Eigen- 

schaft des  Gegenstandes,  auch  dann,  wenn  er  durch  etwas 
Äulseres  verhindert  wird,  zu  sein  (vgl.  Prantl,  S.  464  u.  Anm.  163, 
wo  er  neben  der  Stelle  aus  Alexander  noch  eine  Angabe  des 

Philoponus  wiedergibt).  Nach  Aristoteles  ist  möglich,  was  die 
Möglichkeit  hat,  zu  sein  und  nicht  gehindert  ist,  auch  wenn 
es  nicht  wird.  Alexander  nimmt  dasselbe  Beispiel,  wie  Philo^ 
und  zeigt,  dals  man  hier  von  Möglichkeit  nicht  sprechen  kann 
(S.  183,  34  bis  S.  184, 18). 

Aristoteles  lehrt,  dafs  die  Form  der  ersten  Figur  mit  all- 
gemein verneinenden  Prämissen  der  Möglichkeit  einen  Schluls 

ergibt,  wenn  man  beide  Prämissen  der  Möglichkeit  nach  um- 
kehrt; dann  bekommt  man  die  syllogistisch  vollkommene  Kombi- 
nation aus  allgemein  bejahenden  Möglichkeitsprämissen  (33  a  12 

bis  17).  Man  kann,  bemerkt  Alexander,  auch  die  Umkehrung 
nur  an  dem  Untersatz  vornehmen;  dann  ergibt  sich  der  zweite 

Modus  der  ersten  Figur  mit  beiden  Prämissen  des  möglicher- 
weise Stattfindens,  eine  Form,  die  Aristoteles  bereits  als  voll- 

kommen bezeichnet  hat  (33  a  1 — 5).  Aristoteles  hat  diese  zweite 
Möglichkeit  der  Zurückführung  übersehen  (S.  168,  28 — 30). 

Kombinationen  aus  einer  tatsächlichen  und  einer  möglichen 
Prämisse  in  der  ersten  Figur  ergeben  nach  Aristoteles,  wenn 
der  Obersatz  der  mögliche  ist,  vollkommene  Syllogismen,  wenn 

5* 



die  Möglichkeit  in  dem  Untersatz  enthalten  ist,  nur  unvoll- 
kommene, und  zwar  führen  unter  den  letzteren  Formen  die 

verneinenden  nur  zu  einem  Schlufssatz  des  Xichtnotwendig- 

zukommens  (33  b  25 — 33).  Wie  bei  den  gemischten  Kombi- 
nationen aus  tatsächlicher  und  notwendiger  Prämisse,  so  weichen 

auch  hier  Theophrast  und  Eudem  vom  Meister  ab.  Ihrem  all- 
gemeinen Prinzip  gemäls,  dals  die  Modalität  des  Schlufssatzes 

durch  die  der  schwächeren  Prämisse  bedingt  sei,  behaupten 
sie,  dals  aus  diesen  gemischten  Formen  nur  ein  möglicherweise 
Zukommen  ableitbar  sei,  welche  Prämisse  auch  die  mögliche 
sein  mag.  Die  Meinungsverschiedenheit  bezieht  sich  nur  auf 

die  Fälle,  wo  nach  Aristoteles  nicht  das  Mögliche,  wie  es  de- 
finiert ist,  sondern  blofs  die  Verneinung  der  Notwendigkeit 

erreicht  wird,  während  Theophrast  und  Eudem  auch  derartige 
Sätze  als  Möglichkeitsaussagen  betrachten  und  daher  mit  Recht 

auch  in  diesen  Formen  einen  Schlufssatz  der  Möglichkeit  sta- 

tuieren (S.  173,32  bis  S.  174,3;  17—19;  —  vgl.  S.  199,7—8). 
Ein  richtiger  Gedanke  mag  in  der  jedenfalls  zu  weit  gefafsten 
und  leicht  mifsverständlichen  Behauptung  Prantls  (S.  373) 

stecken,  dafs  ..hier  [für  die  Theophrastisch  -  Endemische  Be- 
trachtung nämlich]  die  von  Aristoteles  gemachten  Unterschiede 

zwischen  unbedingt  syllogistischen  und  bedingt  syllogistischen 

Schlulsweisen  wegfallen".  Aber  der  Satz:  ov  ylvorraL  de 
riXeioL,  hv  oig  ?)  IXccttcdv  IötIv  IvösyofievT],  den  er  in  die  An- 

merkung 52  zusammen  mit  den  Angaben  über  Theophrast  auf- 
nimmt, hat  gar  nichts  mit  diesen  zu  tun,  sondern  bezieht  sich 

auf  die  Aristotelische  Bestimmung  der  unvollkommenen  Formen, 

und  leitet  eine  Begründung  derselben  ein  (gleich  darauf:  ort 
ovx  oiov  T£  ...  usw.  S.  174, 19  ff.).  Prantls  Interpunktion: 

.  .  .  ylvBod^ac  ovfiJiXoxalg'  ov  ylvovzaL  ist  daher  schlecht;  mit 
Ptecht  setzt  Wallies  einen  Punkt. 

In  der  Kombination  aus  allgemein  verneinend  tatsächlichem 
Obersatz  und  allgemein  bejahend  möglichem  Untersatz  wird 
nach  Aristoteles  nicht  auf  das  definierte  Mögliche  geschlossen, 

sondern  es  ergibt  sich  nur  die  allgemeine  Verneinung  der  Not- 
wendigkeit. Dies  beweist  er  apagogisch  durch  deductio  ad 

absurdum.  Wenn  A  keinem  B  tatsächlich  zukommt  und  B 

möglicherweise  allem  F,  so  muls  der  Schlufssatz  sein :  möglicher- 
weise kommt  A  keinem  F  zu.    Ist  dies  falsch,  so  haben  wir 
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das  kontradiktorische  Gegenteil  zu  setzen,  nännlicli:  Ä  kommt 
notwendigerweise  einigem  F  zu.  So  bei  Aristoteles.  In 
Alexanders  Darstellung  wird  zuerst  die  Verneinung  des  zu 
beweisenden  Sclilufssatzes  gesetzt:  es  ist  nicht  wahr,  dafs  Ä 
möglicherweise  keinem  F  zukommt,  und  an  die  Stelle  dieses 
Satzes  der  gleichwertige:  Ä  kommt  notwendigerweise  einigem 
F  zu,  genommen.  Nehmen  wir  dazu  die  allgemeine  Bejahung, 
B  komme  tatsächlich  allem  F  zu,  die  wir  anstatt  der  allgemein 
bejahenden  Möglichkeitsprämisse  aufstellen,  so  schlielsen  wir 
in  der  dritten  Figur :  Ä  kommt  tatsächlich  einigem  B  zu.  Dies 

widerspricht  aber  der  Voraussetzung,  dafs  Ä  keinem  B  zu- 
komme. Die  Unmöglichkeit  kann  nicht  von  der  Vertauschung 

der  allgemein  bejahenden  Möglichkeitsprämisse  mit  der  all- 
gemein bejahenden  des  Stattfindens  kommen,  denn  damit  haben 

wir  nur  etwas  Falsches,  aber  nicht  Unmögliches  angenommen. 
Also  ist  die  Hypothese  unmöglich,  und  der  ihr  kontradiktorisch 
entgegengesetzte  Satz  erwiesen.  Nun  war  die  Hypothese:  Ä 

kommt  notwendiger w^eise  einigem  F  zu,  ihr  kontradiktorisches 
Gegenteil  ist  also:  keinem  F  kommt  Ä  notwendig  zu.  In 

diesem  Satz  haben  wir  aber  nicht  das  Mögliche,  wie  es  Ari- 
stoteles definiert  hat.  (An.  pr.  a  34  b  19  —  31;  —  Alexander 

S.  193,  23  bis  S.  194,  6).0 
Hat  nun  Aristoteles,  so  fragt  Alexander,  Recht,  wenn  er 

sagt,  in  diesen  Kombinationen  enthalte  der  Schlulssatz  nicht 

das  Mögliche,  wie  er  es  definiert  hat?  War  doch  die  Hypo- 
these, die  sich  durch  die  deductio  ad  absurdum  als  unmöglich 

erwies,  das  kontradiktorische  Gegenteil  des  allgemein  ver- 
neinenden Möglichkeitssatzes ;  dieser  war  es  also,  dessen  Wahr- 

heit erschlossen  wurde.  Wie  soll  in  ihm  die  Möglichkeit  der 
Definition  nicht  entsprechen?  Sollten  wir  etwa  einen  Fehler 
begangen  haben,  indem  wir  die  Hypothese  in  den  partikulär 
bejahenden  Notwendigkeitssatz  umformten,  sodals  die  ganze 
Beweisführung  falsch  wäre  ?  Es  muls  zuerst  untersucht  werden, 

^)  In  der  Darstellung  Maiers  sind  folgende  Fehler  zu  korrigieren. 
S.  164,  zweite  Zeile  von  unten,  schreibt  er:  sondern  aus  der  Hypothesis 

^einiges  B  ist  notwendig  A";  selbstverständlich  ist  zu  lesen:  „einiges  C 
ist  notwendig  A".  S.  165,  Z.  2  mufs  gleichfalls  statt:  „kein  B  ist  mög- 

licherweise A"  gesetzt  werden :  „kein  C  ist  möglicherw.  A",  und  Z.  5  ist 
B  durch  C  zu  ersetzen. 
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wie  der  Satz :  Ä  notwendigerweise  von  einigem  F  das  kontra- 
diktorische Gegenteil  desjenigen  darstellen  kann,  der  besagt: 

ovöevl  fcg  dvdyxfj^.  Dieser  kann  in  zwei  Bedeutnngen  ge- 
nommen werden:  entweder  als  notwendige  Aufhebung  der  ge- 
gebenen prädikativen  Beziehung  oder  als  Aufhebung  der  Not- 

wendigkeit. Einmal  besagt  er  das  notwendigerweise  Nicht- 
zukommen,  das  andere  Mal  verneint  er  die  Notwendigkeit  des 
Zukommens.  In  der  ersten  Funktion  ist  er  keine  Verneinung, 

sondern  eine  Bejahung  notw^endiger  Natur  und  kann  nicht  dem 
partikulär  bejahenden  Notwendigkeitssatz  kontradiktorisch  ent- 

gegengesetzt sein.  In  der  anderen  Bedeutung  ist  er  kontra- 
diktorisch entgegengesetzt  demjenigen,  der  etwas  von  etwas 

partikulär  notwendig  aussagt.  Wie  soll  er  aber  nicht  eine 

Möglichkeitsaussage  darstellen?  Hebt  er  doch  die  Notwendig- 
keit auf.  Der  Grund  ist  wohl  darin  zu  suchen,  dals  der  Satz, 

der  besagt:  ovdevl  fg  dvdyy,i]q  im  Sinne  der  Aufhebung  der 
notwendigen  Bejahung  ebenso  wahr  ist,  wenn  das  Prädikat 

dem  ganzen  Subjekt  zukommt,  wie  wenn  es  einigem  not- 
wendigerweise nicht  zukommt.  Dagegen  kann  der  allgemein 

verneinende  Möglichkeitssatz,  der  das  Mögliche  der  Definition 

enthält,  nicht  wahr  sein,  wo  der  partikulär  verneinende  Not- 
wendigkeitssatz wahr  ist,  denn  er  ist  mit  der  allgemein  be- 

jahenden Möglichkeitsaussage  vertauschbar.  Der  allgemeine 
Möglichkeitssatz  hebt  alle  Notwendigkeitsurteile  auf  (vgl.  S.  194, 

33 — 34).  Damit  ist  gezeigt,  dals  der  Satz,  der  besagt:  ovdhvX 
ig  dv(t.yy.riQ,  in  keinem  Fall  als  ein  Möglichkeitssatz  gelten 
kann.  Alexander  wendet  sich  jetzt  zu  der  Operation,  wodurch 
der  partikuläre  Notwendigkeitssatz  an  die  Stelle  der  Verneinung 
des  allgemeinen  Möglichkeitssatzes  getreten  ist.  Er  zeigt,  dals 
beide  Aussagen  zusammen  wahr,  aber  nicht  absolut  äquipollent 
sind.  Die  zweite  nämlich  ist  wahr  ebenso  von  dem  partikulär 

bejahenden  wie  von  dem  partikulär  verneinenden  Notwendig- 
keitssatz. Von  diesen  beiden  Möglichkeiten  hat  Aristoteles 

nur  die  erste  benutzt,  weil  er  mit  der  partikulären  Verneinung 
die  deductio  ad  absurdum  nicht  hätte  durchführen  können.  Es 

hätte  sich  nämlich  in  der  dritten  Figur  als  Schlufssatz  ergeben: 
A  kommt  einigem  5  nicht  zu,  was  nicht  unmöglich  ist.  Dann 
hat  aber  Aristoteles  völlig  Recht,  wenn  er  als  Ergebnis  des 
Beweises   durch   deductio   ad  absurdum   nicht   den  allgemein 
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verneinenden  Möglielikeitssatz,  aus  dem  der  Obersatz  der  de- 
ductio  gewonnen  worden  ist,  sondern  das  kontradiktorische 

Gegenteil  des  letzteren  nimmt.  Nun  ist  dem  partikulär  be- 
jahenden Notwendigkeitssatz  eigentlich  derjenige  kontra- 
diktorisch entgegengesetzt,  der  die  Notwendigkeit  allgemein 

verneint  (orösvl  s^  dvdyx7]q  =  ovx  8$,  dvdyx7]g  tlvl).  Wie 
bereits  gezeigt,  ist  dieser  kein  Möglichkeitssatz  im  Sinne  der 

Definition.  Also  besteht  die  Behauptung  Aristoteles'  zurecht 
(S.  196, 12  bis  S.  198,  4).  Man  vergleiche  über  diese  Frage 

Maier  (S.  165  — 168  u.  Anm.  1  zu  S.  165);  er  bespricht  auch 
die  Erklärung  Alexanders,  schliefst  sieh  aber  ihm  nicht  an. 

Alexander  zeigt,  dals  dieses  Verfahren  nicht  auf  die  Kom- 
bination aus  allgemein  verneinend  tatsächlichem  Obersatz  und 

allgemein  bejahend  möglichem  Untersatz  beschränkt  sein  dürfte, 
sondern  dafs  man  wohl  in  ähnlicher  Weise  beweisen  kann, 
dafs  auch  in  der  Form  aus  allgem.ein  bejahend  tatsächlichem 
Obersatz  und  allgemein  bejahend  möglichem  Untersatz  kein 

eigentlicher  Möglichkeitssatz  erschlossen  wird,  sondern  die  Ver- 
neinung der  partikulär  verneinenden  Notwendigkeitsaussage 

(S,  198,  5  bis  S.  199,  15).  Darin  ist  Alexander,  wie  Maier 
richtig  bemerkt  (S.  167,  in  der  Anmerkung),  völlig  konsequent. 

Wir  gehen  jetzt  zu  den  Syllogismen  aus  einer  Möglich- 
keits-  und  einer  Notwendigkeitsprämisse  in  der  ersten  Figur 
über.  Nach  Aristoteles  ergeben  die  Formen  aus  bejahenden 
Prämissen,  sowohl  die  allgemeinen  wie  die  partikulären,  einen 

Schlufssatz  der  Möglichkeit,  die  allgemeinen  und  die  parti- 
kulären Formen  aus  Prämissen  verschiedener  Qualität  ebenfalls 

einen  möglichen  Satz,  wenn  die  notwendige  Prämisse  die  be- 

jahende ist,  w^ährend  sie  sowohl  den  Schlufs  auf  das  tatsäch- 
liche wie  auf  das  möglicherweise  Nichtzukommen  gestatten, 

wenn  der  notwendige  Satz  verneinend  ist  (35  b  23 — 32).  Nach 
Alexander  soll  man  durch  deductio  ad  absurdum  in  der  dritten 

Figur  beweisen  können,  dafs  in  der  Kombination  aus  allgemein 
bejahend  oder  verneinend  notwendigem  Obersatz  und  möglichem 
Untersatz  der  Schlufssatz  ebenso  gut  möglich  wie  notwendig 
und  tatsächlich  ist,  und  zwar  bejahend,  wenn  die  notwendige 
Prämisse  bejahend  ist,  verneinend,  wenn  sie  verneinend  lautet. 
Dies  ist  schwerlich  vereinbar  mit  der  allgemeinen  Regel  des 
Aristoteles,  sowie  mit  seiner  Behauptung,  dafs  in  keiner  von 
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den  gemischten  Formen  dieser  Art  ein  Notwendig-keitssatz  sich 
syllogistisch  ableiten  lasse  (35  b  34  —  35).  Alexander  führt 
diesen  Gedanken  nicht  weiter  aus,  sondern  verweist  auf  seine 
Schrift  Legi  fä^soDr,  wo  er  diese  Frage  eingehend  behandelt 

hatte  (S.  207,28— 36).  0 
Ist  der  Obersatz  ein  allgemein  verneinender  der  Notwendig- 
keit und  der  Untersatz  allgemein  bejahend  möglich,  so  ist  der 

Sehluls  nach  Aristoteles  eine  allgemeine  Verneinung  und  zwar 
kann  er  ebenso  einen  tatsächlichen  wie  einen  möglichen 
Charakter  haben.  Er  zeigt  durch  deductio  ad  absurdum  in 
der  ersten  Figur  die  Unmöglichkeit  der  Hypothese:  A  kommt 

einigem  oder  allem  F  zu,  welche  das  kontradiktorische  Gegen- 
teil der  tatsächlichen  allgemeinen  Verneinung :  A  kommt  keinem 

r  zu,  darstellt  (36  a  7 — 17).  Mit  Recht  bemerkt  Alexander, 
dals  die  Beweiskraft  dieser  Argumentation  an  der  Annahme 

hängt,  dals  aus  einem  notwendigen  Obersatz  und  einem  tat- 
sächlichen Untersatz  in  der  ersten  Figur  ein  Schlufssatz  der 

Notwendigkeit  folgt  (vgl.  An.  30  a  15 — ^17).  Wenn  man  das 
nicht  zugibt,  so  kann  man  kein  Absurdum  erreichen  (S.  209, 

4 — 9).  Wir  erkennen  in  dieser  Bemerkung  die  Nachwirkung 
der  Theophrastisch  -  Endemischen  Theorie  (vgl.  S.  124,  8  ff.). 
Dasselbe  bemerkt  Alexander  ferner  anlälslich  der  Form  aus 

allgemein  verneinendem  Obersatz  der  Notwendigkeit  und  parti- 
kulär bejahendem  Untersatz  der  Möglichkeit,  bei  welcher  der 

Beweis  von  Aristoteles  (36  a  34 — 39)  in  gleicher  Weise  geführt 
wird  (S.  212,  20 — 22).  Man  kann  aber,  fügt  er  gleich  hinzu, 
die  deductio  ad  absurdum  so  gestalten,  dafs  dieser  Einwand 
nicht  erhoben  werden  kann;  es  ergibt  sich  eine  Form  in  der 

zweiten  Figur  aus  zwei  notwendigen  Prämissen,  aus  denen  un- 
umstritten ein  Notwendigkeitssatz  folgt  (S.  212,  22 — 28). 

Der  Schlufs  aus  allgemein  verneinendem  möglichem  Ober- 
satz und  allgemein  bejahendem  notwendigem  Untersatz  ist 

nach  An.  pr.  a  36  a  17 — 25  ein  vollkommener  und  gestattet 
nicht  die  deductio  ad  absurdum.  Setzt  man  nämlich,  sagt 
Aristoteles,  dals  A  einigem  F  zukommt,  und  nimmt  man  hinzu 

^)  Vgl.  S.  213,  11—27,  wo  der  Beweis  für  die  Formen:  e  (notw.), 
a  (mügl),  und  e  (notw.),  i  (mugl.)  gebracht  wird.  Z.  11  und  26—27  ver- 

weisen auf  die  jetzige  Bemerkung.  Auch  die  Ausführungen  S.  249, 10 — 25; 
32  bis  S.  250,  2  gehören  hierher. 
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surdum folgern  und  zwar,  wie  Alexander  bemerkt,  weil  die  so 

gewonnene  Kombination  der  zweiten  Figur  nicht  einmal  syllo- 
gistisch  ist  (S.  210, 14 — 21).  Ein  allgemein  verneinender  Schlufs- 
satz  des  Stattfiudens  lälst  sich  also  hier  mit  Hilfe  des  apa- 
gogischen  Verfahrens  nicht  gewinnen.  Man  kann  doch,  so 
fährt  Alexander  fort,  durch  deductio  ad  absurdum  bev/eisen, 
dals  der  Schlufssatz  ein  möglicherweise  Nichtzukommen  aussagt. 
Ist  es  nicht  der  Fall,  so  ist  das  kontradiktorische  Gegenteil 

wahr,  nämlich:  es  ist  nicht  wahr,  dals  Ä  keinem  F  möglicher- 

w^eise  zukommt;  nun  kann  man  gleich  an  die  Stelle  dieses 
Satzes  den  partikulär  bejahenden  der  Notwendigkeit  setzen: 
Ä  kommt  notwendigerweise  einigem  F  zu.  Nimmt  man  hinzu 
den  ursprünglichen  Untersatz :  B  kommt  notwendigerweise  allem 

F  zu,  so  schliefst  man  in  der  dritten  Figur:  Ä  kommt  not- 
wendig einigem  B  zu;  dies  ist  aber  unmöglich,  denn  die  Voraus- 
setzung lautet:  Ä  möglicherweise  von  keinem  B.  Hier  enthält 

der  Schlulssatz  die  Möglichkeit,  wie  sie  definiert  worden  ist, 

und  nicht  nur,  wie  in  der  oben  besprochenen  Form  aus  all- 
gemein verneinendem  tatsächlichem  Ober-  und  allgemein  be- 

jahendem möglichem  Untersatz  (s.  S.  68 — 71),  die  allgemeine 
Verneinung  der  Notwendigkeit.  Dort  kamen  wir,  wenn  wir 

von  dem  partikulär  verneinenden  Notwendigkeitssatz  als  Hypo- 
these ausgingen,  zu  keinem  Absurdum,  und  das  war  der  Grund, 

weshalb  durch  die  deductio  nicht  der  allgemein  verneinende 
Möglichkeitssatz,  sondern  nur  das  eigentliche  kontradiktorische 

Gegenteil  von  tlvl  tg  dvdyxrjg,  nämlich  firjösm  a^  dvayxT]c; 
bewiesen  wurde.  Jetzt  dagegen  lälst  sich  die  deductio  ad 
absurdum  durchführen,  gleichviel  ob  wir  an  die  Stelle  der 
Verneinung  des  zubeweisenden  Schlulssatzes  das  rivl  eg  dvayy,i]Q, 
oder  das  eg  dvdy7ii]c,  xivl  [ir]  setzen;  mit  diesen  beiden  Sätzen 
mufs  aber  auch  die  fragliche  Verneinung  fallen,  da  sie  die 
einzigen  sind,  die  mit  ihr  gleiche  Geltung  haben ;  somit  ist  ihr 
eigentlich  kontradiktorisches  Gegenteil,  nämlich  der  allgemein 

verneinende  Möglichkeitssatz,  bewiesen  (S.  211,  2 — 17). 
Wenn  der  Obersatz  allgemein  bejahend  notwendig  und 

der  Untersatz  partikulär  bejahend  möglieh  ist,  so  ergibt  sich 
nach  Aristoteles  ein  partikulär  bejahender  Schlulssatz,  der 
nicht  ein  Stattfinden,  sondern  ein  möglicherweise  Zukommen 
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entbält.  Dies  würde  die  dediictio  ad  absurdum  gleicli  zeigen 

(36  a  40  —  b  2).  Nun  kann  man  aucb,  bemerkt  Alexander,  von 
einer  partikulär  bejabenden  tatsäebliclien  Aussage  aus  als  zu- 

beweisendem Seblulssatz  die  deductio  ad  absurdum  erfolgreicli 
durcbfübren.  Man  setzt:  Ä  von  einigem  F  tatsäcblicb.  Ist 

dieser  Satz  falscb,  so  ist  der  ibm  kontradiktoriscb  entgegen- 
gesetzte wabr :  Ä  von  keinem  F  (tatsäcblicb) ;  verknüpft  mit 

der  partikulär  bejabenden  Möglicbkeitsprämisse :  B  von  einigem 

F,  ergibt  er  den  Scbluls:  Ä  kommt  tatsäcblicb  oder  möglicher- 
weise einigem  B  nicbt  zu,  was  unmöglich  ist,  da  Ä  nach  der 

Voraussetzung  allem  B  notwendig  zukommt.  Also  ist  die 
Hypothese  falsch  und  ihr  kontradiktorisches  Gegenteil,  der 
partikulär  bejahende  Satz  des  Stattfindens,  bewiesen.  Dies 
widerspricht  der  Behauptung  des  Aristoteles,  dals  diese  Form 

nur  einen  möglichen  Scbluls  gestatte  (S.  214,  12 — 18). 
Für  die  Theorie  der  Möglichkeitssyllogismen  in  der  zweiten 

Figur  ist  es  von  grolser  Wichtigkeit,  welche  Stellung  man  in 
der  Frage  nach  der  Umkehrbarkeit  des  allgemein  verneinenden 
Älöglicbkeitssatzes  einnimmt.  Daher  schickt  Aristoteles  eine 
Besprechung  dieser  Frage  der  Betrachtung  der  einzelnen  Formen 
voraus  (36  b  35  bis  37  a  31).  [S.  die  ausführliche  Darstellung  der 
beiden  Auffassungen  und  die  Kritik  der  Theophrastischen  Argu- 

mentation im  zweiten  Kapitel.]  Bekanntlich  leugnet  Aristoteles, 
dafs  dieser  Satz  umkehrbar  ist,  dagegen  vertritt  Theophrast 
seine  Umkehrbarkeit.  Das  mufste  ihn  dazu  führen,  eine  Anzahl 
von  Scblulsformeu  als  syllogistisch  tauglich  anzuerkennen,  die 

Aristoteles  vom  Standpunkte  der  Nichtumkehrbarkeit  aus  ver- 
worfen hatte  (vgl.  Maier  II,  1.  H.,  S.  211— 212). 

Die  Kombinationen  aus  zwei  Möglichkeitsprämissen  sind 

durchweg  asyllogistisch  (36  b  26 — 29).  Diese  Regel  illustriert 
Aristoteles  an  der  Form  mit  allgemein  verneinendem  Ober-  und 
allgemein  bejahendem  Untersatz.  Durch  Umkehrung  kann  mau 
sie  nicht  beweisen,  da  bereits  gezeigt  worden  ist,  dals  der 
allgemein  verneinende  Möglichkeitssatz  nicht  umkehrbar  ist; 
aber  auch  die  deductio  ad  absurdum  ist  hier  nicht  durch- 

führbar (37  a  32— 37).  Auffallend  ist  hier,  dals  Aristoteles  als 
Hypothesis  den  Satz:  B  kommt  möglicherweise  allem  F  zu, 
nimmt,  der  doch  dem  Satz:  B  kommt  möglicherweise  keinem 

F  zu,  nicht  entgegengesetzt,   sondern   sogar  mit  ihm  gleich- 



75 

wertig-  ist.  Alexander  vermutet,  die  Worte :  Tsfhsvtog  yaQ  rov 
B  jtavzl  rqj  F  Ivör/^eöd-ai  vjiaQX^iV  ständen  für:  ze^evroc  yctQ 
xal  vjrored^svTog  rov  B  jravxl  reo  FlB,  avayxrjC,  vjtaQ'/jiv.  Freilich 
sei  dieser  Satz  selbst  nicht  das  eigentlich  kontradiktorische 

Gegenteil  der  allgemein  verneinenden  Möglichkeitsaussage,  denn 

ihr  stehe  der  partikulär  bejahende  Notwendigkeitssatz  gegen- 
über. Aristoteles  scheint  demnach  die  allgemeine  Bejahung 

in  der  Absicht  genommen  zu  haben,  das  Argument  noch  stärker 

zu  gestalten.  Wenn  nämlich  daraus,  dals  B  e$,  dvayy.r]Q  jtavrl 
To)  r  gesetzt  wird,  kein  Absurdum  folgt,  so  wird  a  fortiori 
sich  keins  ergeben,  wenn  man  von  dem  partikulär  bejahenden 
Notwendigkeitssatz  ausgeht  (S.  227,  27  bis  S.  228,  3).  Maier 

(II,  LH.  S.  178  — 179  und  Anm.  1  zu  S.  179)  erklärt  anders, 
indem  er  eine  Textverderbnis  annimmt  und  schreibt:  T^d^tvToc, 
ycLQ  rov  B  <  ̂ ?/  >  Jicwrl  reo  F  Ivöt^eoüai  <  f/rj  >  vJiciQyeiv 
ovösp  öi\ußaLV£c  ipsvöog.  Seine  Erklärung  für  das  Wegfallen 
der  beiden  //?/  ist  sehr  bestrickend ;  man  wird  also  wohl  diese 
einfache  Emendation,  die  die  Stelle  gleich  in  Ordnung  bringt, 

dem  etwas  spitzfindigen  Erklärungsversuch  Alexanders  vor- 
ziehen dürfen.  Auch  wenn  man  als  Verneinung  des  in  Frage 

stehenden  Schlulssatzes :  B  kommt  möglicherweise  keinem  F 
zu,  den  partikulär  verneinenden  Notwendigkeitssatz:  B  eg 
dmyxrjg  rivl  reo  F  litj  nimmt,  führt  das  apagogische  Verfahren 

zu  keinem  Absurdum  (S.  228,  3 — 11).  Es  lälst  sich  auch  in 
anderer  Weise  zeigen,  dals  die  Kombinationen  aus  zwei  Möglich- 

keitsprämissen in  dieser  Figur  asyllogistisch  sind.  Sollten  sie 
überhaupt  einen  Schlufs  ergeben,  so  würde  dieser,  entsprechend 
der  Natur  der  Prämissen,  den  Charakter  der  Möglichkeit  tragen. 

Nehmen  wir  an,  er  sei  bejahend,  so  kann  man  Begriffe  auf- 
stellen, die  zur  Aufhebung  des  allgemein  bejahenden  Mög- 

lichkeitssatzes führen.  Soll  er  verneinend  sein,  so  fehlt  es 

wiederum  nicht  an  Begriffen,  bei  denen  sich  ein  Schlufs- 
satz  der  Notwendigkeit  ergibt;  nun  hebt  die  notwendige 

Verneinung  beides,  den  allgemein  bejahenden  wie  den  all- 
gemein verneinenden  Satz  der  Möglichkeit  auf.  Den  Beweis 

durch  Aufstellung  von  Begriffen  hat  Aristoteles  nur  für  die 
schon  besprochene  Kombination  aus  allgemein  verneinendem 
Obersatz  und  allgemein  bejahendem  Untersatz  geführt,  aber 

er    sagt,    man    könne    dieselben    Begriffe    auf   alle    übrigen 
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Fälle  anwenden  und  damit  zeigen,  dafs  in  keinem  ein 
Sehlulssatz  mit  syllogistisclier  Notwendigkeit  erreiebbar  sei 
(37  a  37  bis  b  18).  Alexander  bemerkt,  dafs  man  auch  die 

Begriffe  so  wählen  kann,  dals  sieh  eine  allgemein  be- 
jahende Notwendigkeitsaussage  ergibt;  man  nimmt  z.  B.  Weils 

(Ä),  ]\Iensch  (B),  Grammatiker  (/"').  Weifs  wird  möglicher- weise von  allem  Menschen  und  von  keinem  Grammatiker 

ausgesagt;  Mensch  kommt  allem  Grammatiker  notwendiger- 
weise zu.  Wenn  Aristoteles  diese  Möglichkeit  nicht  berück- 

sichtigt hat,  so  liegt  der  Grund  darin,  dals  durch  die  all- 
gemeine notwendige  Verneinung  allein  der  allgemeine  Satz  der 

Möglichkeit,  sei  er  verneinend  oder  bejahend,  hinreichend  auf- 

gehoben wird  (S.  230,6-24). 
In  der  Form  aus  allgemein  bejahender  Möglichkeitsprämisse 

und  allgemein  verneinender  Prämisse  des  Stattfindens  ergibt 
sich  durch  Umkehrung  des  tatsächlichen  Satzes  in  der  ersten 

Figur  ein  allgemein  verneinender  Sehlulssatz  des  möglicher- 
weise Stattfindens,  w-elche  von  den  beiden  Prämissen  auch  die 

verneinende  tatsächliche  sein  mag  (37  b  23 — 29).  Freilich  führt 
der  Beweis  durch  Umkehrung  dann,  wenn  das  Stattfinden  im 

Untersatz  enthalten  ist,  nicht  unmittelbar  zu  dem  Satz :  B  mög- 
licherweise von  keinem  Pj  sondern  zu  dem:  F  möglicherweise 

von  keinem  JB.  Nun  ist,  wie  schon  gesagt,  der  allgemein  ver- 
neinende Möglichkeitssatz  nicht  umkehrbar,  und  es  scheint,  als 

ob  wir  das  in  Frage  stehende,  nämlich  die  Prädikation  des 
Oberbegriffs  vom  Unterbegriff  im  Sehlulssatz  nicht  bewiesen 

hätten  (S.  231,  24 — 33).  Da  überdies  ein  apagogischer  Beweis 
nicht  zu  führen  ist,  so  meint  Maier,  diese  Form  hätte  aus- 

geschieden werden  müssen  (a.  a.  0.,  S.  181).  Alexander  nimmt 
sie  aber  in  Schutz  und  macht  geltend,  dals  hier  nicht  das 

Mögliche  erschlossen  wird,  wie  es  definiert  worden  ist;  haben 
wir  doch  den  Sehlulssatz  durch  eine  Form  der  ersten  Figur 
mit  negativem  Obersatz  des  Stattfindens  gewonnen;  nun  weifs 
man,  dafs  dabei  der  Schlufssatz  nicht  das  definierte  Mögliche 
enthält.  Damit  fällt  das  eben  erhobene  Bedenken,  denn  das 

Mögliche,  das  wir  jetzt  vor  uns  haben,  wird  von  dem  Statt- 
findenden ausgesagt,  und  der  allgemein  verneinende  Satz 

des  Stattfindens  ist  rein  umkehrbar  (S.  231, 35  bis  S.  232, 5). 

Diese  Erklärung  hängt,  wie  man  sieht,  an  Alexanders  Auffassung 
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von  dem  njjSerl  l^  avaY^7]q.  S.  195, 1  ff.  sagt  er,  dafs  dies  die 

notwendigen  Verneinungen  nicht  auf  hebe  J)  Man  kann  ver- 
muten, dafs  die  Umwandlung  von  firjöevl  eg  dvdyx?]g  in  tg 

dvdyxrjg  ovösri  der  Weg  gewesen  ist,  der  Alexander  dazu 
geführt  hat,  S.  231,  38  als  Schlufssatz  der  jetzt  besprochenen 

Form  den  allgemein  verneinenden  Satz  des  Stattfindens  hinzu- 

stellen; denn,  wenn  ftrjdei'l  e^  diHr/x7]g  von  dem  t§  drdyxrjg 
oröerl  ausgesagt  werden  kann,  so  wird  es  auch  von  der  ein- 

fachen tatsächlichen  Verneinung  gelten  können.  Maier  bekämpft 
Alexanders  Erklärung  (a.  a.  0.,  S.  181,  Anm.  1).  Nach  ihm  ist 
die  Identifizierung  des  Möglichen  im  Sinne  des  Nichtnotwendigen 
mit  dem  Stattfindenden  falsch  (vgl.  ebd.,  S.  25,  Anm.  1).  Das 

fiij  dvayxalov  (3,  25  a  38)  oder  iir\  tg  dvdyxtjg  vjidQXSLV  (25  b  5) 
bedeutet  für  ihn  das  Unbestimmtmögliche.  Nun  sagt  er,  dafs 
das  Notwendige  in  cap.  3  nicht  mit  dem  zusammenfällt,  wovon 
cc.  15  ff.  die  Rede  ist.  Was  ist  denn  in  seinen  Augen  die 
Natur  dieser  Nichtnotwendigkeit?  Darüber  äufsert  er  sich 

S.  165 — 168,  und  in  der  ausführlichen  Anmerkung  1  zu  S.  165. 
Danach  wäre  der  Unterschied  zwischen  epöextrat  pirj  vndQyziv 

und  ovx  dvdyxri  ̂ 7]  vndqyjnv  kein  prinzipieller,  sondern  viel 
eher  ein  Hülfsmittel,  das  Aristoteles  sich  nachträglich  geschaffen 
hätte,  um  über  die  Schwierigkeit  hinwegzukommen,  die  sich 

aus  seinem  ersten  Beispiel  34  b  32—37  ergab.  Er  beruft  sich 
auf  32  a  21 — 27,  wo  ganz  unzweideutig  die  Vertauschbarkeit 
von  evöeyerat  vndqyuv  und  ovx  dvdyxrj  firj  vjidqyuv  aus- 

gesprochen wird.  Besteht  Maiers  Auffassung  zurecht,  und  un- 
zweifelhaft hat  sie  viel  für  sich,  so  steht  die  ganze  Theorie 

von  den  Formen,  wo  das  Mögliche  im  Schlufssatz  nicht  der 
Definition  entspricht,  auf  schwachen  Füfsen.  Man  mufs  aber 
bedenken,  dafs,  wenn  Aristoteles  mit  dieser  Unterscheidung  so 

^)  Freilich  berücksichtigt  Alexander  in  den  gleich  darauf  folgenden 
Beispielen  (S.  195,  3  ff.)  nur  die  eine  Möglichkeit,  nämlich  das  Zusammen- 
wahrsein  von  firjösvl  iq  dvccyxtjg  und  i^  dväyAi^q  rivl  yt.Yi\  aber  da  er 

ausdrücklich  sagt  (Z.  1  —  2):  t]  6t  '^ßrjöevl  i^  dväyxrjg'  xdiv  (xlv  xaza- 
(pazLXÖJV  fxvayxalcDv  iozlv  aiQexixri,  ovxbzi  61  xal  xwv  dnoipatixüjv,  so 
hat  man  keinen  Grund,  die  andere  Möglichkeit  des  Zusammenwahrseins 
auszuschliefsen.  So  versteht  auch  Maier,  S.  167  in  der  Anm.:  „Beweisen 

läfst  sich  also  nur  ein  Schlufssatz,  der  die  verneinenden  Notwendigkeits- 
sätze offen  läfst,  d.  h.  der  Satz  xo  A  ovöevl  xo)  F  i^  dv.  vn.,  welcher 

xo  Ä  £|  dvdyxrjg  ovöfvi  xdj  F  vnd^x^^  nicht  ausschliefst." 
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liänfig  operiert,  sie  wolil  in  seinen  Angen  auch  einen  saclilichen 

Wert  gehabt  haben  mufs.  Deshalb  dürfte  Alexanders  Auf- 
fassung, die  doch  wenigstens  das  Ganze  auf  prinzipielle  Er- 

wägungen zurückfuhrt,  nicht  zu  abfällig  beurteilt  werden.  Was 

die  spezielle  Frage  anbetrifft,  die  den  Aulals  zu  dieser  Ab- 
schweifung gab,  so  miils  man  anerkennen,  dafs  die  Erklärung 

Alexanders  sehr  geschickt  und,  wenn  man  ihm  seine  Voraus- 
setzung zugibt,  recht  befriedigend  ist.  Sonst  muls  man  mit 

Maier  in  der  Aufnahme  der  vorliegenden  Kombination  in  die 
syllogistischen  ein  Versehen  des  Aristoteles  erblicken,  wie 
solche  auch  bei  ihm  nicht  ganz  ausgeschlossen  sind. 

S.  232,  5 — 9  weist  Alexander  auf  einen  anderen  Ausweg 
hin.  Der  Beweis  durch  Umkehrung  führte,  wie  schon  gesagt, 

dazu,  den  Unter-  vom  ObersatÄ  zu  prädizieren:  7^  möglicher- 
weise von  keinem  B.  Jetzt  sieht  Alexander  von  seiner  ersten 

Erklärung  ab  und  behandelt  diesen  Satz  als  eigentliche  Mög- 
lichkeitsaussage. Der  allgemein  verneinende  Möglichkeitssatz 

ist  wohl  nach  Aristoteles  nicht  rein  umkehrbar,  aber  sollte  er 
nicht  dieselbe  Umkehrbarkeit  besitzen,  wie  der  bejahende,  mit 
dem  er  doch  sich  vertauschen  lälst?  Ist  dies  der  Fall,  so 

dürfen  wir  an  die  Stelle  des  ursprünglichen  Schlulssatzes  die 
partikuläre  Verneinung :  B  möglicherweise  von  einigem  F  nicht 
setzen.  Die  vorsichtige  Form,  in  der  Alexander  diese  Operation 
vorschlägt,  ist  wohl  dadurch  zu  erklären,  dafs  Aristoteles  eine 
solche  partikuläre  Umkehrbarkeit  des  allgemein  verneinenden 

Möglichkeitssatzes  nicht  erwähnt  (vgl.  Maier  II,  1.  H.  S.  39 — 40). 
An  einer  anderen  Stelle  schreibt  Alexander  unbedenklich  dem 

Aristoteles  diese  Meinung  zu.  Es  handelt  sich  um  die  Form 

aus  allgemein  bejahendem  möglichem  Ober-  und  allgemein  ver- 
neinendem notwendigem  Untersatz;  durch  Umkehrung  ergibt 

sich  eine  Form  der  ersten  Figur,  die  einen  tatsächlichen  Schlufs- 
satz  gestattet.  In  ihm  ist  das  Verhältnis  der  Begriffe  um- 

gekehrt, aber,  da  die  allgemeine  tatsächliche  Verneinung  rein 

umkehrbar  ist,  so  ergibt  schlielslich  die  zubeweisende  Kom- 
bination einen  tatsächlichen  Schluls.  Hätte  man  es  in  der 

Form  der  ersten  Figur,  die  hier  zur  Anwendung  kommt,  mit 
dem  definierten  Möglichen  zu  tun  (vgl.  oben  S.  72),  so  wäre 

vom  Aristotelischen  Standpunkte  aus  die  reine  Umkehrung  un- 
möglich.   Um  das  richtige  Verhältnis  der  Begriffe  im  Schluls- 
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Satz  herzustellen,  mül'ste  man  die  Umkelirung*  des  allgemein 
verneinenden  Möglicbkeitssatzes  in  den  partikulären  vornehmen, 
eine  Operation,  die  Aristoteles  anerkennt,  da  der  erstere  mit 
dem  allgemein  bejahenden  vertauschbar  ist.  Wie  oben  bemerkt, 

findet  sich  bei  Aristoteles  keine  Stelle,  wo  er  eine  solche  Um- 

kehrung  lehrt.  Für  die  Logiker,  die  den  möglichen  Schlufs- 
satz  in  der  fraglichen  Kombination  statuieren,  ist  die  Sache 
einfacher,  denn  sie  lehren  gleichzeitig  die  reine  Umkehrbarkeit 
des  allgemein  verneinenden  Möglichkeitssatzes.  Es  handelt  sich 
hier,  wie  man  sieht,  um  Theophrast  und  Eudem  (S.  235,  33  bis 
S.  236, 14). 

Im  folgenden  beschäftigt  sich  Alexander  weiter  mit  den 
Kombinationen  aus  verneinender  tatsächlicher  und  bejahender 

Möglichkeitsprämisse.  Wenn  Aristoteles  diese  Formen  als  syllo- 
gistisch  anerkennt,  so  scheint  das  unter  einseitiger  Berück- 

sichtigung der  Umkehrbarkeit  des  allgemein  verneinenden 
Satzes  des  Stattfindens  geschehen  zu  sein;  die  Gegenprobe 
durch  Aufstellung  von  Begriffen  hat  er  unterlassen.  Alexander 

zeigt,  wie  man  auf  diesem  Wege  bei  der  ersten  Form  (Ober- 
satz: allgemein  verneinend  tatsächlich,  Untersatz:  allgemein 

bejahend  möglich)  einmal  zu  einem  allgemein  verneinenden, 

das  andere  Mal  zu  einem  allgemein  bejahenden  Notwendigkeits- 
satz kommt.  In  dem  ersten  Beispiel  ergibt  sich :  Mensch  kommt 

notwendigerweise  keinem  Pferd,  in  dem  zweiten :  Mensch  kommt 
notwendigerweise  allem  Grammatiker  zu.  Nun  sollte  der  Schluls 

ein  möglicher  sein,  d.  i.  jede  Notwendigkeit  ausschlielsen. 

Nehmen  wir  die  Form,  in  der  der  Obersatz  der  bejahend- 
mögliche ist,  so  stellen  wir  einen  verneinenden  Schlulssatz  der 

Notwendigkeit  auf.  Aber  mit  diesem  Resultat  verträgt  sich 

die  allgemeine  tatsächliche  Verneinung  sehr  gut  (S.  232, 10 — 27; 
S.  235,  5—8). 

Sind  beide  Prämissen  allgemein,  und  die  eine  notwendig, 

die  andere  möglich,  so  ergibt  sich,  wenn  die  notwendige  ver- 
neinend ist,  ein  Schluls  nicht  nur  des  möglicherweise,  sondern 

auch  des  tatsächlichen  Nichtzukommens.  Den  Beweis  durch 

Umkehrung  führt  Aristoteles  für  den  Fall  aus,  wo  der  Ober- 
satz der  verneinende  notwendige  ist  (38  a  16 — 21).  Durch  Um- 

kehrung des  Obersatzes  ergibt  sich  eine  Form  der  ersten  Figur 

aus  allgemein  verneinendem  notwendigem  Ober-  und  allgemein 
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bejahendem  möglicliem  Untersatz;  nun  ist  bereits  (3G  a  7 — 17) 
gezeigt  worden,  dafs  in  dieser  der  Scbhifssatz  sowohl:  Ä  tat- 
säclilieh  von  keinem  F  w4e:  Ä  möglicherweise  von  keinem  F 
lautet.  Es  mufs  bemerkt  werden,  dafs  Aristoteles  an  unserer 
Stelle  den  Beweis  durch  Umkehrung  ausdrucklieh  nur  noch 

zur  Aufstellung  des  möglichen  Schlufssatzes  verwendet;  fin- 
den tatsächlichen  bringt  er  einen  besonderen  Beweis,  und  zwar 

durch  deductio  ad  absurdum.  Dieser  verläuft  wie  folgt:  Zu- 
beweisender Satz:  B  tatsächlich  von  keinem  F;  kontradikto- 

risches Gegenteil:  B  tatsächlich  von  einigem  F.  Aus  diesem 

Satz  als  Untersatz  und  der  Xotwendigkeitsprämisse:  Ä  not- 
wendigerweise von  keinem  B  ergibt  sich  in  der  ersten  Figur 

der  Schlufssatz  der  Notwendigkeit :  Ä  von  einigem  F  notwendig 
nicht,  was  falsch  ist,  da  wir  vorausgesetzt  haben,  Ä  komme 

allem  F  möglicherweise  zu  (38  a  21 — 25).  Alexander  sagt,  dals 
die  Möglichkeit  dieser  deductio  ad  absurdum  an  die  Aristo- 

telische Auffassung  von  der  Natur  des  Schlufssatzes  in  den 

Formen  der  ersten  Figur  aus  notwendigem  Ober-  und  tatsäch- 
lichem Untersatz  gebunden  sei,  während  für  diejenigen,  die  in 

diesen  Kombinationen  den  Schlufssatz  für  nur  tatsächlich 

halten,  kein  Absurdum  erreichbar  ist  (S.  235,  20 — 30). 
Allgemeine  Formen  aus  einer  verneinenden  Möglichkeits- 

prämisse und  einer  bejahenden  Prämisse  der  Notwendigkeit 
sind  asyllogistisch,  gleichviel  ob  die  Notwendigkeit  in  dem 
Unter-  oder  in  dem  Obersatz  enthalten  ist.  Der  Beweis  dafür 

ist  durch  Aufstellung  von  Begriffen  zu  führen  (An.  pr.  a  38  a 

26  —  b  5).  Hier  findet  Alexander  eine  Aporie.  Man  kann 
nämlich  in  beiden  Fällen  den  Beweis  durch  deductio  ad  ab- 

surdum erfolgreich  anwenden.  Ist  der  Obersatz  der  notwendige, 

so  geht  man  von:  B  möglicherweise  von  keinem  F  als  zu- 
beweisendem Schlufssatz  aus  und  gewinnt  in  der  ersten  Figur: 

A  notwendigerweise  von  einigem  F,  was  der  Voraussetzung 
widerspricht,  dafs  Ä  möglicherweise  keinem  F  zukomme.  Ist 
der  Obersatz  möglich,  so  ergibt  die  deductio  in  der  ersten 

Figur:  Ä  möglicherweise  von  einigem  F  nicht,  was  dem  Unter- 
satz, in  der  dritten:  Ä  notwendigerweise  einigem  B,  was  dem 

Obersatz  widerspricht.  Wenn  dem  so  ist,  fügt  Alexander 

hinzu,  so  ist  entweder  das  apagogische  Verfahren  nicht  aus- 
reichend, um  eine  Kombination   als  syllogistisch  zu  erweisen, 
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oder,  wenn  mau  das  nicht  annehmen  will,  bildet  die  empirische 
Methode  durch  Aufstellung  von  Begrifien  keine  genügende 
Gegeninstanz  gegen  die  syilogistische  Brauchbarkeit  einer  Form. 

Alexander  verweist  auf  seine  Schrift  IltQl  rmv  fu^scop  i) :  da 
habe  er  gezeigt,  wie  diese  Schwierigkeit  zu  lösen  sei  (S.  238, 
22—38). 

Wenn  beide  Prämissen  bejahend  sind,  so  ergibt  sich  kein 
Schluls.  Denn  ein  verneinender  Schlulssatz  der  Notwendigkeit 
oder  des  Stattfindens  ist  von  vornherein  ausgeschlossen,  da 
hier  keine  verneinende  Prämisse  des  Stattfindens  oder  der 

Notwendigkeit  vorliegt.  Dals  ein  allgemein  verneinender 
Schlufssatz  der  Möglichkeit  auch  nicht  erreichbar  ist,  wird 
empirisch  durch  Begriffe  gezeigt;  gleichzeitig  wird  dadurch 
jede  Möglichkeit  eines  bejahenden  Schlufssatzes  ausgeschlossen 

(38  b  13 — 23).  Es  lassen  sich  auch,  bemerkt  Alexander  (S.  239, 
39  bis  S.  240, 11)  Begriffe  finden,  die  zu  einem  notwendiger- 

weise allem  Zukommen  führen.  Hier  begegnen  wir  wieder 
einer  Aporie.  Wie  Alexander  mit  Recht  hervorhebt,  kann  man 

durch  deductio  ad  absurdum  beweisen,  dals  ein  allgemein  ver- 
neinender Möglichkeitssatz  sich  ergibt.  Er  führt  sie  nur  für 

den  Fall  aus,  wo  der  Obersatz  der  notwendige  ist  (S.  240, 

4 — 11).  Ist  der  Obersatz  der  mögliche,  so  ist  die  deductio  ad 
absurdum  folgendermafsen  durchzuführen.  Man  verbindet  die 
Hypothese  mit  der  Notwendigkeitsprämisse;  so  ergibt  sich  in 

der  dritten  Figur  eine  Kombination  aus  zwei  bejahenden  Not- 
wendigkeitsprämissen, die  zu  dem  Schluls  führt :  A  von  einigem 

B  (notwendig);  dies  widerspricht  aber  dem  allgemeinen  mög- 
lichen Obersatz.  Maier  schlägt  einen  anderen  Weg  ein;  er 

setzt  an  die  Stelle  der  allgemeinen  bejahenden  Möglichkeits- 
prämisse die  mit  ihr  gleichwertige  verneinende  und  bekommt 

eine  Form  aus  bejahender  Notwendigkeitsprämisse  und  ver- 
neinender Prämisse  der  Möglichkeit,  die  Aristoteles  freilich 

nicht  als  syllogistisch  anerkannt  hat,  für  die  doch,  wie  bereits 
erwähnt,  der  apagogische  Beweis  sich  unbedenklich  erbringen 

lälst  (II,  1.  H.  S.  191—192). 
Die  Kombination  aus  allgemein  bejahendem  notwendigem 

Ober-  und  partikulär  verneinendem  möglichem  Untersatz  lälst 

^)  Darüber  s.  unten  S.  84,  Anm.  1. 
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Aristoteles  (38  L  27 — 28)  üielit  als  syllogistiseli  gelten.  Man 
kann  doch  durch  deductio  ad  absurdum  zeigen,  dals  sie  einen 

partikulär  verneinenden  Schlufssatz  des  möglicherweise  Statt- 
lindens  ergibt  (S.  240,32  bis  S.  241, 1).  Dasselbe  gilt  von  der 

Verbindung  aus  einer  allgemein  bejahenden  Notwendigkeits- 
prämisse  und  einer  partikulär  bejahenden  Prämisse  des  mög- 

licherweise Zukomm ens,  wiederum  eine  Form,  die  Aristoteles 

nicht  anerkennt  (38  b  29-31;  —  Alex.  S.  241,  5— 9). 

Sind  in  der  dritten  Figur  beide  Prämissen  allgemein  ver- 
neinend möglich,  so  ist  die  Kombination  nur  mittelbar  syllo- 

gistisch ;  man  kann  sie,  bemerkt  Alexander,  dadurch  beweisen, 
dafs  man  den  Untersatz  in  einen  bejahenden  verwandelt  und 
diesen  umkehrt;  dann  folgert  mau  in  der  ersten  Figur  einen 

partikulär  verneinenden  Schlufssatz  des  möglicherweise  Zu- 
kommens  (S.  243,  21 — 25).  Aristoteles  erwähnt  diesen  Beweis 
nicht,  sondern  gibt  eine  andere  Methode  an :  es  werden  an  die 
Stelle  der  beiden  verneinenden  Sätze  bejahende  gestellt,  und 
so  ergibt  sich  die  als  tauglich  erkannte  Kombination  aus  zwei 
allgemein  bejahenden  Prämissen  der  Möglichkeit  (An.  pr.  a  39  a 

23—28 ;  —  Alex.  S.  243,  25—26). 
Aus  einem  allgemein  bejahenden  tatsächlichen  Obersatz 

und  einem  allgemein  bejahenden  Untersatz  des  möglicherweise 
Zukommens  ist  der  Schluls  partikulär  bejahend  möglich.  Denn 
durch  Umkehrung  des  Untersatzes  ergibt  sich  eine  Kombination 

der  ersten  Figur  mit  allgemein  bejahendem  tatsächlichem  Ober- 
und  partikulär  bejahendem  möglichem  Untersatz,  welche  be- 

kanntlich zu  einem  partikulär  bejahenden  Schlufssatz  der  Mög- 
lichkeit führt  (S.  245,  9—15;  —  An.  pr.  a  39  b  10—16).  Für 

die  letzte  Form  beruft  sich  Aristoteles  auf  den  allgemeinen 
Grundsatz,  dafs,  wenn  eine  der  Prämissen  in  der  ersten  Figur 
möglich  ist,  der  Schlufs  selbst  den  Charakter  der  Möglichkeit 
trägt.  Daran  knüpft  x\lexander  kritische  Bemerkungen.  Er 
macht  darauf  aufmerksam,  dafs  Aristoteles  diesen  Satz  nur  für 
die  bejahenden  Formen  aufgestellt  habe;  bei  den  negativen 
werde  nicht  das  Mögliche  der  Definition,  sondern  blofs  die 

Verneinung  der  Notwendigkeit  erschlossen,  wenn  die  Möglich- 
keit im  Untersatz  enthalten  sei  (An.  pr.  a  33  b  25 — 33).  Sollte 

er  jetzt  nur  die  bejahenden  Formen  vor  Augen  haben?   oder 
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hat  man  anzunehmen,  dafs  er  hier  nicht  mehr,  wie  dort,  eine 

genaue  Charakterisierung  der  Sätze  der  Form:  i^i7]ösji  ig 
avay7ii]q  hat  geben  wollen,  und  sie  einfach  als  verneinende 
mögliche  bezeichnet,  weil  sie  an  sich  keine  tatsächlichen  Sätze 

sind?  Hat  er  doch  früher  gesagt,  dals  die  Form  aus  ver- 
neinendem tatsächlichem  Ober-  und  möglichem  Untersatz  in 

der  zweiten  Figur  zu  einem  verneinenden  Schlufssatz  der  Mög- 
lichkeit im  Sinne  der  Definition  führe J)  Man  weils,  dals  der 

Beweis  durch  Umkehrung  des  Obersatzes  geschieht;  es  ergibt 
sich  eine  Form  der  ersten  Figur  aus  allgemein  verneinendem 

tatsächlichem  Ober-  und  allgemein  bejahendem  möglichem  Unter- 
satz. Nun  soll  hier  nach  Aristoteles  selbst  der  Schlufssatz 

keine  eigentliche  Möglichkeit,  sondern  nur  eine  Nichtnotwendig- 
keit  ausdrücken  (S.  245, 16 — 35). 

Aristoteles  beweist  die  Kombination  aus  partikulär  ver- 
neinendem möglichem  Ober-  und  allgemein  bejahendem  tat- 
sächlichem Untersatz  durch  deductio  ad  absurdum  (39  b  31-39). 

Diese  ist  nur  durchführbar,  bemerkt  Alexander,  wenn  man  mit 

Aristoteles  aus  notwendigem  Ober-  und  tatsächlichem  Unter- 
satz in  der  ersten  Figur  einen  Schlufssatz  der  Notwendigkeit 

folgen  läfst.  Für  seine  Jünger  dagegen,  die  hierbei  einen 
Schlufssatz  des  tatsächlichen  Zukommens  statuieren,  ergibt  sich 
keine  Unmöglichkeit  (S.  247,  39  bis  S.  248,  5).  Man  kann  sich 
fragen,  weshalb  der  Beweis  durch  Umkehrung  nicht  auch 

möglich  sein  sollte.  Man  verwandelt  den  partikulär  ver- 
neinenden möglichen  Obersatz  in  den  bejahenden  und  kehrt 

diesen  um;  nun  soll  er  als  Untersatz  mit  dem  ursprünglichen 
tatsächlichen  Untersatz  als  Obersatz  verknüpft  werden.  Man 
hat  folgende  syllogistische  Form  der  ersten  Figur :  B  von  allem 

r—r  möglicherweise  von  einigem^  —  Schlufssatz:  B  mög- 
licherweise von  einigem  /i,  und  gleich  durch  Verwandlung:  A 

möglicherweise  von  einigem  B.  Wäre  der  Obersatz  partikulär 
verneinend  tatsächlich,  so  würde  der  Beweis  durch  Umkehrung 

nicht   mehr    anwendbar  sein,    da  ein   solcher  Satz   nicht  um- 

*)  Diese  Angabe  Alexanders  ist  ungenau ;  denn  an  der  Stelle,  worauf 
sie  sich  bezieht  (Au.  pr.  «  37  b  24 — 28),  heifst  es  nur:  ylverai  öt]  övV.o- 
yiGßbg  oxL  ivöexeTai  xo  B  fujöevl  t(5  F  did  zov  TtQioxov  oy^iq^uaxoq.  Nun 

wird  das  ivSt'/sod-ai  firjSevi  nicht  nur  vom  Möglichen  der  Definition  ge- 
braucht, sondern  es  kann  auch  nach  An.  33  b  31 — 33  für  firjöevl  i^  dväyxriq 

stehen. 

6* 
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kelirbar  ist.  Auch  die  deductio  ad  absurdum  beweist  in  diesem 

Falle  uiebts,  denn  es  ergäbe  sich  eine  Form  aus  allgemein 

bejahendem  notwendigem  Ober-  und  allgemein  bejahendem 
nuiglichem  Untersatz  in  der  ersten  Figur;  nun  erkennt  Aristo- 

teles selbst  an,  dals  sie  nicht  zu  einem  notwendigen  Schlufs- 
satz  führt  (vgl.  An.  pr.  a  35  b  26 — 28),  sodals  kein  Absurdum 
erreichbar  ist  (S.  247,20—39;  S.  248, 10-19).  Alexander  fuhrt 
auch  den  Beweis  an,  den  Theophrast  für  die  Kombination  aus 

partikulär  verneinendem  möglichem  Ober-  und  allgemein  be- 
jahendem tatsächlichem  Untersatz  gab.  Er  setzte  an  die  Stelle 

des  möglichen  Obersatzes  einen  partikulär  verneinenden  des 
Stattfindens;  dann  hatte  er  eine  Form  aus  zwei  tatsächlichen 

Prämissen,  wobei  der  Schlufs  sein  sollte:  A  möglicherweise 

von  einigem  B  nicht.  Er  setzte  das  kontradiktorische  Gegen- 
teil: A  notwendig  von  allem  B.  verknüpfte  es  mit  der  all- 

gemeinen bejahenden  tatsächlichen  Prämisse:  B  von  allem  F 
und  folgerte:  A  von  allem  F  (tatsächlich),  was  dem  Obersatz, 
da  er  als  tatsächlich  gefafst  worden  ist,  widerspricht.  Also 
war  der  kontradiktorische  Gegensatz  von:  A  notwendig  von 

allem  B  erwiesen  (S.  248, 19—30). 
Alexander  zeigt,  dafs  man  für  die  Kombination  aus  all- 

gemein verneinendem  notwendigem  Ober-  und  allgemein  be- 
jahendem möglichem  Untersatz  in  der  ersten  und  zweiten  Figur 

durch  deductio  ad  absurdum  einen  Schlulssatz  der  Notwendig- 
keit aufstellen  kann  (vgl.  oben  S.  71).  Dann  fragt  es  sich, 

wie  Aristoteles  sagen  kann,  in  allen  drei  Figuren  gestatten  die 
Formen  aus  allgemein  verneinender  notwendiger  und  bejahender 
möglicher  Prämisse  keinen  Schlulssatz  der  Notwendigkeit  (vgl. 

An.  pr.  a  40  a  8 — 11).  Besteht  seine  Behauptung  zurecht,  so 
muls  man  entweder  das  Verfahren  der  deductio  ad  absurdum 

selbst  verwerfen  oder  die  Formen  der  dritten  Figur,  die  dabei 

angewandt  worden  sind;  sonst  muls  man  gestehen,  dals  der 
Schluls  in  diesen  Kombinationen  ein  allgemein  verneinender 

der  Notwendigkeit  ist.  Alexander  verweist  für  weitere  Aus- 
kunft auf  seine  Schrift  IleQl  rrjg  xarä  rag  fii^scg  öia(fcoviag 

^AQiöTOTbXovQ  xa\  Tcov  txaiQwv  avTOv,  1)  sowie  auf  seine  ̂ yoXia 
XoyiTca^)  (S.  249, 16  bis  S.  250,  2). 

^)  Vgl.  S.  125,  30  —  31,  wo  dieselbe  Schrift  angeführt  wird  (s.  oben 
S.  55,  Die  Abweichungen  in  der  Titelangabe:   6ia(poQäq  statt  öiu<fcüvlag, 
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Die  Form  aus  allgemein  verneinendem  möglichem  Obersatz 
und  allgemein  bejahendem  notwendigem  Untersatz  lälst  sieh 
gleich  durch  Umkehrung  des  Untersatzes  auf  die  erste  Figur 

zurückführen,  und  es  wird  auf  eine  partikuläre  mögliche  Ver- 

neinung geschlossen  (S.  250, 14 — 19).  Man  kann  auch  die  Um- 
kehrung anders  vornehmen:  man  rührt  nämlich  nicht  an  den 

Untersatz  und  kehrt  die  allgemeine  verneinende  Möglichkeits- 
prämisse in  eine  partikuläre  um.  Wir  haben  schon  gesehen, 

dafs  Alexander  die  partikuläre  Umkehrbarkeit  in  diesem  Fall 

annimmt  und  dies  unbedenklich  als  die  Meinung  Aristoteles' 
hinstellt.  Aus  diesem  partikulär  verneinenden  Möglichkeitssatz 
macht  man  nun  einen  partikulär  bejahenden;  es  bleibt  nur 
noch  übrig,  die  Prämissen  zu  vertauschen ;  man  erhält  in  der 

ersten  Figur  einen  allgemein  bejahenden  notwendigen  Ober- 
und  einen  partikulär  bejahenden  möglichen  Untersatz,  eine 

Form,  die  einen  partikulär  bejahenden  möglichen  Schlufs  er- 
gibt. An  dem  hat  man  noch  eine  Operation  vorzunehmen; 

es  muls  durch  Umkehrung  das  richtige  Verhältnis  der  Begriffe 
wieder  hergestellt  werden;  aber  der  Schlufs  ist  ein  bejahender; 
man  sollte  ihn  eigentlich,  damit  der  Beweis  zum  Abschlufs 
komme,  in  den  verneinenden  verwandeln.  Mit  Recht  bemerkt 
Alexander,  dafs  dieses  Verfahren  ziemlich  umständlich  sei 

(S.  250,  27—33). 

VII. 

Die  Voraussetzungsschlüsse. 

Wie  schon  am  Anfang  des  dritten  Kapitels  (S.  24)  erwähnt, 
kennt  Aristoteles  neben  den  apagogischen  Schlüssen  auch  andere 
Voraussetzungsschlüsse,  die  man  wohl  Voraussetzungsschlüsse 

ÄqiototsXovq  t£  xal  .  .  .  statt  Ä.  xal  .  .  .  sind  uuerheblich).  Dafs  sie  mit 

der  S.  238,  37 — 38  erwähnten  Abhandlung  UeqI  xwv  /liI^ecov  eins  ist,  wird 
von  Alexander  selbst  bestätigt  (S.  249,  37  —  S.  250,  1 :  iL,rjTi]Tai  ds  fiot 
Tt£Ql  TovTov  xüX  kTcl  n)Mov  £iQi]xaL  iv  Toj  77.  xfjq  xazd  xaq  ̂ i^^iQ  öiacpwviag 
usw.,    Ojg   tJÖ?!    TCQOSLTtOv). 

2)  (S.  84)  Zeller  (Phil.  d.  Gr.,  III,  V,  S.  791,  Anm.  2)  ist  geneigt,  die 

Worte  inl  7t?Jov  6h  etgrixal  (jlol  kv  xolq  'S'/^olioiq  xolq  Xoyixolq  als  Glosse zu  betrachten. 
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im  engeren  Sinne  nennen  darf.  Über  die  letzteren  finden  sich 
leider  bei  ihm  nur  sehr  dürftige  Angaben.  In  seinem  Versueh, 
uns  ein  Yollständigeres  Bild  von  diesen  Schlulsformen  zu  geben, 
konnte  Alexander  sieh  nicht  auf  das  wenige  beschränken,  was 
von  Aristoteles  ausdrücklieh  gesagt  worden  war.  Tatsächlich 

bat  er  auch  die  weitere  Ausbildung  der  eigentlichen  Voraus- 

setzungsschlüsse durch  die  Nachfolger  Aristoteles'  berücksichtigt 
und  ihnen  manches  entnommen;  dieser  Umstand  verleiht  seiner 

Darstellung  einen  nicht  geringen  historischen  Wert,  aber  dabei 
ist  zu  bedauern,  dafs  er  nicht  immer  mit  der  wünschenswerten 
Genauigkeit  zwischen  dem  unterscheidet,  was  bei  Aristoteles 
explicite  steht  oder  sich  aus  seinen  Angaben  herauslesen  lälst 
und  dem,  was  entschieden  als  spätere  Zusätze  zu  betrachten  ist. 

Zuerst  muls  eine  terminologische  Eigentümlichkeit  erwähnt 
werden,  die  sehr  bezeichnend  ist  für  die  Art  und  Weise,  wie 
auch  gewissenhafte  und  gut  informierte  Kommentatoren  Elemente 
verschiedensten  Ursprungs  aufnehmen  und  ohne  Rücksicht  als 

völlig  gleichwertig  gebrauchen.  Bekanntlich  geht  das  hypo- 
thetische Verfahren  von  einer  Hypothese  aus,  die  den  zu- 

beweisenden Satz  in  ein  gewisses  Verhältnis  zu  einem  (oder 
mehreren)  anderen  bringt.  In  dem  Beispiel,  das  Aristoteles 

An.  pr.  a  44  gibt,  hat  die  Hypothese  die  Form  einer  Folge- 
beziehuug:  Wenn  A  ist,  so  ist  B  —  Wenn  es  Gegensätze  gibt, 
die  nicht  einem  und  demselben  Vermögen  angehören,  so  gibt 
es  auch  keine  Wissenschaft,  die  alle  Gegensätze  umfafste. 
Besteht  dieser  Zusammenhang  von  Grund  und  Folge  zurecht, 
so  ist  klar,  dals  es  zum  Beweis  des  X^hsatzes  genügt,  wenn 
der  Vordersatz  gesichert  ist.  Dies  kann  geschehen  durch  einen 

Syllogismus,  der  auf  den  Vordersatz  geht  (41  a  38  —  39);  in 
dem  schon  angeführten  Beispiel  wird  er  so  lauten:  Gesund 

und  Krank  sind  Gegensätze  —  Gesund  und  Krank  gehören 
nicht  einem  und  demselben  Vermögen  an  —  also  gehören  nicht 
alle  Gegensätze  einem  und  demselben  Vermögen  an.  Damit 
ist  die  Bedingung  erfüllt,  wovon  wir  in  der  Voraussetzung  den 

weiteren  Satz  abhängig  gemacht  hatten,  dafs  es  keine  Wissen- 
schaft gebe,  die  alle  Gegensätze  enthielte.  Der  ganze  Prozels 

stellt  sich  wie  folgt  dar:  Wenn  A  ist,  so  ist  B  —  nun  ist  A 
—  also  ist  B.  Aristoteles  betont  mit  Recht,  dafs  es  sich  hier 
nicht   um   eine   syllogistische  Ableitung  handelt,   sondern   um 
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eine  auf  Übereinkunft  und  Zugeständnis  beruhende  Folgerung 

(50  a  17 — 19:  oi'  yciQ  öiä  öv?J.oytöfiov  ösösr/fuvoi  eiölv,  alXä 
6ia  övvd-rjy-?]q  cofioXoyrjfitvot  jtdvreg;  —  Z.  25 — 28).  Syllo- 
gistiscb  bewiesen  wurde  in  unsereni  Fall  nur  der  Satz,  dals 
es  nicht  für  alle  Gegensätze  ein  und  dasselbe  Vermögen  gebe 

(Z.  23 — 24).  Der  Satz,  der  in  dieser  Weise  eingesetzt  werden 

mufs,  damit  der  Beweis  Jg  vjtoO-töemc,  zustande  kommt,  nennt 
Aristoteles  41  a  39  ro  fjeraXaf^ßcworiEvor.  Diese  Bezeichnung 
soll,  so  berichtet  Alexander  nach  den  älteren  Peripatetikern 

(S.  2(33,26:  xarä  xovg  ccQxcdovg),^)  den  Umstand  zum  Ausdruck 
bringen,  dals  der  Satz,  der  in  der  Voraussetzung  hypothetisch 

enthalten  war,  jetzt  tatsächlich  gesetzt  wird  (Z.  32 — 33 :  Tid-sTai 
fisp  yao  Lv  rm  övvrjfifievcp  ev  vjroS-aö^i  re  xal  dxoXov&lcc,  Xafc- 
ßdvtrca  ös  cog  vjtaQyov;  —  Z.  35 — 36:  xslfierov  ydg  Iv  Oyiou 

xal  dxoXovd^la  xal  vjiod-toet  fisTaXafißdrcTac  dg  vJtaQ^tv);  er 
ist  wohl  derselbe  Satz,  aber  er  wird  jedesmal  anders  genommen. 

S.  262,  6 — 9  wird  das  neraXanßavoiievov  wie  folgt  bestimmt: 
es  bezeichne  nach  Aristoteles  den  Satz,  der  Gegenstand  des 
syllogistischen  Beweises  ist,  und  zwar  einmal  in  der  deductio 
ad  absurdum  das  kontradiktorische  Gegenteil  des  zubeweisenden 

Satzes,  auf  der  anderen  Seite  in  den  eigentlichen  Voraus- 
setzungsschlüssen einen  Satz,  den  man  auf  Grund  einer  Ver- 

einbarung {ÖL  (jfioXoylag)  an  die  Stelle  des  zubeweisenden 
nimmt,  endlich  auch  das  sogenannte  jtQooXaf^ßavofievov  der 

Stoiker  {ol  vscorsgot).  Das  Beispiel  eines  Schlusses  öc'  öfio- 
Xoylag^  das  Alexander  im  Folgenden  anführt  (Z.  12—24),  stellt 
eine  kxi  Ähnlichkeil^chlufs  dar.  Diese  Ausführungen,  die 
Alexander  an  An.  pr.  a  41  a  37  ff.  anknüpft,  sind  nicht  völlig 
befriedigend;  denn,  wenn  auch  durch  den  Syllogismus  in  der 
deductio  ad  absurdum  die  Unmöglichkeit  des  kontradiktorischen 
Gegensatzes  erschlossen  wird,  so  geschieht  das  nur  mittelbar, 
nämlich  dadurch,  dals  aus  ihm  und  einer  wahren  Prämisse 
etwas  Falsches  folgt.  Nicht  auf  ihn,  sondern  auf  das  zu 

erreichende  Absurdum  richtet  sich  eigentlich  der  Syllogismus. 

1)  Ausdriicklicli  bezieht  sich  der  Hinweis  auf  die  ccQyaZoL  nnr  auf 
die  Unterscheidung  zwischen  (.leraXaixßavofievov  und  TtQoa?Mfißav6fÄ8vov, 

aber  der  Zusammenhang  zeigt,  dafs  die  gleich  darauf  angeführte  Bestim- 
mung des  f.iETa?Mfxßav6fi8vov  auf  sie  zurückgeht. 
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Dazu  kommt  ein  zweites.  Wenn  Alexander  auch  bei  den 

apagogisehen  Schlüssen  durch  deductio  ad  absurdum  von 
einem  ueraXctußaroinror  reden  zu  dürfen  glaubt,  so  geschieht 
dies  offenbar  im  Anschlufs  an  die  Worte:  tv  ajzaoi  yan  6  f/hv 

ov/./.oyiöuug  ylv^Tca  jtqo^  t6  fieTaXaußca'Ofisvov ,  indem  er 
chraoi  auf  die  vorher  behandelten  Schlüsse  öi*  aövi'drov  sowie 
auf  die  eigentlichen  Schlüsse  ^^  r.^o&^toecoQ  bezieht.  Er  hat 
nicht  bemerkt,  dafs  mit  cijraoc  hier  offenbar  nur  die  letzteren 

gemeint  sind  (vgl.  Waitz,  a.a.O..  S.  431 — 433);  ist  doch  hin- 
länglich gezeigt  worden,  dafs  die  ersteren  einen  syllogistischen 

Teil  enthalten,  der  in  einer  der  drei  Figuren  verlaufen  mufs 

(41  a  21 — 37).  Sie  können  also  jetzt  aulser  Betracht  gelassen 
werden  und  der  Beweis  hat  allein  auf  die  übrigen  Yoraus- 
setzuugsschlüsse  zu  gehen  (37 :  coöccvtco^  de  xcä  ol  cuXoi  Jictyreg 

OL  Ig  vjtod^iöEcoz,  und  gleich  darauf:  Iv  ajraOL  yag  .  .  .  usw.). 
Entscheidend  für  diese  Auffassung  ist,  dafs  Aristoteles  selbst 

den  Ausdruck  f/eraXai/ßccrofaror  zur  Bezeichnung  des  kontra- 
diktorischen Gegenteils  des  zu  beweisenden  Satzes  in  den 

Schlüssen  6i'  adwärov  nicht  verwendet.  Endlich  mufs  hervor- 

gehoben werden,  dafs  die  Bestimmung  des  inraXafißai'ouEi'or, 
die  hier  vorlie2:t.  sich  nicht  mit  der  S.  263, 26  ff.  fre2:ebeuen 

deckt,  die  Alexander,  wie  gesagt,  den  älteren  Peripatetikeru 
entnimmt,  denn,  wenn  mau  auch  die  Operation,  wodurch  man 

an  die  Stelle  eines  Satzes  den  ihm  kontradiktorisch  entgegen- 
gesetzten setzt,  als  eine  Veränderung  (fisrcihjipig)  des  ursprüng- 

lichen Satzes  bezeichnen  darf,  so  ist  es  doch  sicher,  dals  die 

Peripatetiker  bei  dem  uera/.aa.jajwi/EJ'or  nicht  an  einen  solchen 
Wechsel  dachten,  sondern  lediglich  an  denjenigen,  der  in  den 
eigentlichen  Voraussetzungsschlüssen  vorgenommen  wird. 

Mit  Recht  macht  Maier  darauf  aufmerksam,  dals  die  tech- 
nische Bedeutung  von  [i8TaXafjßav6fievor,  in  der  es  bei  den 

Peripatetikeru  auftritt,  sich  bei  Aristoteles  nicht  nachweisen 

läfst;  er  zeigt,  dafs  an  der  Stelle  An.  pr.  a  41  a  39  f^tza- 
/MfißavEiv  nur  bedeuten  kann:  für  den  zu  beweisenden  Satz 

einsetzen  (II,  LH.  S.  250,  Anm.  1).  Statt  uEzci/.außaiwLteroj' 
gebrauchten  die  Stoiker  den  Ausdruck  jigoo^Mfißarofieroi'  und 
sprachen  somit  von  jrQooXriipiQ,  wo  die  Peripatetiker  sich  der 

Bezeichnung  fittäXyjXpig  bedienten  (S.  262,  6 — 9 ;  S.  263,  30 — 32 ; 
S.  324, 17 — 18).    Die  älteren  Peripatetiker  machten  einen  Unter- 
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schied  zwisclien  beiden  Termini;  sie  gebrauchten  (arcMcfißrcro- 

ftevov  für  den  Fall,  wo  der  hypothetisch  ausgesprochene  Vorder- 
satz (7)yoi\u£vop)  der  Voraussetzung  in  veränderter,  faktischer 

Fassung  hinzugenommen  wird,  und  vielleicht  auch  für  den 
ähnlichen  Fall  bei  den  disjunktiven  Schlüssen  (vgl.  Alex,  in 
An.  S.  325,  37  bis  S.  326, 1).  Mit  jzQooXafjßarofuvov  bezeichneten 
sie  einen  Satz,  der  nur  virtualiter,  nicht  aber  ausdrücklich  in 

der  V^oraussetzung  enthalten  ist,  und  nun  von  aulsen  her  hinzu- 
genommen wird;  dies  ist  der  Fall  in  den  Syllogismen  xarä 

jTQoöXjjxiHi',  die  folgende  Form  haben :  Von  dem,  wovon  B  prä- 
diziert  wird,  wird  A  ausgesagt  —  nun  wird  B  von  F  prädiziert 
(8.263,36  bis  S.  264,  5).  Über  diese  Syllogismen,  die  von 

Theophrast  eingeführt  worden  sind,  vgl.  S.  378,12—20;  8.379, 
9—11;  —  Prantl,  8.376  —  377,  der  Theophrast  mit  Unrecht 
nach  dem  Anonymus  Schob  in  Aristot.  189  b  43  fP.  eine  Ein- 

teilung dieser  Schlüsse  in  drei  Figuren  zuschreibt;  —  Maier, 
a.a.O.,  8.265  und  Anm.  2.  Alexander  fügt  hinzu,  dafs  die 

Peripatetiker,  die  diesen  Unterschied  zwischen  f^eraXafjßccro- 
[ievov  und  jrQoö?M(./ßav6fi£vov  machen,  sich  doch  bisweilen  des 

Terminus  jrQOöXrjipiQ  für  i/8TdX7]ii)ig  bedienen  (8.  264,  5  —  6). 
Welchen  Glauben  diese  Angabe  verdient,  läfst  sich  nicht  sagen ; 
eins  ist  sicher,  dafs  Alexander  sowie  Philoponus  abwechselnd 
beide  Ausdrücke  als  völlig  synonym  gebrauchen  (s.  Prantl, 

8.  385,  Anm.  68).  Hier  hat  man  ein  Beispiel  des  grofsen  Ein- 
flusses, welchen  die  stoische  Terminologie  auch  auf  anders  ge- 

sinnte Philosophen  ausübte. 

Aristoteles  sagt  (50a 27— 28):  ovtoc  (nämlich  der  Satz: 
ovx  sCtl  fila  jccwTcov  rcov  evarrlcov  övva^Lc)  yag  lomg  xal  7]v 

övXXoycüfiog.  Daran  knüpft  Alexander  die  Bemerkung,  Aristo- 
teles habe  das  Wort  Iöcoq  aus  dem  Grunde  hinzugefügt,  weil 

der  Bedingungssatz  der  Voraussetzung  nicht  immer  durch  einen 
Syllogismus  (selbstverständlich  meint  er  hier  den  kategorischen) 
bewiesen  zu  werden  brauche,  sondern  selbst  durch  Hypothese 
oder  induktiv  gewonnen  oder  als  evident  gesetzt  werden  könne, 
dasselbe  sage  Theophrast  im  ersten  Buch  der  ersten  Analytik. 

In  diesen  Fällen  ist  das  einzige  Band,  das  die  Voraussetzungs- 
schlüsse im  engeren  Sinne  mit  den  eigentlichen  Syllogismen 

verknüpfte,  gelöst;  diese  Formen  stellen  nicht  mehr  eine  Ver- 
bindung   von    kategorischem    Schlielsen     und    hypothetischer 
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Folgernnp:  dar,  sondern  blofse,  des  syllogistisehen  Charakters 

völlig-  entbehrende  Folgerungen  (S.  388, 13—22;  S.  390, 14—16: 

sitv  (J*  ap  JteQairovTSQ  f/hv  uorov,  cor  t)  jtQoöXrppt^  ov  öta 
(jvXXoyiöiiOv  Ttd-erat,  1^  ifroO^eöecog  de  OvXloyiö^ol  ol  ttjv 
jTQ6oXt]ipiv  eyovTFQ  eiX)]iiuiV)]v  dia  övX^.oyiöuov;  —  S.  265,  6 
bis  10.  Hier  berücksichtigt  Alexander  nur  drei  Fälle;  ent- 

weder braucht  das  ueraXctftßca'oiavoj'  überhaupt  keinen  Beweis, 
beruht  also  auf  unmittelbarer  Evidenz,  oder  er  hätte  wohl  eine 
Begründung  nötig,  wird  aber  ohne  Beweis  einfach  hingenoaimen, 
in  welchem  Fall  nichts  gefolgert  werden  kann,  endlich  wird 
er  kategorisch  erwiesen). 

Aus  einigen  Äulserungen  des  Aristoteles  geht  hervor,  dafs 
er  nicht  nur  die  Yoraussetzungsschlüsse  in  apagogische  und 

eigentlich  hypothetische  Schlüsse  einteilte,  sondern  auch  inner- 
halb der  zweiten  Klasse  verschiedene  Arten  annahm  (An.  pr.  a 

41a39  — bl;  —  45  b  15— 17,  19  —  20;  —  50  a  39  —  b  2). 
Aber  die  Schwierigkeiten  beginnen,  wenn  es  sich  darum  handelt, 

die  einzelnen  Formen  zu  präzisieren,  die  Aristoteles  dabei  vor- 

schw^ebten.  Diese  Stellen  hat  Alexander  zum  Gegenstand  ein- 
gehender Erörterungen  gemacht  (S.  262,10  bis  S.  266,5;  — 

S.  323,  21  bis  S.  328,  7;  —  S.  389,  31  bis  S.  390, 19).  Es  möge 
von  seinen  weitläufigen  Ausführungen  nur  das  Wesentliche 

herausgegriffen  werden.  An.  pr.  a  41  a  39  —  b  1  sagt  Aristoteles: 

TO  6'  65  ccQ/jjg  jreQcui'eraL  öc'  o^oXoylaq  i]  TLVog  aX?j]g  vjtod^söscog. 
Nach  Waitz  will  er  damit  sagen,  dafs  die  Konsequenzbeziehung, 
die  in  der  Voraussetzung  enthalten  ist,  entweder  zugestanden 

oder  selbst  durch  einen  anderen  hypothetischen  Schlufs  ge- 
wonnen werden  mufs  (I,  S.  432).  Maier  findet  hier  bereits  den 

Ansatz  zu  einer  freilich  nicht  weiter  durchgeführten  Einteilung 

„der  Voraussetzungsschlüsse  in  solche,  die  von  dem  eingesetzten 

Satz  zu  dem  Demonstrandum  auf  Grund  einer  lediglich  sub- 

jektiv-dialektischen Verknüpfung  beider  Sätze  fortschreiten 
würden,  und  solche,  deren  Hypothese  zugleich  einen  inneren, 

sachlichen  oder  logischen  Zusammenhang  enthielte"  (II,  1.  H., 
S.  257;  —  vgl.  S.  285).  Von  da  aus,  meint  er,  hat  sich  die 
Festlegung  des  Syllogismus  yMrä  fterdXrjipn^,  der  ja  nach  ihm 

(S.  282  —  284)  nicht  Aristotelisch  ist,  sowie  die  Unterscheidung 
dieser  Art  von  den  Schlüssen  6s  bfioXoylag  durch  Theophrast 

entwickelt  (S.  285).    Hören  wir  jetzt;  was  Alexander  über  diese 
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Stelle  zu  berichten  weils.  Diese  Seblüsse  di'  vjioOtaecoq  alXijq 
dürften  wohl,  sagt  er  (S.  2G2,  28  ff.),  identisch  sein  mit  den- 

jenigen, in  denen  die  „neueren  Logiker"  den  einzigen  Typus 
des  Syllogismus  ansehen,  nämlich*  den  aus  dem  sogenaimten 
TQOjiLxov  und  einem  hinzugenommenen  Untersatz  (jtQoohppig), 
der  Obersatz  könne  dabei  entweder  konditional  oder  disjunktiv 

oder  kopulativ  sein  (Z.  30 — 31:  xov  tqojiixov  ?)  <jvr7jfifftrov 

üVTO^  ?]  öisL^evyftivov  ?]  övuji^ji?.6'/fiivov;  zu  diesen  Ausdrücken 
s.  Prantl,  S.  446 — 448,  der  die  Belegstellen  gibt).  Wie  schon 
aus  der  angewandten  Terminologie  und  dem  Ausdruck  „neuere 

Logiker"  ersichtlich,  bezieht  sich  hier  Alexander  auf  die 
stoische  Schlulslehre.  Nun  fährt  er  fort  und  sagt,  diese  Schlüsse 
werden  von  den  älteren  Peripatetikern  gemischt  genannt,  und 
zwar  bestehen  sie  aus  einem  hypothetischen  und  einem 
deiktischen  oder  kategorischen  Satz.  Er  führt  gleich  darauf 
ein  Beispiel  an,  wo  der  Obersatz  lautet:  Wenn  die  Tugend 
ein  Wissen  ist,  so  ist  sie  erlernbar.  Diese  Konsequenzbeziehung 
führe  zu  nichts,  solange  mau  den  Bedingungssatz,  die  Tugend 

sei  ein  Wissen,  nicht  erwiesen  habe;  dies  geschehe  nur  ver- 
mittelst eines  kategorischen  Schlusses.  S.  266,  3 — 5  zählt  er 

diese  gemischten  Schlüsse  zu  den  Schlüssen  xarä  jiQoöXjjipiv 
und  erkennt  in  ihnen  diejenigen,  die  Aristoteles  im  eigentlichen 
Sinne  Schlüsse  xara  lieraXrjxpiv  nennt  (vgl.  An.  pr.  «  45  b  17). 
Die  Bezeichnung  dieser  Schlufsformen  als  xarä  jTQoöXyjipiv 

övXX.oyiöfiol  ist  stoisch.  Man  vergleiche  S.  324, 16  — 19,  wo  die 
drei  Bezeichnungen:  Schlüsse  yMta  fisrdXrppu^j  Schlüsse  xara 
jtQOöXijipLP  und  gemischte  Schlüsse  auf  eine  Stufe  gestellt 

werden.  Nach  S.  325,  37  bis  S.  326, 1  gehören  auch  die  dis- 
junktiven Schlüsse  zu  den  Schlüssen  xarä  fiszdXijXpLv,  und 

Alexander  sagt  w^eiter,  dals  alle  sogenannten  dvajrodsixroc 
Schlüsse  (dies  wiederum  ein  stoischer  Terminus)  unter  die  xard 

fi8Td?.7]iptv  fallen.  S.  264,  7 — 14  bespricht  er  die  disjunktiven 
Schlüsse;  auch  von  ihnen  gelten  die  Bestimmungen,  die  schon 
anlälslich  der  Schlüsse  mit  konditionalem  Obersatz  gegeben 
worden  sind.  Beispiel:  die  Seele  ist  entweder  körperlich  oder 
unkörperlich;  nun  wird  bewiesen,  dafs  sie  unkörperlich  ist, 
etwa  durch  folgenden  Syllogismus:  aller  Körper  ist  Element 
oder  besteht  aus  Elementen;  nun  ist  die  Seele  weder  Element 

noch  besteht  sie  aus  Elementen;  also  ist  sie  nicht  körperlich. 
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Auch  die  Selilüs?e  aus  Yerueineuder  Satzverbindung  (tg  ajro- 

g^rtT/x/yj  ovfi.iXoxj'iS)  gehören  hierher;  wenn  in  ihnen  das  //era- 
X'(iißar6fi8rov  überhaupt  des  Beweises  bedarf,  so  geschieht 
dies  wiederum  in  der  Form  eines  kategorischen  Schlusses. 
Beispiel:  nicht  zugleich  kann  ein  angenehmes  Leben  das  Ziel 

des  Menschen  sein  und  die  Tn^-end  um  ihrer  selbst  willen 
erstrebenswert;  nun  ist  die  Tugend  um  ihrer  selbst  willen 
erstrebenswert;  also  ist  ein  angenehmes  Leben  nicht  Ziel  des 
^lenschen.  Dafs  die  Tugend  Selbstzweck  ist,  kann  etwa  in 
folgender  Weise  bewiesen  werden:  der  Zustand,  der  demjenigen, 
der  sich  in  ihm  befindet,  am  besten  bekommt  und  ihm  die 

bestmögliche  Ausübung  seiner  eigenen  Tätigkeit  gewährt,  ist 
um  seiner  selbst  willen  erstrebenswert;  nun  erfüllt  die  Tugend 

diese  Bedingung:  also  ist  sie  um  ihrer  selbst  willen  erstrebens- 
wert. Diese  Schlufsweise  ist  zu  unterscheiden  von  derjenigen, 

wo  der  Obersatz  eine  Folgebeziehung  der  Form  ist:  Wenn  A 

ist,  so  ist  nicht  B.  Beispiel:  wenn  die  Lust  Selbstzweck  ist, 

so  ist  es  die  Tugend  nicht.  Auch  hier  beweisen  wir  den  Be- 
dingungssatz der  Hypothese  durch  einen  kategorischen  Schlufs 

(S.  264, 14 — 31).  Damit  wären  nach  Alexander  die  eigentlichen 
Schlüsse  xciTCi  fardXfjipir  des  Aristoteles  erschöpft.  Neben 
ihnen  führt  er  auch  die  sogenannten  Qualitätsschlüsse  an  (vgl. 
An.  pr.  «  45  b  17);  von  denen  zählt  er  drei  Arten  auf:  Schlüsse 
aus  dem  stärkeren  Grade  (cLto  tov  fiäXXov),  aus  dem  geringeren 

Grade  {djco  rov  7}tto2'),  aus  dem  gleichen  Grade  {djto  rov 
otjoiov).  Er  bemerkt,  dals  auch  hier  eine  f/8TdXr]^pig  vorliegt; 
es  wird  nämlich  der  hypothetische  Satz  der  Voraussetzung  in 
anderer  Fassung  hinzugenommen;  dazu  mufs  er  kategorisch 

erwiesen  werden  (S.  265,  30  bis  S.  266,2;  —  S.  324, 19— 24). 
Aber  diese  Bestimmung  ist  ein  Zusatz  Alexanders;  er  macht 
darauf  aufmerksam,  dals  Aristoteles  diese  Formen  als  Schlüsse 
xard  jroLozrjTa  und  die  eigentlichen  Schlüsse  y.ard  fi8TC(X?]iptv 

auseinander  hält  (S.  266,  2 — 5). 
S.  390,  3  ff.  werden  im  Anschluls  an  An.  pr.  «  50  a  39  —  b  2 

folgende  Arten  angeführt:  Schlüsse  aus  einem  konditionalen 

Obersatz  (did  oweyovg,  o  xal  ovi'fjftfiti'ov  XayeTca)  und  einer 
j:Q6öXr]y'tg  (interessant  ist  hier  wiederum  das  Nebeneinander 
peripatetischer  und  stoischer  Termini),  disjunktive  Schlüsse, 
Schlüsse  aus  einer  verneinenden   Satzverbindung.    Man  kann 
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sich  wundern,  dals  liier  die  Schlüsse  mit  konditionalem  Ober- 

satz erscheinen,  denn  es  soll  sich  mn  Formen  handeln,  die 
von  Aristoteles  nicht  ausgeführt  worden  sind;  nun  hat  er 

bereits  ein  Beispiel  solcher  Sätze  gegeben  (50  a  19 — 28).  Oder 
sollte  Alexander  den  dortigen  Schlufs  als  einen  auf  Grund 

blofser  Übereinkunft,  d.  h.  einen  reinen  Schlufs  öl"  bfioZoylaq 
aufgefafst  haben?  Man  kann  auch  die  Schwierigkeit  anders 
heben,  wenn  man  annimmt,  dafs  Alexander  hier  nur  die  Form 
des  Obersatzes  berücksichtigt  und  von  der  Bedingung  absieht, 

dafs  der  Nachsatz  durch  einen  kategorischen  Syllogismus  be- 
wiesen y/ird.  In  dem  Beispiel  des  Aristoteles  wird  freilich 

der  kategorische  Beweis  des  ̂ exala^ßavoiiu^ov  geführt,  aber 
Aristoteles  scheint,  wenn  anders  Alexanders  Erklärung  von 
löco^  zurecht  besteht,  das  nicht  als  unumgänglich  notwendig 
betrachtet  zu  haben.  Es  mufs  übrigens  bemerkt  werden,  dafs 
Alexander  seine  Aufzählung  von  Formen  in  sehr  vorsichtiger 
Fassung  gibt,  als  stelle   er   sie   nur  versuchsweise  auf  (Z.  3: 

Xtyoi  6^  av   ;   —   vgl.  Z.  6:    ü  aga   jTQostQ7](xtrmj'). 
Endlich  erwähnt  er  die  Schlüsse  xcct'  dvaloyiav  und  die 
Qualitätsschlüsse  und  läfst  die  Frage  offen,  ob  es  noch  weitere 
Formen  gibt.  Die  Erwähnung  der  Analogieschlüsse  war  hier 
nicht  unangebracht,  wo  Alexander  den  Unterschied  zwischen 

Schlüssen  mit  syllogistisch-kategorischer  Begründung  des  [itza- 

Xccfißai'Ofisrov  und  solchen  nicht  berücksichtigt,  die  für  einen 
solchen  Syllogismus  keinen  Raum  bieten. 

Fassen  wir  das  Gesagte  zusammen,  so  bekommen  wir  fol- 
gendes Bild.  Nach  Alexander  unterscheidet  Aristoteles  Schlüsse 

dt'  ofioXoylag,  Schlüsse  xara  fiSTdh]ipLV,  Schlüsse  xarä  jioiorrjTa. 
Die  Schlüsse  xara  fitzdXrjipLv  sind  nichts  anders  als  die  ge- 

mischten Schlüsse  der  älteren  Peripatetiker.  Sie  zerfallen  in 
verschiedene  Arten  je  nach  der  Natur  des  Obersatzes. 

1.  Der  Obersatz  ist  ein  Konditionalsatz  {dxo?,ovSla, 
OvvTjfifterov).  Hier  wären  zwei  Möglichkeiten  zu  unterscheiden, 
je  nachdem  das  fieraXafißavoftevop  der  Vordersatz  oder  der 

Nachsatz  der  Voraussetzung  ist  (vgl.  Prantl,  S.  386).  Aber  da- 
von erwähnt  Alexander  direkt  nur  die  erste.  Er  führt  in  seiner 

Besprechung  der  Öl'  oXmv  vjiod-exixoi  Schlüsse  eine  Kombination 
an,  die  mit  der  zweiten  Form  sehr  nahe  verwandt  ist  (S.  326,  37 

bis  S.  327,  2).    Maier  (a.  a.  0.,  S.  273,  Anm.  1)  hält  es  für  un- 
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zweifelhaft,  dafs  Alexander  diese  Form  dem  Tlieophrast  zu- 
sehreibt, und  macht  dafür  mit  Recht  den  Umstand  geltend, 

dafs  er  von  den  Schlüssen  -Aazä  fiezaXyjipiv  als  von  denen 

spricht  ig:'  oi:^  Jtdvreg  ol  Xr/6fi8i^oi  arajrodsixzoi]  denn  gehörte 
auch  die  zweite  Form  der  dvajioösixroi  zu  den  ersteren  nicht, 
so  hätte  er  das  sicher  hervorgehoben.  Dieser  ersten  Klasse 
entsprechen,  wenigstens  der  Form  des  Obersatzes  nach,  die 
beiden  ersten  dvajiodsixToc  der  Stoiker.  Der  Unterschied  ist 

nur  der,  dals  diese  nicht,  wie  die  älteren  Peripatetiker,  als 
Bedingung  aufstellten,  dafs  das  f/sraXafißavof^svov  syllogistisch 

erwiesen  wird.  So  ist  der  Begriff  der  di'ajioötLxroL  Schlüsse 
weiter  als  der  der  gemischten  und  man  darf  die  schon  an- 

geführte Bemerkung  Alexanders  S.  326, 4 — 5,  sowie  die  Gleich- 

stellung der  beiden  S.  262,  29—32  nicht  wörtlich  nehmen  (vgl. 
Maier,  a.  a.  0.,  S.  271,  Anm.  2).  Alexander  erwähnt  eine  andere 
Form  mit  konditionalem  Obersatz,  nämlich  die,  in  der  der 
Obersatz  die  Form  hat:  wenn  A  ist,  so  ist  nicht  B.  In  der 
Tat  unterscheidet  sie  sieh  nur  formal  von  der  aus  verneinender 

Satzverknüpfung;  vielleicht  ist  es  darauf  zurückzuführen,  wenn 
Alexander  diese  Verschiedenheit  beider  in  sehr  vorsichtiger, 
beinahe  hypothetischer  Form  anführt. 

2.  Der  Obersatz  enthält  eine  verneinende  Satzverbindung. 
Dieser  Form  entspricht  der  dritte  dvajtoöeLxvog  der  Stoiker. 

3.  Der  Obersatz  ist  disjunktiv.  Hier  hat  man  wiederum 

zwei  Formen,  je  nachdem  das  i:aTa?.ai.ißav6fisvov  die  Bejahung 

oder  die  Verneinung  des  einen  Gliedes  der  Voraussetzung  dar- 
stellt. Beide  sind  ausgeführt  bei  Philoponus  (zitiert  von  Prantl, 

S.  388,  Anm.  72;  nur  zum  Teil  in  Schob  in  Aristo!  170  b  10—22). 
Daran,  dafs  schon  Theophrast  diese  zwei  Möglichkeiten  erkannt 
hatte,  zweifelt  auch  Maier  nicht  (S.  274  und  Anm.  1),  der  doch 

Philoponus'  Bericht  als  unzuverlässig  bezeichnet  (S.  271,  Anm.  2). 
Freilich  verweist  er  hierbei  nur  auf  Alexander.  Dieser  führt 

blofs  die  eine  Form  an,  nämlich  diejenige,  in  der  durch  Auf- 
hebung des  einen  Gliedes  der  Disjunktion  das  andere  bewiesen 

wird,  aber  seine  Bemerkung:  ojiolov  yaQ  dv  avTOJv  Xafißdvrjrat 
öti^bcoz  dtofitvov  enthält  implicite  die  beiden  Möglichkeiten; 
wenn  er  sagt,  in  einem  disjunktiven  Urteil  der  Form :  entweder 
ist  A  oder  B  könne  der  Beweis  an  dem  einen  oder  dem 

anderen  der  beiden  Glieder  vorgenommen  werden,  so  muls,  da 
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ja  nicht  beide  wahr  sein  können,  der  Beweis  in  dem  ersten 
Fall  auf  eine  Bejahung,  in  dem  anderen  anf  eine  Verneinung 
hinauslaufen;  könnte  man  nämlich  ebenso  gut  den  Satz  A  wie 

den  Satz  B  kategorisch  aufstellen,  so  wäre  damit  die  Dis- 
junktion aufgehoben. 

Man  sieht:  wir  haben  hier  eine  entwickelte  Theorie  der 

hypothetischen  Schlüsse  vor  uns.  Alexander  knüpft  sie,  wie 
gesagt,  an  einige  Angaben  der  Analytik  und  zwar  derart,  dafs 
sie  als  die  blolse  Entfaltung  dessen  erseheint,  was  Aristoteles 
nur  andeutungsweise  erwähnt  hatte.  Dafs  aber  soviel  darin 
steckt,  wie  Alexander  meint,  wird  man  schwerlich  annehmen 
können.  In  der  Tat  hat  der  Kommentator  seine  genaue  und 

ausführliche  Darstellung  keineswegs  allein  aus  dem  heraus- 
gelesen, was  Aristoteles  ihm  bot,  sondern  aus  der  nacharisto- 
telischen Tradition  reichlich  geschöpft.  Wenn  wir  von  einigen 

Hinweisen  auf  die  stoische  Schlulslehre  und  einer  Entlehnung 

aus  ihrer  Terminologie  {jtQooXrjxpiq,  jiQoöXa^ßavsiv)  absehen, 
so  ist  seine  Hauptquelle,  wie  schon  aus  der  Berufung  auf  die 
aQxaioi  und  insbesondere  aus  einer  wichtigen  Angabe  S.  390, 

2 — 3  ersichtlich,  in  den  unmittelbaren  Nachfolgern  des  Aristo- 
teles, vor  allem  wohl  in  Theophrast  zu  erblicken.  Bekanntlich 

sagt  Aristoteles  50  a  39  —  b2,  nachdem  er  von  den  hypo- 
thetischen Schlüssen  mit  konditionalem  Obersatz  und  von  den 

apagogischen  Schlüssen  du  adwarov  gehandelt  hat,  es  werden 
noch  viele  andere  hypothetisch  gefolgert,  die  man  betrachten 
und  klar  bezeichnen  müsse;  er  wolle  später  untersuchen,  in 
welche  Arten  sie  zerfallen  und  in  wievielerlei  Art  ein  Satz 

hypothetisch  gewonnen  werden  könne.  Daran  knüpft  Alexander 

die  Bemerkung,  dafs  von  Aristoteles  keine  derartige  Abhand- 
lung überliefert  sei,  aber  diese  Schlüsse  seien  von  Theophrast 

in  seiner  Analytik  sowie  von  Eudem  und  einigen  Schülern  des 

Aristoteles  behandelt  worden.  Da  er  gleich  darauf  die  ver- 
schiedenen Arten  von  hypothetischen  Schlüssen  anführt,  woran 

Aristoteles  wohl  gedacht  haben  mag,  so  ist  die  Annahme  nahe- 
liegend, dafs  er  dabei  von  den  eben  erwähnten  Logikern  ab- 

hängig ist.  Es  fragt  sich  nun,  ob  diese  die  Theorie  der  hypo- 
thetischen Schlüsse  so  wiedergegeben  haben,  wie  sie  von 

Aristoteles  bereits  aufgestellt  war,  oder  ob  sie  bei  ihnen  eine 
weitere  originelle  Ausbildung  erfahren  hat.    Soviel  wir  urteilen 
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küuuen,  ist  das  zweite  das  Eicbtige.  Aus  den  besproclieneu 
Stellen  gebt  nur  bervor,  dafs  Aristoteles  zwiscben  Seblüssen 

dl'  oiioXoyia^  und  solcben  aus  einer  anderen  Voraussetzung 
unterscbied  und  ein  anderes  Mal  von  Seblüssen  x«t«  fiEvccX/nfn' 
und  xari:  jToi6T7]Ta  als  zwei  Arten  von  Yoraussetzungsseblüssen 
spracb,  und  endlicb  auf  mebrere  Formen  von  bypotbetiscben 
Seblüssen  binwies,  obne  sie  jedoeb  einzeln  auszufübren.  Zwiscben 

diesen  in  sebr  allgemeiner  Form  gebaltenen,  flüebtig  bin- 
geworfenen  Angaben  und  der  fein  ausgebildeten  Tbeorie  der 
älteren  Peripatetiker  ist  der  Abstand  ein  zu  grofser,  als 
dafs  man  mit  Wabrscbeinlicbkeit  annebmen  könnte,  diese 

bätten  uiebts  Neues  zur  Lebre  vom  eigentlieben  Voraus- 
setzungsscblufs  gebracbt.  Damit,  dafs  sieb  bei  Aristoteles 
sebon  gewisse  Formen  aufweisen  lassen,  die  mit  denen  seiner 
Kacbfolger  identiscb  oder  wenigstens  ibnen  äbnlicb  sind 

(darüber  s.  jlaier,  S.  258 — 263),  ist  für  eine  solebe  Aunabme 
nicbts  gewonnen.  Denn  etwas  anderes  ist  es,  gelegentlicb 
von  einem  Scblufsverfabren  praktiscben  Gebraueb  zu  macben 
und  es  im  Zasammenbang  einer  tbeoretiscben  Betraebtuug  als 
bestimmte  Scbiufsform  aufzustellen.  Ja,  es  sollte  nicbt  einmal, 
wenn  Maiers  Vermutung  das  Ricbtige  trifft,  die  Erwäbnung 
der  Scblüsse  xarä  f^ETCcX/jipip  und  xazä  jioioTTjra  An.  pr.  a  45  b 

16 — 17  von  Aristoteles  stammen,  sondern  eine  Interpolation 
von  der  Hand  eines  späteren,  dureb  die  Tbeopbrastisebe  Logik 

beeinflufsten  Peripatetikers  sein  (II,  1.  H.,  S.  284;  —  vgl.  S.  256 
bis  257;  S.  263  —  264,  sowie  den  ganzen  Paragrapben  3  über 
die  Tbeopbrastisebe  Lebre  von  den  bypotbetiscben  Seblüssen). 
Danacb  bliebe  in  der  Analytik  bezüglicb  der  eigentlieben 
Voraussetzungsscblüsse  nur  der  üuterscbied  zwiscben  solcben 
6|  ofioXoylaq  und  solcben  aus  einer  anderen  Hypotbese,  und 
zwar  einer,  die  nicbt  nur  auf  blofser  Übereinkunft  berubte, 
sondern  dazu  nocb  einen  sacblicben  Zusammenbang  darstellte 

(S.  285).  Damit  will  Maier  nicbt  etwa  sagen,  über  diese  Unter- 
scbeidung  binaus  wäre  Aristoteles  nicbt  gekommen;  er  gibt 
zu,  dafs  der  Pbilosopb  in  diesem  Rabmen  für  verscbiedene 
Abstufungen  und  Varietäten  Platz  fand,  aber  bebt  bervor,  dafs 

er  „den  subjektiv-dialektiscben  Cbarakter  dieser  Scblüsse  ein- 

seitig in  den  Vordergrund  rückt"  (S.  286),  m.  a.  W.  dafs  er  fast 
ausöcblielslicb    die    Scblüsse    aus    blofsem    Zugeständnis    be- 
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rücksiclitig't.  Es  ist  nicht  hier  der  Ort,  Maiers  Auffassung  zu 
prüfen.  Soviel  kann  man  ihm  ohne  weiteres  zugeben,  dafs 

sich  für  die  Angabe  45  b  IG — 17  kein  sonstiger  Anhaltspunkt 
bei  Aristoteles  findet.  Auch  ist  es  wenig  verständlich,  dafs 
Aristoteles  die  Schlüsse  xara  fi8TaX7]y)iv  als  eine  besondere 
Art  der  Voraussetzungsschlüsse  hinstellt,  während  er  doch 

voraussetzt,  dals  auch  die  von  ihnen  verschiedenen  Syllogismen 

eine  Einsetzung  verwenden  (Maier,  a.a.O.,  S.  256 — 257).  Man 
kann  aber  im  Zweifel  sein,  ob  diese  Schwierigkeiten  derart 
sind,  dals  sie  die  Annahme  einer  Interpolation  unumgänglich 
nötig  machen  sollten.  Übrigens  bleibt,  welche  Stellung  man 
auch  Maiers  Konjektur  gegenüber  einnehmen  mag,  in  jedem 
Falle  eins  sicher:  die  Lehre  von  den  Voraussetzungsschlüssen  im 
engeren  Sinne,  wie  sie  von  Theophrast,  Eudem  und  ihrem 
Kreis  entwickelt  worden  ist,  und  damit  auch  die  Darstellung 
bei  Alexander,  der  zum  grölsten  Teil  auf  ihnen  fulst,  bedeutet 
einen  wesentlichen  Fortschritt  über  das  Bild  hinaus,  das  wir 
uns  nach  den  Angaben  des  Aristoteles  von  diesen  Schlüssen 

macheu  können.  Wahrscheinlich  ist  ferner,  dafs  diese  Dürftig- 
keit selbst  nicht  vom  Zufall  abhängt,  sondern  ihren  Grund 

darin  hat,  dals  Aristoteles  auf  diesem  Gebiete  nicht  zu  voller 

Klarheit  gekommen  war;  wohl  hat  er  die  Notwendigkeit  ein- 
gesehen, die  verschiedenen  Möglichkeiten  auseinanderzuhalten 

und  systematisch  zu  ordnen;  es  finden  sich  bei  ihm  Ansätze 
zu  einer  solchen  Klassifizierung,  aber  er  hat  sie,  soweit  wir 

nach  dem  vorhandenen  Material  urteilen  können,  nicht  durch- 
zuführen vermocht.  Anlafs  zu  Meinungsverschiedenheiten  kann 

nur  noch  die  Frage  bieten:  was  ist  der  Umfang  und  die  ge- 
naue Natur  der  Ausgestaltung,  welche  die  Voraussetzungs- 

schlüsse von  den  unmittelbaren  Nachfolgern  des  Aristoteles 
erfahren  haben V  was  ist  von  dem,  was  uns  bei  ihnen  als 
Neuerungen  vorkommt,  wirklich  neu,  was  dagegen  nur  die 
Entwicklung  eines  dem  Aristoteles  schon  bekannten  oder  gar 
von  ihm  vorbereiteten  Gedankens?  Eine  völlig  sichere  Antwort 
auf  diese  Frage  scheint  mir  ausgeschlossen. 



Anhang. 

In  demjenigen  Teil  der  Dissertation,  der  liier  nicht  ab- 
gedruckt ist,  wurden  die  Stellen  untersucht,  wo  Alexander 

(bezw.  Pseudo -Alexander)  in  den  Kommentaren  zur  Analytik. 
Topik  und  Metaphysik  über  Aristoteles  hinausgeht.  Einige 
bemerkenswertere  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  mögen  kurz 
mitgeteilt  werden. 

Einteilung  der  Philosophie.  Im  Kommentar  zur  Topik 

28,  25 — 26  werden  als  philosophische  Wissenschaften  aufgezählt 
Physik,  Ethik,  Logik,  Metaphysik  (wohl  mit  in  Anlehnung  an 
die  stoische  Dreiteilung).  Im  Kommentar  zur  Metaphysik 

245,37 — 246,6  teilt  Alexander  die  Philosophie  in  erste  Philo- 
sophie, Physik  und  Ethik  (für  das  letztere  wahrscheinlich 

stoischer  Einflufs,  vielleicht  durch  Andronikos  von  Rhodos 
vermittelt). 

Logik.  Auffassung  der  Logik  als  ogyavov  (peripatetisch) 
und  Widerlegung  der  stoischen  Ansicht,  wonach  die  Logik 

(Dialektik)  Teil  der  Philosophie  sein  soll  (Anal.  1,3  —  4,29).  — 
Terminologisches.  Bezeichnungen  der  logischen  Disziplinen: 

Xoyixrj  TCQayfiaxda  Anal.  2,  33  —  34;  3,3  —  4;  X.  fiid^oöog  3,14; 
X.  T8  xai  ovXXoyiOtrx?)  jtQayuctTtia  1,3;  r)  XoyLyJj  3,7,  auch 
Top.  28,  26;  218,3.  Sie  stammen  wahrscheinlich  aus  der  Zeit 

der  ersten  Kommentatoren.  Ein  Ansatz  zu  diesem  Sprach- 

gebrauch liegt  vielleicht  bei  Aristoteles  Top.  105  b  21  vor.  — 

Top.  75,  28;  76,5;  77,22,24:  övyyMTad-eöLq  (stoisch). 

Ethik.  Top.  230,6  —  231,14:  Kritik  der  Identifizierung 
des  an  sich  Erstrebenswerten  mit  dem  um  seiner  selbst  willen 

Erstrebenswerten  (Aristot.  Top.  /l,  116  a  35 — 36). 
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Metaphysik    (bei    Pseudo- Alexander).      1.   Bestimmimg'en 
der  Gottheit,  die  auf  einen  Neuplatoniker  oder  einen  mit  dem 

Keuplatonismus   vertrauten   Christen   (dies  gegen  Freudenthal; 

so  jetzt  auch  Praechter)   weisen  463,34-36;   538,29—30,35; 
564,16—22;    600,26—27;    699,15—16;    707,19.     —     2.    Die 
subluuarisehe  Welt    ist   als   Ganzes    unentstanden    und  unver- 

gänglich  593,13 — 14;   687,29—31    (peripatetisch:    Theophrast 
oder    Kritolaos;    vgl.    Alexander,    Quaest.  natur.  et  mor.  I  lif). 
Ileujirov    öcoficc    zur    Bezeichnung    der    Materie,    woraus    die 

Himmelsspbären    und    die    Gestirne    bestehen    (==    Äther    des 

Aristoteles)  670,35-37;   683,21;  719,3,   auch  im  echten  Teil 
des  Kommentars  259, 18 — 19   (wahrscheinlich  von  den  älteren 
Peripatetikern  geschaffen).    —    3.   705, 13 — 23:  Verteilung  der 
33  Sphären  auf  die  einzelnen  Planeten  augeblich  nach  Kallippos; 
sie  stimmt  nicht  zu  den  Mitteilungen  des  Aristoteles  über  das 

Kallippische   System;    dagegen    findet  sich   die   richtige   Ver- 
teilung   705,  27—28,  41  —  706,  1,  5,  10.      Die    Ausführuugen 

705,  27  —  706, 15   sind   dem  Kommentar   des  Simplicius  zu  De 
caelo  entnommen    (ed.  Heiberg,    Comment.   in  Aristot.   graeca 

Vol.  VII.  Berolini  1894,  502,  27  —  503,  9, 10—26,  35  —  504, 1).  — 
4.   Über  die   Götter  der  Planetensphären  und   ihr  Verhältnis 
zum    ersten    Nus:    nicht    frei    von    neuplatonischem    Einschlag 
706,32;  707,5,12,19;  794r,13  ösvTeQoi  vol.    Eine  ausdrückliche 
Unterscheidung   zwischen  Sphärenseelen   und   Sphärengeistern, 

wie   sie   706,31  —  707,11    gemacht  wird,    ist    bei    Aristoteles 
nicht    vorhanden.    —    5.    710,1—25    (zu    Met.   1074b  3— 7): 
rationalistisch -utilitarische  Erklärung  der  Mythenbildung,   der 
den   Göttern   verliehenen  Menschenform,    der  Ähnlichkeit   der 

Götter  mit  gewissen   Tieren,   so   bei   den  Ägyptern   mit  dem 
Ibis  (im  Zusammenhang  mit  dem  Verbot,  diesen  Vogel  zu  töten). 
Grundgedanke   wie   bei   Aristoteles.     Im   einzelnen   wird  z.  T. 
von  Alters  her  zusammengestelltes  Material  über  Tiergeschichte 
und    Tierkultus    verwertet.      Die    Quelle,    bezw.    die    Quellen 
bleiben  unbestimmt.     Kein  ausgesprochen  neuplatonischer  Zug 
(anders  Freudenthal,  Die  durch  Averroes  erhaltenen  Fragmente 

Alexanders   zur  Metaphysik  des  Aristoteles,  aus  den  Abhand- 
lungen   der  Königl.  Preuls.  Akademie   der  Wissenschaften   zu 

Berlin  vom  Jahre  1884,  Berlin  1885,   S.  54). 
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